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SATZUNGEN DER GEMEINDE WITTNAU  

über 

 

 

a) die 4. Änderung des Bebauungsplans �ÄKirchweg �  ́

b) den Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Bereich der 4. Änderung des Bebau-
ungsplans �ÄKirchweg �  ́

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau hat am __.__.____ 

a) die 4. Änderung des Bebauungsplans �ÄKirchweg� ,́ sowie 

b) den Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Bereich der 4. Änderung des Bebauungs-
plans �ÄKirchweg� ́

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen: 
 

�ƒ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 
674)  

�ƒ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

�ƒ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

�ƒ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 
2022 S. 1, 4) 

�ƒ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 
 

 

 

§ 1 
 

Gegenstand der Änderung 

Gegenstand der 4. �b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �ÄKirchweg�³�� �L�V�W�� �G�H�U�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q��
�ÄKirchweg�³�� �L�Q�� �G�H�U�� �)�D�V�V�X�Q�J�� �G�H�U��3. Änderung vom 08.12.1998. Gegenstand ist ferner der Er-
lass örtlicher Bauvorschriften für den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans 
�ÄKirchweg�³�� 
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§ 2 
 

Räumlicher Geltungsbereich  

 

Der räumliche Geltungsbereich für 

a) die 4. Änderung des Bebauungsplans �ÄKirchweg�³ 

b) den Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Bereich der 4. Änderung des Bebauungs-
plans �ÄKirchweg� ́

ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil (Deckblatt vom __.__.____). 

 

§ 3 
 

Inhalt der Änderung  

 

Nach Maßgabe der Begründung 

�ƒ wird der zeichnerische Teil durch ein Deckblatt geändert. 
�ƒ werden die planungsrechtlichen Festsetzungen für den Deckblattbereich neu gefasst. 
�ƒ werden die örtlichen Bauvorschriften für den Deckblattbereich neu erlassen. 
 

§ 4 
 

Bestandteile der Änderung 

1. Die 4. Änderung des Bebauungsplans besteht aus: 
 

a) dem zeichnerischen Teil zur Bebauungsplanänderung  
(Deckblatt M 1:500) in der Fassung vom __.__.____ 

b) den neu erlassenen planungsrechtlichen Festsetzungen  
für den Deckblattbereich (textlicher Teil)  in der Fassung vom __.__.____ 

 
2. Die örtlichen Bauvorschriften für den Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplans be-

stehen aus: 
 

a) dem gemeinsamen zeichnerischem Teil  
(Deckblatt M 1:500) in der Fassung vom __.__.____ 

b) den neu erlassenen örtlichen Bauvorschriften  
(textlicher Teil) in der Fassung vom __.__.____ 

 
3. Beigefügt ist die 

a)  gemeinsame Begründung in der Fassung vom __.__.____ 

b) Umweltbeitrag mit Artenschutz vom Büro faktorgrün in der Fassung vom __.__.____ 

c) schalltechnische Untersuchung vom Büro Heine + Jud  in der Fassung vom __.__.____ 

d) Geruchsausbreitungsberechnung vom Büro iMA in der Fassung vom __.__.____ 
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§ 5 
 

Ordnungswidrigkeiten  

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergange-
nen örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
gemäß § 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

§ 6 
 

Inkrafttreten  

Die 4���� �b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �ÄKirchweg�³�� �V�R�Z�L�H��der Erlass der örtlichen Bauvor-
schriften für den Deckblattbereich der 4. Änderung treten mit ihrer ortsüblichen Bekanntma-
chung nach § 10 (3) BauGB in Kraft. 

 

 

Wittnau, den __.__.____ 

 
 
 
 
Jörg Kindel, Bürgermeister 

 

 
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Planes sowie die zugehörigen planungs-
rechtlichen Festsetzungen und die örtlichen 
Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderates der Ge-
meinde Wittnau übereinstimmen. 
 
Wittnau, den __.__.____ 

 Bekanntmachungsvermerk: 
Bekanntmachung entsprechend der Be-
kanntmachungssatzung durch Nachrich-
tenblatt Nr. __ am __.__.____. 
Die 4. Bebauungsplanänderung wurde da-
mit am __.__.____ rechtsverbindlich. 

 
 
 
 
Jörg Kindel, Bürgermeister 
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Die planungsrechtlichen Festsetzungen sowie die örtlichen Bauvorschriften vom 
__.__.____ beziehen sich ausschließlich auf den Bereich der 4. Änderung des Bebau -
�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���ÄKirchweg �³ und werden vollständig neu erlassen. Ergänzend zu dem zeich-
nerischen Teil (Deckbl att ) gelten damit folgende planungsrechtliche Festsetzungen: 
 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen: 
�ƒ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 
674)  

�ƒ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

�ƒ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

�ƒ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

�ƒ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 
Im Allgemeinen Wohngebiet sind der Versorgung des Gebiets dienende Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften gemäß § 4 (2) Nr. 2 BauNVO nicht 
zulässig. 

1.1.2 Dorfgebiet (§ 5 BauNVO) 
Im Dorfgebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften 
gemäß § 5 (2) Nr. 5 BauNVO und Tankstellen gemäß § 5 (2) Nr. 9 BauNVO nicht 
zulässig. Vergnügungsstätten gemäß § 5 (3) BauNVO sind auch als Ausnahmen 
nicht zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der 
Planzeichnung zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert 
�ƒ der Grundflächenzahl (GRZ), 
�ƒ der Geschossflächenzahl (GFZ),  
�ƒ der Gebäudehöhe der baulichen Anlagen (GH) 
�ƒ der Traufhöhe der baulichen Anlagen (TH), 
�ƒ der Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH), 
�ƒ und den zulässigen Vollgeschossen (Z).  

1.2.2 Im Dorfgebiet darf die zulässige Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, 
Nebengebäude, Stellplätze und Garagen mit den Zufahrten sowie Hofflächen 
überschritten werden bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 
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1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1 Die maximal zulässige Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist durch Eintragung in 
die Planzeichnung festgesetzt und ist bezogen auf die Oberkante Rohfußboden. 

1.3.2 Die maximal zulässige Traufhöhe (TH) wird auf 5,60 m festgesetzt. Als unterer 
Bezugspunkt gilt die Erdgeschossfußbodenhöhe. Als oberer Bezugspunkt der 
Traufhöhe gilt der oberste Schnittpunkt Außenwand / äußere Dachhaut. Die Trau-
fen von Dachaufbauten und Zwerchhäusern dürfen die festgesetzte Traufhöhe um 
bis zu 3,0 m überschreiten. 

1.3.3 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) wird auf 9,25 m festgesetzt. Als unterer 
Bezugspunkt gilt die Erdgeschossfußbodenhöhe. Als oberer Bezugspunkt der Ge-
bäudehöhe gilt der höchste Punkt der Dachfläche. 

1.3.4 Technische Anlagen zur solaren Energiegewinnung dürfen die realisierte Gebäu-
dehöhe um maximal 0,5 m überschreiten und sind auf allen Dächern zulässig. 

1.3.5 Die maximale Gebäudehöhe von Garagen, Carports und Nebenanlagen beträgt im 
allgemeinen Wohngebiet WA 3,50 m, gemessen ab der Oberkante Gelände 
bergseits an der Mitte der Garage, Carport oder Nebenanlage und der oberen 
Dachbegrenzungskante. Im Dorfgebiet dürfen Garagen, Carports und Nebenanla-
gen die zulässige Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Als Bauweise wird die offene Bauweise in Form von Doppel- und Einzelhäusern 
festgesetzt. 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) werden definiert durch die in 
der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen. 

1.6 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Die zulässige Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) ist der Planzeichnung 
zu entnehmen. 

1.7 Garagen, Carports , Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 
und 14 BauNVO) 

1.7.1 Garagen und Carports sind im allgemeinen Wohngebiet (WA) nur innerhalb der 
Baufenster sowie in den Bereichen zwischen der Erschließungsstraße und der 
rückwärtigen Gebäudeflucht zulässig. Im Dorfgebiet (MD) sind Garagen, Carports 
und Nebenanlagen im gesamten Plangebiet zulässig. Offene Kfz-Stellplätze und 
Fahrrad-Stellplätze sind im gesamten Plangebiet zulässig. 

1.7.2 Carports sind definiert als an mindestens drei Seiten offene, überdachte 
Stellplätze. 

1.7.3 Garagen, Carports und Nebenanlagen müssen einen Abstand von mindestens 
1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

1.7.4 Garagen müssen zusätzlich zum Abstand gemäß Ziffer 1.7.3 auf der Seite der 
Einfahrt, zur öffentlichen Verkehrsfläche, von der die Zufahrt erfolgt, einen 
Mindestabstand von 5,0 m einhalten, gemessen senkrecht zur Garagenöffnung. 
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1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und  Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung 
des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen 
Bauweise (Mittlerer Abflussb�H�L�Z�H�U�W�� �”�� ����5; z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. 
anderen wasserdurchlässigen Fugen, Rasengitter, Schotterrasen) auszuführen. 

1.8.2 Kupfer-, zink- oder bleihaltige Außenbauteile sind nur zulässig, wenn sie 
beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamination 
des Bodens durch Metallionen zu befürchten ist. 

1.8.3 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit 
warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und einem 
Hauptspektralbereich von über 500 Nanometer (z. B. LED-Lampen, 
Natriumdampflampen) oder Leuchtmitteln mit einer UV-absorbierenden 
Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so 
auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt 
und nicht in Richtung des Himmelskörpers. 

1.9 Anpflanzung und Erhaltung von B äumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) 

1.9.1 Der in der Planzeichnung mit einem Pflanzerhaltungsgebot gekennzeichnete 
Baum ist zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Bei Abgang oder Fällung ist ein 
gleichwertiger Baum nachzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

1.9.2 Im Plangebiet sind im Bereich der privaten Grundstücksflächen pro angefangene 
500 m² überbaubarer Grundstücksfläche mind. 1 mittel- bis großkroniger, 
standortgerechter Laubbaum (Stammumfang mind. 16-18 cm) und 2 
standortgerechte Sträucher zu pflanzen (siehe Baumartenliste in den Hinweisen).  

1.9.3 Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung durchzuführen. 
Bereits vorhandene, der Pflanzliste (siehe Ziffer Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. ) entsprechende Bäume, werden angerechnet. 

1.9.4 Für alle Pflanzfestsetzungen gilt, dass bei Abgang oder Fällung eines Baumes 
oder Strauches als Ersatz ein vergleichbarer, standortgerechter Laubbaum oder 
Strauch nachzupflanzen ist. 

1.10 Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Schalldämmung der Außenbauteile 
1.10.1 Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind 

zum Schutz vor Straßenverkehrslärmeinwirkungen die Außenbauteile 
einschließlich Fenster, Türen und Dächer entsprechend den Anforderungen der 
�'�,�1�� ���������� �Ä�6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]�� �L�P�� �+�R�F�K�E�D�X�� �± Anforderungen und Na�F�K�Z�H�L�V�H�³�� �Y�R�P��
Januar 2018 auszubilden. Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach 
folgender Formel: 

 
�5�¶W,ges = La - KRaumart 
mit: 
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KRaumart = 30 dB   für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs- 

räume, in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

KRaumart = 35 dB   für Büroräume und Ähnliches  
La     Maßgeblicher Außenlärmpegel, gemäß DIN 4109-2: 
    2018, 4.4.5 
 
Mindestens einzuhalten sind: 
�5�¶W,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus den festgesetzten Lärmpe-
gelbereichen nach DIN 4109. Die geplanten Baugebiete (WA und MD) liegen ma-
ximal im Lärmpegelbereich V. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts: Zuordnung zwischen 
Lärmpegelbereichen und maß-
geblichem Außenlärmpegel ge-
mäß DIN 4109, Tabelle 7 

  
Links: Lärmpegelbereiche gemäß 
DIN 4109-1 (2018) nachts (22-6 
Uhr) Quelle: Karte 3, Schalltech-
nische Untersuchung zur 4. Än-
derung des Bebauungsplans, 
Heine + Jud, Stand Nov. 2021 

 
Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall ge-
ringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer geeigne-
ten Gebäudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) können die Anforde-
rungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend der Vorgaben der 
DIN 4109 reduziert werden. 
 
Grundrissorientierung 

1.10.2 Zum Schutz vor Verkehrslärm wird empfohlen, dass dem ständigen Aufenthalt von 
Personen dienende Räume (Aufenthaltsräume i.S. der DIN 4109) zu den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten orientiert werden. Sofern eine Anordnung aller 
Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten 
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Gebäudeseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer Wohnungen und 
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

 
Lüftungseinrichtungen 

1.10.3 Im Bebauungsplangebiet sind in den Bereichen, in denen der Mittelungspegel 
nachts über 50 dB(A) liegt, in den für das Schlafen genutzten Räumen, die nicht zu 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten orientiert sind, schallgedämmte 
Lüftungselemente vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch während der 
Nachtzeit nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Das Schalldämm-
Maß R´w,res des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, Fenster, 
Lüftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. Wird die 
Lüftung durch besondere Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 
Maßnahmen sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während 
der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten 
Fenster nicht überschritten werden. 

 

 
Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erforderlich, soweit im Baugeneh-
migungsverfahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 22:00 und 
06:00 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 50 dB(A) nicht überschreitet oder 
der Schlafraum über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden kann. 

 
Außenwohnbereiche 

1.10.4 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind für die Gebäude/Fassaden in den gekenn-
zeichneten Bereichen baulich verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Loggien, 
Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich ver-
bundenen Außenwohnbereich zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind, nur 
als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. 

 

Bereiche > 50 dB(A)  

Quelle: Abbildung 4, Schall-
technische Untersuchung 
zur 4. Änderung des Be-
bauungsplans, Heine + Jud, 
Stand Nov. 2021 
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Für andere Ausführungslösungen ist im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis 
zu führen, dass ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) nicht überschritten wird. 

1.11 Bedingtes Baurecht (§ 9 (2) BauGB) 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets wird ein bedingtes Baurecht festgesetzt. 
Eine Bebauung innerhalb des allgemeinen Wohngebiets ist erst zulässig, wenn im 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die zulässigen Werte der 
Geruchsimmissionen gemäß der Prognose der Geruchsemissionen und -
immissionen vom 10.05.2022 eingehalten werden. 
 
 

Bereiche > 62 dB(A) tags 
(Rechenhöhe 4 m ü. Gel.) 

Quelle: Abbildung 5, Schall-
technische Untersuchung 
zur 4. Änderung des Be-
bauungsplans, Heine + Jud, 
Stand Nov. 2021 
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Die folgenden örtlichen Bauvorschriften beziehen sich ausschließlich auf den Bere ich 
der 4. Änderung des Bebauungsp �O�D�Q�V���ÄKirchweg �³�����(rgänzend zum zeichnerischen Teil 
(Deckblatt) werden folgende örtliche Bauvorschriften neu erlassen: 
 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen: 
�ƒ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 

358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

�ƒ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

2.1 Dachformen und Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

Dachformen 
2.1.1 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Satteldächer oder versetzte Pultdächer mit 

einer Dachneigung von 25° - 48° zu errichten. Die Satteldächer sind in roten bis 
rotbraunen oder grauen bis anthrazitfarbenen Farbtönen herzustellen. 

2.1.2 Die Dächer von Garagen, Carports und Nebenanlagen sind als Satteldächer mit 
einer Dachneigung von 25° - 48° oder als Flachdächer bzw. flachgeneigte Dächer 
mit einer Dachneigung von maximal 10° zulässig. 

2.1.3 Flachdächer und flachgeneigte Dächer sind mit einer Substrathöhe von 
mindestens 10 cm herzustellen und dauerhaft extensiv zu begrünen. Bei Abgang 
ist die Begrünung zu ersetzen. Ausgenommen von der Pflicht zur Begrünung sind 
Dachflächen, die zur solaren Energiegewinnung (Photovoltaikanlagen) genutzt 
werden. 
Hinweis: Zur Bepflanzung geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- und 
Halbtrockenrasen (z. B. Saatmischung der Firma Syringa: M10 �± extensive 
Dachbegrünung oder der Fa. Rieger-Hofmann: Nr. 18 Dachbegrünung/ Nr. 19 
Dachbegrünung/ Sedumsprossen). Ansaatstärke: ca. 2 g/m² bzw. 40�±70 g/m². 
Beachtung der FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen. 

2.1.4 Wellfaserzement, Dachpappe und offene Bitumenbahnen sind nicht zulässig. 
2.1.5 Im gesamten Plangebiet sind Dachbegrünungen und die der Energiegewinnung 

dienenden Dachaufbauten (Solar, Photovoltaik) bei allen Dachneigungen gestattet. 
Sie sind aus blendfreiem Material herzustellen. Sie dürfen bei Dachneigungen ab 
10 ° nicht aufgeständert sein. 
Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchhäuser 

2.1.6 Die Länge von Dachaufbauten, Dacheinschnitten und Zwerchhäusern darf 
insgesamt nicht mehr als 2/3 der Dachlänge betragen. 

2.1.7 Übereinander liegende Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 
2.1.8 Die Höhe der senkrechten Flächen (einschließlich Dachkonstruktion) von Gauben 

darf 2,0 m, gemessen vom Schnittpunkt mit der Dachfläche, nicht übersteigen. 
2.1.9 Der Mindestabstand von Dachaufbauten, Dacheinschnitten und Zwerchhäusern 

muss zum Ortgang mindestens 1,50 m und zum First mindestens 0,50 m (parallel 
zur Dachfläche gemessen) betragen. 
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2.1.10 Der Mindestabstand zwischen Dachaufbauten, Dacheinschnitten und Zwerchhäu-
sern untereinander muss mindestens 1,50 m betragen. 

2.1.11 Unterhalb von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten muss eine Dachfläche von 
mindestens 0,60 m Breite liegen. 

2.2 Einfrie dungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen nicht höher als 0,8 m sein, 
geschlossene Einfriedungen (Mauern, Sockel, Gabionen, u.ä.) sind nur bis zu 
einer Höhe von 0,50 m zulässig. Unterer Bezugspunkt ist die nächstgelegene 
Straßenoberkante. 

2.2.2 Draht- oder Maschendrahtzäune sind im gesamten Plangebiet nur zulässig in 
Verbindung mit einer Hecken-Hinterpflanzung. 

2.2.3 Einfriedungen sind so anzulegen, dass eine ausreichende Anfahrsicht auf den 
öffentlichen Verkehrsraum gewährleistet bleibt. 

2.2.4 Einfriedigungen aus Stacheldraht und Nadelgehölzhecken sind im gesamten 
Plangebiet nicht zulässig. 

2.3 Müllstan dorte (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Freistehende Müllbehälter sind dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und 
anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und gegen direkte 
Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind �± sofern es 
sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt �± mit Kletterpflanzen 
oder Spalierbäumen zu begrünen. 

2.4 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 
(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Grünflächen 
zu gestalten, mit Gehölzen, Stauden oder Gräsern zu bepflanzen und dauerhaft zu 
unterhalten. 
Hinweis: Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflä-
chen (z.B. sogenannte Schottergärten) sind gemäß § 21a (2) NatSchG nicht zu-
lässig. 



Gemeinde Wittnau, OT B iezighofen Stand: 24.10.2022 
4. Änderung des Bebau ungspl ans und Erlass der örtlich en Fassung: Offenl age 
Bauvorschriften �ÄKirchweg �³ gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN  Seite 9 von 11 

 

Folgende Hinweise werden für den Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplans 
�ÄKirchweg �³���H�U�Jänzt bzw. ersetzt: 
 

3 HINWEISE 

3.1 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäo-
logische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 
DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.2 Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Gesetzliche Grundlagen finden sich § 2 des Landesboden-
schutzgesetzes (LBodSchG) und für den Bereich der Bauleitplanung in § 1 a 
BauGB. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und schonen-
den Umgang mit dem Boden zu achten. 

 Allgemeine Bestimmungen 
Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnöti-
ges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 
Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 
Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 
Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgelän-
des nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung 
ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 
Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 
Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
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geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 
Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

3.3 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-
cherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-
2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.4 Artenschutz 

Das Vorkommen von Zauneidechsen kann im Plangebiet nicht ausgeschlossen 
werden, daher sind folgende Vermeidungsmaßnahmen vor dem Baubeginn umzu-
setzen: 

�ƒ V1: Vor Baubeginn werden die für Eidechsen geeigneten Strukturen im Eingriffs-
bereich, wie zum Beispiel die Holzstapel oder Steinhaufen, vorsichtig abgetragen. 

�ƒ V2: Der Eingriffsbereich wird ab März des Eingriffsjahres weiterhin regelmäßig 
kurz gemäht, um den Eidechsen keine attraktiven Strukturen zu bieten. 

�ƒ V3: Vor Baubeginn ist im Süden des Plangebiets zwischen den Flurstücken 866 
und 866/2 ein Reptilienzaun aufzustellen. Dieser soll das Einwandern von Eidech-
sen in die Baugrube verhindern. Dieser wird so lange benötigt, bis auf der Baustel-
le keine offenen, leicht grabbaren Bodenbereiche mehr vorhanden sind, da diese 
Strukturen sich für die Eiablage der Eidechsen eigenen. 

3.5 Anpflanzungen 

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid ver-
pflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 
entsprechend den nach § 9 (1) Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Be-
bauungsplans zu bepflanzen. 

3.6 Baumarten 

Für die festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen werden folgende Arten emp-
fohlen (dabei handelt es sich um gebietsheimische Bäume und Sträucher, die mit 
einer trockenen und mäßig trockenen Bodenfeuchte zurechtkommen): 

�ƒ Feld-Ahorn (Acer campestre) 
�ƒ Hänge-Birke (Betula-pendula) 
�ƒ Hainbuche (Carpinus betulus) 
�ƒ Edelkastanie (Castanea sativa) 
�ƒ Roter Hartriegel (Cornus avellana) 
�ƒ Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
�ƒ Gewöhnliches Pfaffenhütchen (Euonymus europeaus) 
�ƒ Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) 
�ƒ Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
�ƒ Zitterpappel, Espe (Populus tremula) 
�ƒ Schlehe (Prunus spinosa) 
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�ƒ Trauben-Eiche (Quercus petraea) 
�ƒ Stiel-Eiche (Quercus robur) 
�ƒ Echter Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) 
�ƒ Echte Hunds-Rose (Rosa canina) 
�ƒ Wein-Rose (Rosa rubiginosa) 
�ƒ Sal-Weide (Salix caprea) 
�ƒ Echte Mehlbeere (Sorbus aria) 
�ƒ Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
�ƒ Speierling (Sorbus domestica) 
�ƒ Elsbeere (Sorbus torminalis) 
�ƒ Winter-Linde (Tilia cordata) 
�ƒ Sommer-Linde (Tilia plathyphyllos) 
�ƒ Feld-Ulme (Ulmus minor) 
�ƒ Wolliger Schnellball (Viburnum lantana) 

Neben den genannten Arten wird v.a. auch die Verwendung von Alten Obstsorten 
empfohlen. Beispiele für Äpfel sind: Rheinischer Bohnapfel, Antonowka, Bittenfel-
der, Blumberger Langstiel, Danziger Kantapfel, Hauxapfel, Leibserdinger Lang-
stiel, Roter Bellefleur, Sonnenwirtsapfel, Champagner Renette und Maunzenapfel. 
Beispiele für Birnen sind: Schweizer Wasserbirne; Grüne Jagdbirne, Gute Graue 
und Junkerbirne. Bei den Birnen ist das Problem mit dem Befallsdruck durch Feu-
erbrand zu beachten. 

3.7 Baumfällungen 

Etwaige Baumfällungen sind aus Artenschutzgründen ausschließlich im Winter-
halbjahr (von Anfang Oktober bis Ende Februar) zulässig. 
 

 
Gemeinde Wittnau, den __.__.____ 
 
 
 
Jörg Kindel, Bürgermeister 

  
 
Der Planverfasser 

 
 
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Planes sowie die zugehörigen planungs-
rechtlichen Festsetzungen und die örtlichen 
Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderates der Ge-
meinde Wittnau übereinstimmen. 
 
Wittnau, den __.__.____ 

 Bekanntmachungsvermerk: 
Bekanntmachung entsprechend der Be-
kanntmachungssatzung durch Nachrich-
tenblatt Nr. __ am __.__.____. 
Die 4. Bebauungsplanänderung wurde da-
mit am __.__.____ rechtsverbindlich. 

 
 
Jörg Kindel, Bürgermeister 
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1 ALLGEMEINES 

1.1 Planungsanlass und Ziel 
�'�H�U�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �ÄKirchweg�³�� �Z�X�U�G�H�� �P�L�W�� �R�U�W�V�•�E�O�L�F�K�H�U�� �%�H�N�D�Q�Q�W�P�D�F�K�X�Q�J�� �D�P��
07.10.1986 rechtskräftig. Seither wurde er bereits 3-mal geändert, zuletzt im Jahr 
1998. In allen drei Änderungen wurden jeweils für einen kleinen Teilbereich, die 
Inhalte der Planung geändert und die Bebaubarkeit den aktuellen Erfordernissen 
entsprechend angepasst. Ziel war es dabei immer, das Plangebiet mit Einzel- oder 
Doppelhäusern zu bebauen, so dass Wohnraum für die ortsansässige Bevölke-
rung zur Verfügung gestellt werden kann. Nun ist wieder ein Grundstückseigentü-
mer an die Gemeinde herangetreten, mit dem Wunsch auf einem bisher noch nicht 
bebauten Teilbereich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, ein 
zusätzliches Wohngebäude zu errichten. Bisher sah der Bebauungsplan hier keine 
Bebauung vor, aufgrund der Größe des vorhandenen Grundstücks, der Lage so-
wie der vorhandenen Erschließung bietet sich hier eine weitere Bebauung jedoch 
an, so dass im Sinne einer Nachverdichtung innerhalb der bereits bebauten Struk-
turen weiterer, dringend benötigter Wohnraum innerhalb der Gemeinde geschaffen 
werden kann. 

Anlass der nun vorliegenden 4. Änderung des bestehenden Bebauungsplans 
�Ä�.�L�U�F�K�Z�H�J�³���L�V�W, ein weiteres Baufenster auf dem Grundstück Flst. Nr. 866/2 auszu-
weisen. Ursprünglich war dieses Grundstück zusammen mit den nordöstlich und 
südwestlich angrenzenden Grundstücken (Flst. Nrn. 866 und 866/1) ein zusam-
menhängendes, landwirtschaftlich genutztes Flurstück. Der Gesamtbereich ist 
aufgrund der auch heute noch vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzung als 
Dorfgebiet (MD) festgesetzt. In diesem Gebietsbereich sind u.a. Betriebe für die 
Landwirtschaft zulässig. Das Grundstück Flst.Nr. 866/1 ist zusätzlich mit einem 
Wohnhaus bebaut. Hier war im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Be-
trieb bereits ein Gebäude vorhanden, das im Bebauungsplan durch ein Baufenster 
gesichert war. Auf dem Grundstück Flst. Nr. 866 genießt der bestehende landwirt-
schaftliche Betrieb weiterhin Bestandsschutz. 

Geplant ist nun, den gesamten Bereich mit den drei Grundstücken Flst.Nrn. 866, 
866/1 und 866/2 in die vorgesehende Änderung des Bebauungsplans aufzuneh-
men. Hierbei sollen die beiden Grundstücke Flst. Nrn. 866/1 und 866/2 gemäß der 
bestehenden bzw. geplanten Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) und das 
Grundstück Flst. Nr. 866 aufgrund der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung 
nach wie vor als Dorfgebiet (MD) festgesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang wurde schon im Vorfeld des Verfahrens durch das Büro 
iMA in Freiburg geprüft, ob Nutzungskonflikte hinsichtlich landwirtschaftlicher 
Emissionen des bestehenden Betriebs auf die geplante Wohnbebauung bestehen. 
Im Ergebnis ist eine Wohnbebauung zulässig, wenn bestimmte Maßnahmen 
durchgeführt werden. So ist u.a. der bestehende Misthaufen zu verlegen. 

Des Weiteren war durch ein qualifiziertes Fachbüro zu untersuchen, ob im Ände-
rungsbereich durch die im Osten vorbeiführende Landesstraße L 122 mit erhöhten 
Lärmemissionen zu rechnen ist. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1986. Damals wurden die 
planungsrechtlichen Festsetzungen zusammen mit den örtlichen Bauvorschriften 
aufgestellt und gemeinsam als Satzung beschlossen. Dies ist heute aus rechtlicher 
Sicht nicht mehr möglich, so dass im Zuge der 4. Änderung des Bebauungsplans 
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nun örtliche Bauvorschriften als eigenständige Satzung für den Geltungsbereich 
der 4. Änderung aufgestellt werden müssen. Insgesamt soll die 4. Änderung des 
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt wer-
den, da ein bestehender Bebauungsplan im Sinne der Innenentwicklung und 
Nachverdichtung überarbeitet werden soll. 

1.2 Abgrenzung, Lage und Größe des Änderungsbereichs 
Der Geltungsbereich der 4. Änder�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���ÄKirchweg�³ umfasst die 
Flurstücke Flst.Nrn. 866, 866/1 und 866/2 vollständig und hat eine Größe von 
knapp 1.870 m². Er liegt zentral im Ortsteil Biezighofen, westlich der Landesstraße 
L122. Im Norden und Süden wird das Plangebiet von Verkehrsflächen begrenzt, 
im Norden liegt der Kirchweg, im Süden die Straße Engelmatte. Im Südosten liegt 
eine öffentliche Grünfläche, im Nordwesten grenzt die Wohnbebauung von Wittnau 
an. Das Plangebiet ist bereits in Anspruch genommen, im Süden liegt ein landwirt-
schaftlicher Hof, der zwischenzeitlich jedoch nur noch als Nebenerwerb genutzt 
wird. Im Norden des Plangebiets wurde bereits ein weiteres Wohnhaus errichtet. 
Die Abgrenzung für die 4. Änderung des Bebauungsplans wurde zweckdienlich 
gewählt, so dass die geplante Nachverdichtung umgesetzt werden kann. 

 
Kataster mit der Darstellung des Plangebiets (o.M., eigene Darstellung) 

1.3 Planungsverfahr en 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans �ÄKirchweg�³���Z�L�U�G���J�H�P�����† 13 a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Nach 
§ 13 a BauGB Absatz 1 Satz 1 kann dieses Verfahren für die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-
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wicklung angewendet werden. Gemäß § 13 a Abs. 4 BauGB findet das beschleu-
nigte Verfahren auch für die Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen An-
wendung. 

Die nun vorliegende Bebauungsplanänderung liegt innerhalb eines bestehenden 
Siedlungsbereichs und soll im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden nachverdichtet werden. Gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan soll 
die Bebaubarkeit erhöht werden, so dass ein weiteres Wohngebäude errichtet 
werden kann. Die Gemeinde optimiert damit die Nutzung eines Innenentwick-
lungspotenzials durch die Verbesserung der Ausnutzbarkeit der Grundstücke. Das 
Plangebiet fügt sich in die vorhandene Siedlungsstruktur ein, so dass die Ände-
rung des Bebauungsplans eine Maßnahme der Innenentwicklung darstellt. Durch 
die Planung wird die geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleistet. 

Gemäß § 13 a Absatz 1 Satz 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sin-
ne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von 
insgesamt weniger als 20.000 m2, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 
aufgestellt werden, mitzurechnen sind. 

Die Abgrenzung der Bebauungsplanänderung weist eine Fläche von insgesamt 
etwa 1.870 m² aus, so dass die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO deutlich unterhalb der 20.000 m² liegt. Darüber hinaus wurde geprüft, ob 
bei der Planung die sog. Kumulationsregel greift. Der Gesetzgeber hat an die Ku-
mulationsregel enge Maßstäbe geknüpft. Verhindert werden soll vor allem, dass 
ein Bebauungsplanverfahren missbräuchlich in mehrere kleinere Verfahren aufge-
teilt wird, um den Schwellenwert von 20.000 m² zu umgehen. Parallel zu diesem 
Verfahren befinden sich in der Gemeinde Wittnau keine weiteren Bebauungspläne 
im beschleunigten Verfahren. 

Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens sind ebenfalls erfüllt, da es darüber hinaus keine Anhaltspunkte für 
Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 
FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000) gibt. Das nächstgele-
�J�H�Q�H�� �9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �ÄSchönberg bei Freiburg�³�³�� �1�U����8012441 ist etwa 2,9 km 
entfernt und durch die vorhandene Bebauung von Wittnau sowie durch intensiv 
landwirtschaftliche genutzte Flächen vom Plangebiet getrennt. Das FFH-Gebiet 
�ÄSchönberg mit Schwarzwaldhängen�³�� �1�U����8012342 umfasst weiter Flächen west-
lich und südlich von Wittnau, liegt jedoch in einer Entfernung von mindestens 
600 m und ist durch den Siedlungskörper von Wittnau vom Plangebiet entfernt. 
Durch die nun vorliegende Änderung sind keine negativen Auswirkungen auf die 
Schutzgebiete und deren Schutzziele zu erwarten. 

Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) 
BImSchG zu beachten sind, da im Plangebiet ausschließlich Nutzungen im Rah-
men eines Allgemeinen Wohngebiets zulässig sind. Von diesen Nutzungen ist kein 
Störfallrisiko bzw. ein Risiko eines schweren Unfalls zu erwarten. Auch werden 
keine Vorhaben ermöglicht, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen. 

Die Bebauungsplanänderung kann daher als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt werden. 
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Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Danach kann auf eine frühzeitige Beteili-
gung verzichtet werden, was in diesem Fall in Anspruch genommen wird. Darüber 
hinaus wird auf eine Umweltprüfung, die Erarbeitung eines Umweltberichts und auf 
eine Zusammenfassende Erklärung verzichtet. Darüber hinaus findet die Eingriffs-
regelung (§ 1a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG) keine Anwendung. 

1.4 Verfahrensablauf 
 

15.11.2021 
 

Aufstellungsbeschluss für die 4. Änderung des Bebauungs-
plans �ÄKirchweg�³ und den Erlass der örtlichen Bauvorschrif-
ten für den Änderungsbereich im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB. 
 

__.__.____ Billigung des Entwurfs und Beschluss zur Durchführung der 
Offenlage. 
 

__.__.____�± 
__.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
 
 

Anschreiben vom 
__.__. mit Frist bis 
__.__.____ 
 

Beteiligung der der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 
 

__.__.____ 
 

Der Gemeinderat behandelt die in der Offenlage eingegan-
gen Stellungnahmen und beschließt die 4. Änderung des 
Bebauungsplans �ÄKirchweg�³���X�Q�G���Gen Erlass der örtlichen 
Bauvorschriften für den Änderungsbereich gem. § 10 (1) 
BauGB als Satzung. 
 

1.5 Flächennutzungsplan 
Bebauungspläne sind aus den wirksamen Flächennutzungsplänen zu entwickeln. 
Für die Gemeinde Wittnau gilt der wirksame Flächennutzungsplan der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental, rechtswirksam am 15.05.2009. Im vorliegenden Fall 

wird das Plangebiet im Flä-
chennutzungsplan als 
Mischbaufläche dargestellt, 
so dass die Darstellung des 
Bebauungsplans nicht aus 
dem wirksamen Flächennut-
zungsplan entwickelt werden 
kann. 

 

 

Ausschnitt aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental 
mit Darstellung des 
Änderungsbereichs 

 (gelb, eigene Darstellung, o.M.) 
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Da es sich im vorliegenden Fall um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
handelt, kann der Bebauungsplan von den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans abweichen, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Da es sich im vorliegenden Fall um die teilweise 
Änderung der Darstellung von einem Dorfgebiet zu einem allgemeinen Wohnge-
biet handelt, kann davon ausgegangen werden, dass die städtebauliche Ordnung 
der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird. Die ursprünglich vorhandene landwirt-
schaftliche Nutzung ist rückläufig und angrenzend befinden sich ausschließlich 
Wohnbebauungen. Es ist davon auszugehen, dass die Aufstellung des Bebau-
ungsplans gemäß § 13 a (2) Nr. 2 BauGB zulässig ist und der Flächennutzungs-
plan nach Abschluss des Verfahrens im Wege der Berichtigung angepasst wird. 

2 INHALTE DER ÄNDERUNG 

Die 4. Änderung des Bebauungsplans �ÄKirchweg�³�� �E�H�W�U�L�I�I�W�� �V�R�Z�R�K�O�� �G�L�H�� �3�O�D�Qzeich-
nung als auch die textlichen Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften. 

2.1 Änderung en zeichnerischer Teil 
Die rechtskräftige Planzeichnung setzt für das Plangebiet ein Dorfgebiet fest, mit 2 
Baufenstern, die die damals bestehenden Hofgebäude abbildeten. Darüber hinaus 
wurden entlang der öffentlichen Verkehrsflächen Baumpflanzungen festgesetzt, 
sowie durch Einschrieb in die Baufenster die zulässige Erdgeschossfußbodenhö-
he. In der Nutzungsschablone wurde darüber hinaus das zulässige Maß der bauli-
chen Nutzung durch die Eintragung der Grundflächenzahl, der Geschossflächen-
zahl sowie der Zahl der zulässigen Vollgeschosse definiert. 

 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
�ÄKirchweg�³���L�Q���G�H�U���)assung der 3. Änderung 
mit Geltungsbereich der 4. Änderung (rot), 
unmaßstäblich 
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Im Zuge der nun vorliegenden 4. Bebauungsplanänderung soll die Planzeichnung 
durch ein Deckblatt überlagert werden. Ziel der Änderung ist es, sowohl die zuläs-
sige Art der baulichen Nutzung in einem Teilbereich zu ändern als auch die Para-
meter der Bebaubarkeit. So wird das Plangebiet im Norden nun als allgemeines 
Wohngebiet dargestellt, so dass die Wohnnutzung zulässig ist. Der Teilbereich im 
Süden verbleibt als Dorfgebiet, so dass sowohl eine Wohn- als auch die bestste-
hende landwirtschaftliche Nutzung zulässig bleiben. Die Baufenster werden insge-
samt überarbeitet und an den Bestand angepasst. Darüber hinaus wird ein weite-
res Baufenster in die Planung aufgenommen, so dass auch auf dem neuen Flur-
stück 866/2 ein Wohnhaus realisiert werden kann. Im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden kann so ein bereits in Anspruch genommener Innen-
bereich nachverdichtet werden, so dass dringend benötigter Wohnraum für eine 
ortsansässige Familie geschaffen werden kann. Darüber hinaus wird die Darstel-
lung der Bäume geändert. So wird in der Planzeichnung durch ein Pflanzerhal-
tungsgebot ein Baum gekennzeichnet, der bereits gepflanzt ist und eine ökologi-
sche Wertigkeit aufweist. Darüber hinaus wird in der Planzeichnung keine weiter 
Aussage zu Anpflanzungen gemacht, um eine höhere Flexibilität zu erreichen. In 
die planungsrechtlichen Festsetzungen (siehe folgendes Kapitel) wird hingegen 
aufgenommen, dass Bäume und Sträucher auf dem Grundstück zu pflanzen sind. 
So können die Grundstückseigentümer individuell entscheiden, wo die Bäume und 
Sträucher angepflanzt werden, so dass zum einen die Ein- und Durchgrünung des 
Plangebiets gegeben bleibt, zum anderen die Spielräume für die Grundstücksei-
gentümer jedoch größer bleiben. 

2.2 Änderungen der textlichen planungsrechtlichen Festsetzungen 
Der rechtskräftige Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1986 und beinhaltet ver-
schiedene Vorgaben, vor allem zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, so-
wie zur Gestaltung der Bebauung. Im Zuge der nun vorliegenden 4. Änderung des 
Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Festsetzungen grundsätzlich 
überarbeitet werden. Dementsprechend werden sie neu gefasst. 

Art der baulichen Nutzung 

Die Änderung der Art der baulichen Nutzung in einem Teilbereich ist das wesentli-
che Ziel der 4. Änderung des Bebauungsplans. Dementsprechend wird die Dar-
stellung zweigeteilt, indem die Flurstücke Flst.Nrn. 866/1 und 866/2 als allgemei-
nes Wohngebiet dargestellt werden, während das Flurstück Flst.Nr. 866 wie bisher 
als Dorfgebiet festgesetzt bleibt. Um ungewollte städtebauliche Auswirkungen auf 
die Umgebungsbebauung, sowie den Ortsteil zu vermeiden, werden verschiedene 
Nutzungen ausgeschlossen. So wird im allgemeinen Wohngebiet die Errichtung 
von der Versorgung des Plangebiets dienende Läden und von Schank- und Spei-
sewirtschaften ausgeschlossen. Diese Nutzungen würden massiv Verkehr ins 
Plangebiet lenken, so dass die Nachbarschaft sowie der Ortsteil beeinträchtigt 
würden. Auch sind diese Nutzungen hier städtebaulich nicht richtig platziert, da es 
sich um ein ruhiges, dörfliches Wohngebiet handelt, dass die genannten Nutzun-
gen mit den damit verbundenen Besucherverkehren auch aufgrund der engen 
Straßenverhältnisse nicht aufnehmen kann. Darüber hinaus ist das Plangebiet 
auch wesentlich zu klein, um die dargestellten Nutzungen zu ermöglichen, so dass 
der Ausschluss städtebaulich sinnvoll ist.  

Für das Dorfgebiet wird ebenfalls definiert, dass die im Nutzungskatalog des Dorf-
gebiets in der Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen nicht vollumfänglich 
zulässig sind. So sind auch im Dorfgebiet aus den gleichen Gründen wie im an-
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grenzenden Wohngebiet, die Errichtung von Einzelhandelsbetrieben, Schank- und 
Speisewirtschaften nicht zulässig. Auch wird auf Grund der zu erwartenden Nut-
zungskonflikte mit der angrenzenden Bebauung die Errichtung einer Tankstelle 
ausgeschlossen. Auch Vergnügungsstätten sind nicht zulässig, da diese vor allem 
in den Abendstunden zu verkehrlichen und Lärmbelastungen in der unmittelbaren 
Umgebung führen. Darüber hinaus haben Vergnügungsstätten für die angrenzen-
den Gebiete oft negative Auswirkungen, die sich im so genannten Trading-Down-
Effekt bemerkbar machen. 

Durch die Änderung der zulässigen Art der baulichen Nutzung in einem Teilbereich 
des Plangebiets von einem Dorfgebiet zu einem allgemeinen Wohngebiet verän-
dert sich die planungsrechtliche Situation im gesamten Plangebiet. Der heute im 
Dorfgebiet ansässige landwirtschaftliche Betrieb ist weiterhin zulässig, gerade auf 
Grund der heranrückenden Wohnbebauung muss jedoch sichergestellt werden, 
dass die bestehenden landwirtschaftlichen Emissionen nicht zu Konflikten führen. 
Dementsprechend wurde eine Geruchsausbreitungsrechnung vom Büro für Im-
missionen, Meteorologie und Akustik Richter & Röckle aus Gerlingen erstellt. In 
dieser Berechnung wird dargestellt, welche Auswirkungen die bestehende land-
wirtschaftliche Nutzung mit Mutterkuh- und Legehennenhaltung auf die dann an-
grenzende Wohnbebauung hat. Der Berechnung liegt die aktuelle landwirtschaftli-
che Nutzung zu Grunde mit einer Legehennenhaltung am Standort sowie einer 
Mutterkuhhaltung, bei der die Tiere in den Sommermonaten jedoch außerhalb auf 
Weiden gehalten werden. Für die landwirtschaftlichen Emissionen sind vor allem 
ein Festmistlager, sowie die Türen und Fenster der Ställe relevant. Um die zuläs-
sigen Beurteilungswerte im neuen Wohngebiet einzuhalten und damit erhebliche 
Beeinträchtigungen oder Belästigungen zu verhindern, müssen 2 Maßnahmen 
umgesetzt werden. Zum einen muss das bestehende, offene Festmistlager west-
lich des Stallgebäudes aufgegeben werden. Dies bedeutet, dass der Festmist zu-
künftig nicht mehr offen gelagert, sondern gleich aus dem Stall abgefahren wird, 
das bestehende Lager wird ebenfalls abgefahren, gegebenenfalls vorhandene 
Jauche- und Sickergruben sind entsprechend abzudecken, so dass die Geruchs-
belastungen hierdurch nicht mehr vorhanden sind. Als zweite Maßnahme verpflich-
tet sich der Landwirt die Türen auf der nordwestlichen Stallseite nur noch selten zu 
nutzen, so dass die Emissionen zukünftig über die 3 Fenster auf der Südostseite 
und damit abgewandt von der Wohnbebauung, freigesetzt werden. Um das gele-
gentliche Öffnen der Türen zu berücksichtigen, wurde in die Geruchsausbreitungs-
rechnung aufgenommen, dass die Tür etwa eine Stunde am Tag offen ist. Unter 
Berücksichtigung dieser beiden Maßnahmen kann eine Beeinträchtigung der her-
anrückenden Wohnbebauung ausgeschlossen werden, so dass ein zulässiges 
Nebeneinander ermöglicht wird. Die Geruchsausbreitungsrechnung wird den Un-
terlagen als Anlage beigefügt. Um zu sichern, dass eine Bebauung erst dann reali-
siert wird, wenn die Maßnahmen umgesetzt sind, wird ein bedingtes Baurecht in 
die Bebauungsvorschriften aufgenommen (siehe unten). 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird in der Planzeichnung durch die Eintragung 
der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ), der zulässigen Geschossflächenzahl 
(GFZ) sowie die Zahl der zulässigen Vollgeschosse definiert. Die Werte wurden 
aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen und überarbeitet. So wird 
die zulässige Grundfläche (GRZ) im gesamten Plangebiet weiterhin auf 0,4 festge-
setzt, so dass sich gegenüber der bestehenden Planung keine Änderung ergibt. In 
die textlichen Festsetzungen wird jedoch aufgenommen, dass im Dorfgebiet eine 
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Überschreitung der GRZ bis zu einem Wert von 0,8 zulässig ist. Damit sind Ne-
benanlagen, Stellplätze und Nebengebäude in einem größeren Umfang zulässig, 
was der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung Rechnung trägt und eine wei-
tere Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes sichert. Auch die Festsetzung 
der zulässigen Geschossfläche (GFZ) wird überarbeitet und den aktuellen Anfor-
derungen an die Stadtplanung angepasst. So soll auch die Errichtung von 2 Voll-
geschossen möglich sein, so dass auch die zulässige Geschossflächenzahl von 
0,5 auf 0,8 angehoben wird. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden soll so die Ausnutzbarkeit, der bereits in Anspruch genommenen Flächen 
erhöht werden. 

Höhe der baulichen Anlagen 

Um eine Bebauung zu sichern, die sich harmonisch in die Umgebung einfügt, wer-
den die bestehenden Festsetzungen zu Gebäudehöhe und Traufhöhe ebenfalls in 
die aktuelle Planung aufgenommen. Die festgesetzten Werte orientieren sich zum 
einen am bereits realisierten bestand, zum anderen werden die Werte gegenüber 
den bestehenden Festsetzungen im Bebauungsplan leicht erhöht, so dass eine 
Bebauung mit 2 Vollgeschossen möglich wird. Im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden und dem Ziel der Stärkung der Innenentwicklung ist 
die Erhöhung angemessen, da sich die Bebauung weiterhin in die Umgebung ein-
fügt. Die festgesetzten Höhenangaben basieren weiterhin auf der zulässigen Erd-
geschossfußbodenhöhe, so dass für jedes Baufenster klar formuliert ist, wie hoch 
die neue Bebauung sein darf. 

Bauweise 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan war festgesetzt, dass im Plangebiet nur Einzel- 
und Doppelhäuser zulässig sind. Diese Festsetzung soll beibehalten werden, so 
dass sich die Bebauung auch weiterhin harmonisch in die Umgebung einfügt. 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Rahmen der nun vorliegenden 4. Än-
derung des Bebauungsplanes angepasst, indem ein weiteres Baufenster in den 
Geltungsbereich aufgenommen wird. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden kann so eine weitere Wohnbebauung im Plangebiet realisiert 
werden. Die bisherigen Baufenster bleiben erhalten, werden jedoch in der Größe 
und der Lage angepasst, so dass sowohl die bestehende Bebauung abgebildet ist, 
als auch entsprechende Entwicklungsoptionen für die Zukunft gesichert werden. 

Stellung baulicher Anlagen 

In der Planzeichnung ist durch die Darstellung der Firstrichtung die zulässige Stel-
lung der baulichen Anlagen definiert. Diese orientiert sich zum einen an den be-
stehenden Bebauungen im Plangebiet, zum anderen an den Festsetzungen im 
rechtskräftigen Bebauungsplan. So ist gewährleistet, dass sich die neue Bebauung 
in die Umgebung harmonisch einfügt. 

Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan waren verschiedene Festsetzungen zu Gara-
gen, Pkw-Stellplätzen und Nebenanlagen aufgenommen. Diese wurden insgesamt 
überprüft und den aktuellen städtebaulichen und rechtlichen Grundlagen ange-
passt. So sind Garagen und Carports, also überdachte Pkw-Stellplätze, sowie Ne-
benanlagen im allgemeinen Wohngebiet nun nur noch in dem Bereich zwischen 
der Erschließungsstraße und der rückwärtigen Gebäudeflucht zulässig. Im Dorfge-
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biet hingegen sind diese Anlagen weiterhin im gesamten Baugebiet zulässig, vor 
allem aufgrund der bereits bestehenden Nutzung als landwirtschaftlicher Betrieb 
und den damit verbundenen Anforderungen an Nebenanlagen und deren Zugäng-
lichkeit. Darüber hinaus müssen diese baulichen Anlagen jedoch im gesamten 
Plangebiet einen Abstand von mindestens 1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
einhalten, um diese nicht einzuengen oder Behinderungen zu vermeiden. Im Be-
reich der Garagen von der die Zufahrt erfolgt, muss darüber hinaus ein Abstand 
von 5,0 m eingehalten werden, so dass zum einen hinsichtlich der Verkehrssicher-
heit eine ausreichende Sicht beim Ein- und Ausfahren aus der Garage gegeben 
ist. Zum anderen entsteht so ein Stauraum vor der Garage, der ausreichend di-
mensioniert ist, so dass dieser ebenfalls als Stellplatz genutzt werden kann, ohne 
dass der angrenzende Verkehrsraum eingeengt wird.  

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Um die Eingriffe in die verschiedenen Schutzgüter durch die ermöglichten Ände-
rungen des bestehenden Baurechts auszugleichen, werden verschiedene Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft in den Bebauungsplan neu aufgenommen. So wird festgesetzt, dass Wege- 
und Stellplatzflächen sowie deren Zufahren in einer wasserdurchlässigen Bauwei-
se errichtet werden müssen. Dies war bisher auch schon im Bebauungsplan ent-
halten und soll weiterhin gelten. 

Darüber hinaus wird zum Schutz des Bodens die Verwendung bestimmter Materia-
lien bei der Dacheindeckung verboten, da von diesen Materialien Ionen in den Bo-
den und das Grundwasser ausgewaschen werden könnten. Auch bei der Außen-
beleuchtung der Bebauung werden Einschränkungen bei der Wahl der Leuchtmit-
tel vorgenommen. So soll die Beeinträchtigung der Fauna durch Licht vermieden 
werden, indem zum Schutz dieser festgesetzt wird, dass nur insektenschonende 
Beleuchtungen zulässig sind. 

Anpflanzungen und Erhalt von Bäumen 

Um eine angemessene Ein- und Durchgrünung des Plangebiets zu gewährleisten, 
werden in den Bebauungsplan Festsetzungen aufgenommen, nach der bezogen 
auf die Größe des Baugrundstücks Bäume und Sträucher zu pflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten sind. Da im Plangebiet jedoch auch schon ein Baum 
vorhanden ist, der erhaltenswert ist, wird ergänzt, dass dieser Baum entsprechend 
zu erhalten ist. Insgesamt kann durch diese Maßnahmen eine angemessene Ein- 
und Durchgrünung des Plangebiets erreicht werden. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Das Plangebiet liegt in der Nähe der Landesstraße L122, so dass eine schalltech-
nische Untersuchung durchgeführt wurde, um die Auswirkungen des Verkehrs-
lärms auf das Plangebiet zu beurteilen. Diese schalltechnische Untersuchung wur-
de vom Ingenieurbüro für Umweltakustik Heine + Jud aus Freiburg erarbeitet und 
liegt den Unterlagen als Anlage bei. Diese Untersuchung kommt, basierend auf 
den Berechnungen zum Verkehrslärm zu dem Schluss, dass die Orientierungswer-
te der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten 
werden, so dass Schutzmaßnahmen notwendig sind. In der schalltechnischen Un-
tersuchung werden die verschiedenen Maßnahmen dargestellt und gegeneinander 
abgewogen. So sind aktive Maßnahmen, wie die Errichtung einer abgewinkelten 
Lärmschutzwand entlang der Grenze des Plangebiets mit einer Höhe von 5,5 m 
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nicht möglich, da so die Zufahrten ins Plangebiet kaum noch möglich wären und 
die städtebaulichen Auswirkungen dieser Mauer gegenüber den angrenzenden 
Bebauungen sowie der Straße massive Beeinträchtigungen nach sich ziehen wür-
den. So werden zum Schutz der Bewohner im Plangebiet verschiedene passive 
Lärmschutzmaßnahmen in die Planungen aufgenommen, wie die Herstellung der 
Außenbauteile in einer entsprechenden Bauweise mit Lüftungseinrichtung, die 
Grundrissorientierung oder der Schutz der Außenwohnbereiche. Insgesamt tragen 
diese Maßnahmen dazu bei, dass gesunde Wohnverhältnisse entstehen. 

Bedingtes Baurecht 

Innerhalb des Plangebiets liegt ein landwirtschaftlicher Hof, der heute und zukünf-
tig entsprechend genutzt wird. Um Konflikte mit der Wohnnutzung auszuschließen, 
wurde vom Büro iMA aus Freiburg eine �ÄPrognose der Geruchsemissionen und -
immissionen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zur Errichtung eines 
Wohnhauses auf dem Flst.Nr. 866/2 in 79299 Wittnau�³ erarbeitet. Diese Untersu-
chung kommt zu dem Schluss, dass eine Bebauung im neu geplanten Wohngebiet 
zulässig ist, wenn die in der Prognose definierten Maßnahmen umgesetzt werden. 
So ist das bestehende Festmistlager zu verlegen und Türen sind geschlossen zu 
halten. Dementsprechend wird ein bedingtes Baurecht in die Bebauungsvorschrif-
ten aufgenommen, nachdem eine Bebauung erst dann möglich ist, wenn die Maß-
nahmen entsprechend umgesetzt und langfristig gesichert sind. Die Prognose liegt 
als Anlage dem Bebauungsplan bei und ist Bestandteil dessen. 

2.3 Erlass örtlic her Bauvorschriften für die Geltungsbereiche der 4. Änderung 
Seit der Änderung der Landesbauordnung von 1995 können örtliche Bauvorschrif-
ten nicht mehr als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
Sie können zwar zusammen, d.h. zeitgleich mit einem Bebauungsplan und in ver-
fahrenstechnischem Gleichlauf mit dem Bebauungsplan erlassen werden sowie - 
rein äußerlich - in einem Planwerk zusammengefasst werden. Rechtlich gesehen 
handelt es sich jedoch um eigenständige Satzungen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans �ÄKirchweg�³���Y�R�Q������86 wurden die Gestal-
tungsreglements zusammen mit den übrigen Bebauungsvorschriften als Festset-
zungen erlassen. Da dies aktuell nicht mehr zulässig ist, werden die verschiede-
nen bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften überprüft, aktualisiert und er-
gänzt. Insgesamt werden neue örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich 
der 4. Änderung des Bebauungsplans �ÄKirchweg�³ als eigenständige Satzung er-
lassen. 

Dächer, Dachaufbauten und Zwerchgiebel 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan waren verschiedene Gestaltungsvorschriften 
als planungsrechtliche Festsetzungen enthalten. Diese werden nun in die neu er-
lassenen örtlichen Bauvorschriften übernommen. Hinsichtlich der Gestaltung der 
Dächer werden die örtlichen Bauvorschriften präzisiert und teilweise erweitert. So 
sind bei den Dachformen weiterhin nur Satteldächer oder versetzte Pultdächer zu-
lässig, die möglichen Dachneigungen wurden jedoch angepasst, so dass nun auch 
Dächer mit etwas flacheren oder steileren Dächern (von 25°-48°) zulässig sind. So 
können auch moderner Dachformen realisiert werden. In den rechtskräftigen Be-
bauungsvorschriften wurde das versetzte Pultdach bisher als Sonderform des Sat-
teldaches mit versetzten Dachflächen definiert. Darüber hinaus wird nun aufge-
nommen, dass die Dächer von Garagen, Carports und Nebenanlagen auch als 
Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von maximal 10° 



Gemeinde Wittnau, OT Biezighofen Stand: 24.10.2022 
4. Änderung des Bebauungsplans und Erlass der örtlichen Fassung: Offenlage  
Bauvorschrift en �ÄKirchweg �³ gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 12 von 15 
 

zulässig sind. Diese sind dann jedoch extensiv zu begrünen, so dass eine positive 
Wirkung auf die Umwelt ermöglicht wird. Neben der Definition der Dachform wird 
auch das Thema der Dacheindeckung aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
übernommen. Weiterhin sind nur rote bis rotbraune Dacheindeckungsmaterialien 
zulässig, ergänzt jedoch auch um die Möglichkeit graue bis anthrazitfarbene 
Dacheindeckungsmaterialien zu verwenden. Diese finden in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebiets bereits vielfach Anwendung, so dass sich die neue 
Bebauung weiterhin gut in das Ortsbild einfügen wird. Darüber hinaus wird neu in 
die örtlichen Bauvorschriften aufgenommen, dass Dachbegrünungen generell zu-
lässig sind. Damit wird der aktuellen Entwicklung Rechnung getragen, dass immer 
bessere technische Möglichkeiten entwickelt werden, um auch geneigte Dächer zu 
begrünen. Da diese jedoch aktuell noch technisch aufwendig sind und einer hohen 
Pflege bedürfen, soll eine Begrünung der Dachflächen zwar möglich sein, jedoch 
nur für Flachdächer und flach geneigte Dächer soll sie zwingend vorgeschrieben 
werden. Auch wird in die Bauvorschriften aufgenommen, dass Anlagen zur solaren 
Energiegewinnung ebenfalls auf allen Dachflächen zulässig sind, dass diese je-
doch aus blendfreiem Material herzustellen sind, so dass Konflikte mit der angren-
zenden Wohnbebauung, eine Beeinträchtigung des Ortsbildes sowie der Ver-
kehrssicherheit auf den angrenzenden Verkehrswegen ausgeschlossen ist. Die 
Verwendung von Wellfaserzement, Dachpappe und offenen Bitumenbahnen wird 
ausgeschlossen, da diese Materialien nicht ortstypisch sind und dementsprechend 
negative Auswirkungen auf das Ortsbild zu befürchten sind. 

Neben der Gestaltung der Dächer werden auch die Bauvorschriften für Dachauf-
bauten aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen, angepasst und 
präzisiert. So sind weiterhin Dachaufbauten zulässig, jedoch dürfen diese nicht 
mehr als zwei Drittel der Dachfläche in Anspruch nehmen. Dies ist mehr als bisher 
zulässig, im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und der Er-
höhung der zulässigen Vollgeschosse auf 2, ist dies jedoch sinnvoll, so dass das 
Dachgeschoss angemessen ausgenutzt werden kann, so dass insgesamt mehr 
Wohnraum entstehen kann. Die Dachaufbauten müssen weiterhin entsprechende 
Abstände einhalten, so dass die Dachaufbauten die Dachlandschaft nicht überprä-
gen und damit ebenfalls negative Auswirkungen auf das Dorfbild entstehen. 

Einfriedungen 

Einfriedungen waren im rechtskräftigen Bebauungsplan nicht geregelt. Um Konflik-
te mit der Nachbarschaft sowie den angrenzenden Verkehrsflächen zu vermeiden, 
werden nun Bauvorschriften zu Einfriedungen in den Bebauungsplan aufgenom-
men. So sind Einfriedungen aus Gründen der Verkehrssicherheit nur bis zu einer 
Höhe von 0,8 m zulässig, geschlossene Einfriedungen, wie Mauern oder Sockel 
zusätzlich nur bis zu einer Höhe von 0,5 m, so dass der Straßenraum nicht einge-
engt wird. Darüber hinaus wird die Materialität von Einfriedungen eingeschränkt, 
da ortsuntypische Materialien wie Stacheldraht ausgeschlossen werden sollen. 
Auch wird festgesetzt, dass Draht- oder Maschendrahtzäune mit einer Hinterpflan-
zung zu begrünen sind, so dass das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Es werden 
jedoch Nadelgehölze ausgeschlossen, da diese einen nur sehr geringen ökologi-
schen Wert haben und nicht ortstypisch sind. 

Müllstandorte, Grundstücksgestaltung 

Über die Gestaltung der Einfriedungen hinaus wurden in die örtlichen Bauvor-
schriften ortsübliche Regelungen aufgenommen zu den Themen Müllstandorte und 
Grundstücksgestaltung. Beide Festsetzungen sollen das Ortsbild schützen und 
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Konflikte minimieren. Die Müllbehälter sind gegen den öffentlichen Straßenraum 
abzuschirmen, so dass sie im Straßenraum nicht zu massiv in Erscheinung treten. 
Die verbleibenden Grünflächen hingegen sollen gärtnerisch angelegt und begrünt 
werden, zum einen um eine angemessene Durchgrünung des Plangebiets zu ge-
währleisten, zum anderen, um das Ortsbild nicht durch das Brachliegen von offe-
nen, nicht genutzten Flächen negativ zu beeinträchtigen. Um moderne, aber öko-
logisch geringwertige Freiflächengestaltungen, die das Ortsbild negativ beeinträch-
tigen zu vermeiden, wird in den örtlichen Bauvorschriften darauf hingewiesen, 
dass diese Flächenabdeckungen mit Schotter oder Kies (sog. Steingärten) gemäß 
dem Naturschutzgesetz nicht zulässig sind. 

2.4 Änderungen bei den Hinweisen und nachrichtliche Übernahme 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind bisher einige Hinweise enthalten. Diese 
werden aktualisiert und den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechend ange-
passt. Darüber hinaus werden weitere Hinweise aufgenommen, beispielsweise zu 
Anpflanzungen und Baumfällungen. 

3 UMWELTBELANGE 

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 
handelt, ist die Durchführung einer Umweltprüfung nicht erforderlich. 

Auch die Eingriffsregelung findet keine Anwendung, wenn innerhalb eines Bebau-
ungsplans (oder einer Bebauungsplanänderung) gem. § 13 a BauGB eine zulässi-
ge Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Dies ist bei der vorlie-
genden Planung der Fall. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz sowie naturschutz-
rechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen 
des Bebauungsplans auf Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Klima, Luft und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu be-
rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Hierfür wurde vom Büro faktorgrün aus 
Freiburg ein Umweltbeitrag erarbeitet, der der Begründung beigefügt ist. 

3.1 Planungsalternativen 
Insgesamt soll im vorliegenden Fall eine bereits in Anspruch genommene Fläche 
anders genutzt werden. Der bisher bestehende landwirtschaftliche Betrieb verklei-
nert seine Fläche zugunsten von 2 Wohngebäuden, die nun als Wohngebiet dar-
gestellt werden sollen. Planungsalternativen wurden nicht geprüft, da es sich um 
eine Entwicklung im Innenbereich handelt. So kann Wohnraum für die ortsansäs-
sige Bevölkerung geschaffen werden, ohne den bestehenden Hof in seiner heuti-
gen Nutzung zu beeinträchtigen. Im Vergleich zu einem Neubau an anderer Stelle 
kann hier ein Innenbereich von Wittnau sinnvoll nachverdichtet werden, was dem 
Ziel der Stärkung der Innenentwicklung Rechnung trägt und einer Entwicklung im 
Rand- oder Außenbereich deutlich vorzuziehen ist. Für die Entwicklung im Plan-
gebiet selbst konnte ebenfalls auf die Prüfung von Planungsalternativen verzichtet 
werden, da das eine neue Gebäude im Norden bereits errichtet wurde und das 
verbleibende Grundstück zu klein ist, um eine andere Bebauung gegebenenfalls 
mit einem Doppelhaus oder einem Mehrfamilienhaus zu realisieren. Insgesamt 
kann aufgrund der vorhandenen Rahmenbedingungen auf die Prüfung von Alter-
nativen verzichtet werden. 
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3.2 Abwägung 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die Umsetzung der Planung keine 
negativen Veränderungen der Belange des Natur- und Umweltschutzes zu erwar-
ten sind. Durch die vorgeschriebene Dachbegrünung bei Flachdächern bei Gara-
gen, Carports und Nebenanlagen, sowie die verschiedenen Festsetzungen zur 
Ein- und Durchgrünung des Plangebiets sowie den umweltschützenden Festset-
zungen kann auch zukünftig eine Verbesserung der Situation ermöglicht werden. 
Darüber hinaus werden die Festsetzungen so angepasst, dass die Vorgaben des 
aktuellen Klimaschutzgesetztes von Baden-Württemberg umgesetzt werden kön-
nen. Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch in Form von Lärm und Geruchsbe-
lastungen wurden ebenfalls geprüft, so dass durch entsprechende Regelungen 
keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

4 ERSCHLIESSUNG, VER- UND ENTSORGUNG 

Der Geltungsbereich der nun vorliegenden 4. Änderung des Bebauungsplans wird 
im Norden durch den Kirchweg, im Süden durch die Straße Engelmatten begrenzt. 
Das Plangebiet ist großteils bereits bebaut. Durch die nun vorliegende Änderung 
wird eine weitere Wohnbebauung in Form eines Einzelhauses ermöglicht. Die Er-
schließung ist hierfür bereits vorhanden und es kann davon ausgegangen werden, 
dass sie bereits ausreichend dimensioniert ist. 

5 KOSTEN 

Alle entstehenden Kosten einschließlich der Planungskosten werden von dem 
Grundstückeigentümer getragen, durch dessen konkrete Pläne die Bebauungs-
planänderung initiiert wurde. Dementsprechend entstehen durch die Änderung 
keine Kosten für die öffentliche Hand. 

6 BODENORDNUNG 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht notwendig. 

7 STÄDTEBAULICHE DATEN 

Der Änderungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von 1.870 m², deren Art der 
baulichen Nutzung auf 817 m² als allgemeines Wohngebiet und auf 1.053 m² als 
Dorfgebiet festgesetzt wird. 

 

Gemeinde Wittnau, den __.__.____ 

 
 
 
 

 

 

Jörg Kindel, Bürgermeister   Der Planverfasser 
 
 



Gemeinde Wittnau, OT Biezighofen Stand: 24.10.2022 
4. Änderung des Bebauungsplans und Erlass der örtlichen Fassung: Offenlage  
Bauvorschrift en �ÄKirchweg �³ gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 15 von 15 
 

Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Planes sowie die zugehörigen planungs-
rechtlichen Festsetzungen und die örtlichen 
Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderates der Ge-
meinde Wittnau übereinstimmen. 
 
Wittnau, den __.__.____ 

 Bekanntmachungsvermerk: 
Bekanntmachung entsprechend der Be-
kanntmachungssatzung durch Nachrich-
tenblatt Nr. __ am __.__.____. 
Die 4. Bebauungsplanänderung wurde da-
mit am __.__.____ rechtsverbindlich. 

 
 
 
 
Jörg Kindel, Bürgermeister 
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1. Allgemeines 
1.1 Vorhabenbeschreibung 

Angaben zum Bebauungs-
plan 

Eine Änderung des bisherigen Bebauungsplans soll für die Flurstücke 
Nr. 866, 866/1 und 866/2 vorgenommen werden. Angaben zum 
rechtskräftigen Bebauungsplan sind in Kap. 1.4 angegeben. Ziel des 
Vorhabens ist die Errichtung eines Wohnhauses auf dem bisher un-
bebauten Flurstück Nr. 866/2. Die angrenzenden Flurstücke 866 und 
866/1 sind bereits bebaut. Das Wohngebäude auf dem Flurstück 
866/1 wird aktuell saniert. Auf dem Flurstück 866 befindet sich ein 
landwirtschaftlicher Hof. Für die beiden Bestandsgebäude sind erst-
mal keine weiteren Eingriffe geplant. Hier werden jedoch die Baufens-
ter etwas größer gefasst, als die Bestandsgebäude, um eine mögliche 
zukünftige Entwicklung zu ermöglichen. Aktuell ist das gesamte Plan-
gebiet als Dorfgebiet (MD) festgesetzt. Zukünftig wird das Dorfgebiet 
noch im Bereich des vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebs (Flst. 
Nr.866) festgesetzt bleiben. Die beiden anderen Flurstücke werden in 
ein Wohngebiet umgewandelt. 
Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 1.870 m². Es wird 
für das Wohngebiet eine GRZ von 0,4 mit einer möglichen Erweite-
rung durch Nebengebäude auf 0,6 festgesetzt. Im Dorfgebiet darf die 
zulässige Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, Nebengebäude, 
Stellplätze und Garagen mit Zufahrten sowie Hofflächen bis zu einer 
GRZ von 0,8 überschritten werden.  

 
Abbildung 1: Planzeichnung des Bebauungsplans "IV. Bebauungsplanände-
rung und Erlass örtlicher Bauvorschriften "Kirchweg"" (Stand:24.10.2022) 
 

Lage des Plangebiets Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Biezighofen und liegt an der 
L122 zwischen dem Kirchweg und der Brückenstraße (Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Lage des Plangebietes  in Wittnau (rot umrandet) 
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1.2 Rechtliche Vorgaben und methodisches Vorgehen 

Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a 
Abs. 1 S 2 BauGB �± 
Voraussetzungen 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Die Vo-
raussetzungen hierfür sind: 

�x Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 m² (§ 13a 
Abs. 1 S 2 Nr. 1). 

�x Der Bebauungsplan begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, 
die der UVP-Pflicht unterliegen.  

�x Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
Natura2000-Gebieten.  

�x Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen zu beachten sind.  

Hinsichtlich des Vorliegens der genannten Voraussetzungen wird auf 
die Begrünung des Bebauungsplans verwiesen (Kap. 1.3).  

Belange des Umweltschut-
zes 

Es finden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
Abs. 3 S. 1 BauGB Anwendung, wonach von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Zudem ist § 4c 
BauGB (Überwachung) nicht anzuwenden. 
Dennoch sind gem. den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB in jedem Be-
bauungsplanverfahren die Umweltbelange sowie die Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung von Eingriffen zu berücksichtigen. Dies 
�H�U�I�R�O�J�W���G�X�U�F�K���G�H�Q���Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���Ä�8�P�Z�H�O�W�E�H�L�W�U�D�J�³�� 

Eingriffsregelung Ein Ausgleich für die geplanten Eingriffe ist nicht erforderlich, da ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB bei Einhaltung der zulässigen Grund-
fläche die Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. Daher wird 
keine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erstellt. 

Artenschutzrecht Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (wobei die 
streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten 
Arten darstellen). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten für die beson-
ders und streng geschützten Arten bestimmte Zugriffs- und Störungs-
verbote.  
Bei nach den Vorschriften des BauGB zulässigen Eingriffen gelten 
diese Verbote jedoch nur für nach europäischem Recht geschützte Ar-
ten (alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäi-
schen Vogelarten). 
Für eine detaillierte Darstellung der artenschutzrechtlichen Vorgaben 
wird auf den separaten Erläuterungsbericht der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung verwiesen. 
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1.3 Geschützte Bereiche 

Natura 2000 
(§ 31 ff BNatSchG) 

Das nächste FFH-�*�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�|�Q�E�H�U�J�� �P�L�W�� �6�F�K�Z�D�U�]�Z�D�O�G�K�l�Q�J�H�Q�³��
(Schutzgebiets-Nr.: 8012342) ist mehr als 600 m entfernt. Zwischen 
dem Plangebiet und dem FFH-Gebiet befindet sich der Siedlungskör-
per von Wittnau, sodass eine Beeinträchtigung ausgeschlossen wer-
den kann. �'�D�V�� �Q�l�F�K�V�W�J�H�O�H�J�H�Q�H�� �9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�6�F�K�|�Q�E�H�U�J�� �E�H�L��
�)�U�H�L�E�X�U�J�³�����6�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�V-Nr. 80112441) ist fast 3 km entfernt. Eine Be-
einträchtigung kann somit auch hier ausgeschlossen werden.  

Naturschutzgebiete 
(§ 23 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 

Nationalpark 
(§ 24 BNatSchG) 

Nicht betroffen.  

Biosphärenreservate 
(§ 25 BNatSchG) 

Nicht betroffen. 

Landschaftsschutzgebiete 
(§ 26 BNatSchG) 

Das Plangebiet liegt in keinem Landschaftsschutzgebiet. Das nächst-
gelegene LSG �Ä�g�V�W�O�L�F�K�H�V���+�H�[�H�Q�W�D�O�³��(Schutzgebiets-Nr.: 3.15.045) be-
ginnt in ca. 120 m Entfernung vom Plangebiet. Eine Betroffenheit kann 
ausgeschlossen werden. 

Naturpark 
(§ 27 BNatSchG) 

Das Plangebiet liegt im Naturpark �ÄSüdschwarzwald�³ (Schutzgebiets-
nummer: 6). 

Naturdenkmäler 
(§ 28 BNatSchG) 

Das Plangebiet ist nicht betroffen. 

Geschützte Biotope 
(§ 30 BNatSchG) 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich kein gesetzlich geschütztes 
Biotop. Das nächstgelegene �%�L�R�W�R�S���ÄFeldhecken an der L 122�³���E�H�J�L�Q�Q�W��
in ca. 50 m Entfernung vom Plangebiet. Eine Betroffenheit kann aus-
geschlossen werden. 

Streuobstbestände 
(§ 33a NatSchG) 

Im Plangebiet sind keine Streuobstbestände vorhanden.  

FFH-Mähwiesen und andere 
LRT (Anhang I FFH-RL) 

Das Plangebiet ist nicht betroffen. 

Baumschutzsatzung Nicht vorhanden. 

Festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete 
(§ 78 WHG, § 65 WG) 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete liegen nicht im Plangebiet 
oder dessen Umgebung.  

 

1.4 Übergeordnete und kommunale Planungen 

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan VG Hexental, rechtswirksam am 15.05.2009 
liegt vor. Das gesamte Plangebiet wird dort als Mischbaufläche darge-
stellt (s. Abb. 2).  
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  der VG 
Hexental. Das Plangebiet ist in gelb umrandet. (Quelle: Gemeinde Wittnau 
Flächennutzungsplan (15.05.2009)) 
Zukünftig wird der landwirtschaftliche Betrieb (Dorfgebiet) im FNP wei-
terhin als Mischbaufläche dargestellt sein. Die beiden anderen Flurstü-
cke sollen im FNP zukünftig als Wohnbaufläche dargestellt werden. Es 
ist davon auszugehen, dass die Aufstellung des B-Plans gem. § 13 a 
(2) Nr. 2 BauGB zulässig ist und der FNP nach Abschluss des Verfah-
rens im Wege der Berichtigung angepasst wird. 

Bestehende                   Be-
bauungspläne 

Für das Plangebiet liegt der rechtskräftige �%�H�E�D�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �Ä�.�L�U�F�K�Z�H�J�³��
vor. Dieser lässt bereits eine Bebauung bis zu einer GRZ von 0,4 sowie 
unbegrenzt Nebenanlagen zu. In diesem Bebauungsplan ist für das 
Flurstück 866/2 aktuell zwar keine Bebauung vorgesehen. Für das 
landwirtschaftliche Gebäude ist jedoch ein deutlich größeres 
Baufenster zulässig, welches aktuell nicht ausgenutzt wird. 

 
Abbildung 4: Aktuell gültige �'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���Ä�.�L�U�F�K�Z�H�J�����*�H��
biet Ortsetter-Biezighofen) (Quelle: Gemeinde Wittnau Bebauungsplan 
(07.10.1986) 

Biotopverbund Das Plangebiet ist nicht Teil eines Biotopverbundes. 
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1.5 Datenbasis 

Verwendete Daten Folgende Daten wurden für den Umweltbeitrag verwendet:  

�x LUBW: Daten- und Kartendienst online (http://udo.lubw.baden-
wuerttemberg.de/public/pages/home/welcome.xhtml 

�x Eigene Geländebegehung am 26.07.2021 
�x Schalltechnische Untersuchung; Umweltakustik Heine + Jud, 

23.11.2021 
�x Geruchsausbreitungsrechnung; iMA, 10.05.2022 

 

2. Wirkfaktoren des Planungsvorhabens 
Baubedingt Während der Bauphase wird es im Plangebiet zu erhöhten Schall- und 

Schadstoffemissionen sowie Lichtemissionen kommen.  

Anlagenbedingt Das bisher größtenteils unversiegelte Flurstück 866/2 wird zukünftig 
bis zu 60 % versiegelt sein. Das Baufenster des landwirtschaftlichen 
Betriebs wird im Vergleich zum aktuell zulässigen B-Plan jedoch ver-
kleinert, sodass insgesamt nicht mehr Bebauung zugelassen wird, also 
dies ohnehin bereits zulässig ist. 

Betriebsbedingt Es ist mit Emissionen zu rechnen, die allgemein durch die Wohnraum-
nutzung frei werden. Neben den Verkehrsemissionen können im Alltag 
auch Schall-, Licht- und Geruchsemissionen entstehen.  

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/home/welcome.xhtml
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/home/welcome.xhtml
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3. Derzeitiger Umweltzustand und Prognose der Auswirkungen der Planung 
Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Fläche   

Flächenbilanz Das Plangebiet befindet sich im bereits 
bebauten Bereich der Gemeinde Wittnau. 
Mit Ausnahme des Flurstücks 866/2 ist 
Umgebung überwiegend durch eine Be-
bauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern 
sowie einzelner Betriebe wie z.B. der 
landwirtschaftliche Hof auf dem Flst. 866 
geprägt. Zwischen den Bestandsgebäu-
den sind typisch für den dörflichen Cha-
rakter immer wieder kleine bis große 
Grünbereiche (v.a. Gärten) sowie Bäume 
und Sträucher eingestreut.  

Durch die Aufstellung des zugrundeliegenden Bebauungsplans soll 
die Bebauung im Gebiet planerisch neu geregelt werden. Ziel der 
Planung ist es, die Zahl der Wohneinheiten im Plangebiet zu erhöhen 
und somit einer Zersiedlung und der Neuinanspruchnahme der freien 
Landschaft entgegenzuwirken. Insgesamt ist die Änderung des B-
Plans mit keinem nennenswerten zusätzlichen Flächenverbrauch 
verbunden. 

Boden   

Bodentypen Nach der digitalen Bodenkarte BK 50, wird 
dem Plangebiet die Bodenkundliche Ein-
�K�H�L�W���Ä�6�L�H�G�O�X�Q�J�³���]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W�� 

Durch die Umsetzung der Planung gehen großflächig Boden und so-
mit auch Bodenfunktionen verloren. Auch in den Bereichen, welche 
nicht direkt überbaut werden ist teilweise mit Bodenbewegungen und 
/ oder Verdichtungen zu rechnen.  
Wenn man davon ausgeht, dass die bereits zulässige Bebauung 
auch vorhanden wäre, wären auch dementsprechend auch weniger 
unversiegelte Böden vorhanden. Die GRZ von 0,4 bleibt bestehen. 
Die Nebenanlagen, welche bisher unbegrenzt zulässig waren, wer-
den auf eine GRZ von 0,6 bzw. 0,8 begrenzt. 

Funktionsbewertung Das Plangebiet befindet sich im Sied-
lungsbereich (s. Bodentypen). Es ist da-
von auszugehen, dass hier in der Vergan-
genheit Verdichtungen, Bodenbewegun-
gen und Umschichtungen stattfanden, so-
dass die Bodenfunktionen nur einge-
schränkt erfüllt werden können. Der 

Die derzeit noch vorhandenen Bodenfunktionen werden im Bereich 
des Neubaus vollständig verloren gehen. In den zukünftigen Garten-
bereichen werden sie in vergleichbaren Umfang zum Ist-Zustand 
stattfinden.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen: 

�x Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern   
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Bewertungsschlüssel der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg (BK50) bewertet sol-
che Siedlungsböden mit �G�H�P���:�H�U�W���Ä���³�� 

�x Flächenversiegelung so gering wie möglich halten 
�x Weitere allgemeine Maßnahmen zum Bodenschutz 

Versiegelungsgrad Aktuell ist das Plangebiet 866/2 unversie-
gelt. Die Flurstücke 866 und 866/1 sind je-
weils teilweise bebaut und somit teilweise 
versiegelt. Der rechtskräftige Bebauungs-
plan lässt bereits eine Bebauung bis zu ei-
ner GRZ von 0,4, sowie unbegrenzt Ne-
benanlagen zu. Die maximal zulässige 
Bebauung ist jedoch aktuell nicht vollstän-
dig ausgenutzt. 

Nach der Umsetzung erhöht sich der Versieglungsgrad v.a. auf dem 
Flst. 866/2. Die insgesamt zulässige Versiegelung wir jedoch nicht 
wesentlich erhöht, da im Bereich des landwirtschaftlichen Hofes das 
Baufenster verringert wird. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 
�x Flächenversiegelung so gering wie möglich halten 
�x Eingrünung des Gebiets 
�x Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern 

Altlasten Informationen zu im Plangebiet vorhande-
nen Altlasten liegen derzeit nicht vor. 

Keine Auswirkungen bekannt.  

Wasser   

Grundwasser Die hydrogeologische Einheit des Pla-
�Q�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Z�L�U�G�� �D�O�V�� �ÄPaläozoikum, 
Kristallin�³�� �G�H�I�L�Q�L�H�U�W�� �X�Q�G��ist ein Grundwas-
sergeringleiter.  

In Folge der Neuversiegelung geht in diesen Bereichen die Grund-
wasserneubildung verloren.  

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 
�x Flächenversiegelung so gering wie möglich halten 
�x Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern 
�x Weitere Maßnahmen zum Wasserschutz 
�x Eingrünung des Gebiets 

Oberflächengewässer In dem Planungsgebiet sind keine Ober-
flächengewässer vorhanden. 

Keine Auswirkung. 

Hochwasser /  
Überflutungsflächen 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Hoch-
wasser- / Überflutungsflächen. 

Keine Auswirkung. 

Quell- /  
Wasserschutzgebiete 

Das Vorhabengebiet liegt in keinem Quell- 
/ oder Wasserschutzgebiet. 

Keine Auswirkung  
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Klima / Luft   

Lokalklima Das Lokalklima ist aufgrund der Ortslage 
bereits vorbelastet. Im Plangebiet selbst 
dienen die Gartenbereiche sowie v.a. das 
bisher unbebaute Flst. 866/2 der Kaltluf-
tentstehung. 

Die geplante Neuversiegelung wirkt sich negativ auf das Lokalklima 
aus. Wenn jedoch nicht von der aktuell unbebauten Fläche, sondern 
der laut aktuellem Bebauungsplan zulässigen Bebauung ausgegan-
gen wird, fallen die negativen Einflüsse auf das Lokalklima deutlich 
geringer aus und die Auswirkungen verbleiben unterhalb der Erheb-
lichkeitsschwelle. 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen: 
�x Flächenversiegelung so gering wie möglich halten 
�x Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern 
�x Erhalt und Neupflanzung von Bäumen 
�x Eingrünung des Gebiets 

Kaltluftentstehung /  
-abfluss 

Derzeit dient die bisher unbebaute Fläche 
der Kaltluftentstehung. Auch in der Umge-
bung sind Gartenbereiche vorhanden, 
welche der Kaltluftentstehung dienen. 

Die geplante Neuversiegelung wirkt sich negativ auf das Lokalklima 
aus. Wenn jedoch nicht von der aktuell unbebauten Fläche, sondern 
der laut aktuellem Bebauungsplan zulässigen Bebauung ausgegan-
gen wird, fallen die negativen Einflüsse auf die Kaltluftentstehung 
deutlich geringer aus und die Auswirkungen verbleiben unterhalb der 
Erheblichkeitsschwelle. 

Lufthygiene In Bezug auf die Lufthygiene weist das 
Plangebiet eine geringe Vorbelastung auf. 
Diese geht aus den Emissionen der an-
grenzenden L122 und aus dem Anwoh-
nerverkehr hervor. 

Die Lufthygiene wird durch den Bauvorhaben nur geringfügig beein-
trächtigt.  

Immissionen /  
Emissionen 

Aufgrund der Nähe zur L122 sind die 
durchschnittlichen Kohlenstoff-, Ammo-
niak-, NMVOC-, (non methan volatile or-
ganic compounds), Stickstoffoxid-, Fein-
staub- in der Partikelgröße 2,5 und 10, 
und Schwefeloxidemissionen im mittleren 
Drittel der Bewertungsskala, während die 
Emissionen gering sind.  

Durch das Bauvorhaben werden die Immissionen und Emissionen 
nicht beeinträchtigt, da die Landstraße 122 der Hauptverursacher ist. 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Biotoptypen / -strukturen Im Plangebiet sind folgende Biotoptypen 
vorhanden:  
�x versiegelte und teilversiegelte Berei-

che (Gebäude, Wege, Terrassen���«�� 
�x Nutz- und Ziergarten 
�x Hühner-Freilauffläche mit Ruderalve-

getation, Holz- �X�Q�G���6�W�H�L�Q�K�D�X�I�H�Q���«�� 
�x Einzelbäume 
�x Ruderalbereich mit Sträuchern 
�x Trittrasen 
�x Kleine Beete / Vorgärten 

Durch die Errichtung des Einfamilienhauses auf dem bestehenden 
Trittrasens geht dieser Biotoptyp voraussichtlich fast vollständig ver-
loren. Die anderen beschrieben Biotoptypen bleiben größtenteils 
vorhanden.  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen: 

�x Flächenversiegelung so gering wie möglich halten 
�x Begrünung von Flachdächern und flachgeneigten Dächern 
�x Erhalt und Neupflanzung von Bäumen Eingrünung des Gebiets 
 

Geschützte Pflanzen Im Plangebiet wurden keine geschützten 
Arten festgestellt. Aufgrund der Nutzung 
und der Biotoptypen sind diese auch nicht 
zu erwarten. 

 

Habitatpotenzial Im Plangebiet sind Strukturen vorzufin-
den, die sich als Habitat für Vögel, Fleder-
mäuse und Zauneidechsen eignen. Das 
meiste Habitatpotenzial befindet sich auf 
den bereits bebauten Flurstücken. Hier 
bieten die Bestandsgebäude, v.a. der äl-
tere Hof, Vögeln und Fledermäusen viel-
seitige Strukturen. Außerdem stellen die 
Gartenbereiche und die Freilauffläche der 
Hühner potenziell geeignete Habitatstruk-
turen für Zauneidechsen dar.  
Die zukünftig bebaute Fläche weist hinge-
gen nur wenig Habitatpotenzial auf (s. ar-
tenschutzrechtliche Relevanzprüfung, 
faktorgruen, 2021).  

Durch die Änderung des Bebauungsplans kommt es nur zu einer ge-
ringfügigen Verschlechterung des Habitatpotenzials. Bei der neu be-
anspruchten Fläche handelt es sich um einen Trittrasen, welcher 
auch zum Parken und Lagern genutzt wird und somit ohnehin eher 
ein geringes Habitatpotenzial aufweist. Um bei einer Neubebauung 
dieses Grundstücks ein Eintreten der Verbotstatbestände zu verhin-
dern, sind die Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3 erforderlich. 
Das Habitatpotenzial der Bestandsgebäude muss im Falle eines Ein-
griffs ���$�E�U�L�V�V���� �(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J���«����jeweils auf Baugenehmigungsebene 
berücksichtigt werden. Hier können ggf. Erfassung und / oder wei-
tere Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen erforder-
lich werden.  
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen: 
�x Insektenfreundliche Beleuchtung 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

�x Etwaige Baumfällungen sind aus Artenschutzgründen aus-
schließlich im Winterhalbjahr (Anfang Oktober bis Ende Februar) 
zulässig. 

�x Erhalt und Neupflanzung von Bäumen 
Folgende artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen wurden 
im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung entwickelt: 
�x V1: Vor Baubeginn werden die für Eidechsen geeigneten Struk-

turen vorsichtig abgetragen  
�x V2: Der Eingriffsbereich wird ab März des Eingriffsjahres weiter-

hin regelmäßig kurz gemäht. 
�x V3: Vor Baubeginn ist im Süden des Plangebiets zwischen den 

Flurstücken 866 und 866/2 ein Reptilienzaun aufzustellen. Dieser 
wird solange benötigt, bis auf der Baustelle keine offenen, leicht 
grabbaren Bodenbereiche mehr vorhanden sind. 

Landschaftsbild und Erholungswert  

Landschaftsbildqualität Das Plangebiet befindet sich in der bebau-
ten Ortslage von Wittnau. Das Land-
schaftsbild wird somit nicht beeinträchtigt. 
Das Ortsbild ist in diesem Bereich durch 
die Bestandsgebäude und die vorhande-
nen Gärten und Grünstrukturen geprägt.  

Die durch die Bebauungsplanänderung zukünftig zulässigen Ge-
bäude werden sich optisch in das Ortsbild einfügen. Eine erhebliche 
negative Beeinträchtigung des Ortsbildes ist nicht zu erwarten.  
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen: 
�x Beschränkungen hinsichtlich der Einfriedungen 
�x Abschirmung von Müllbehältern 
�x Erhalt und Neupflanzung von Bäumen  
�x Eingrünung des Gebiets 

Erholungseignung /  
-nutzung 

Bei den betroffenen Flurstücken handelt 
es sich um Privatgrundstücke. Öffentliche 
Grünflächen und somit eine öffentliche Er-
holungseignung ist nicht vorhanden.   

Keine Auswirkung.  

Vorbelastung Das Plangebiet weist aufgrund der bishe-
rigen Nutzung bereits eine geringe Vorbe-
lastung auf. 
 

Keine Auswirkung. 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch   

Lärmimmissionen / -emissionen Das Plangebiet und die Umgebung sind 
bereits vor der Umsetzung der Planung 
aufgrund der umliegenden Bebauung inkl. 
der entsprechenden Nutzungen sowie der 
angrenzenden L122 vorbelastet. 

Die durchgeführte schalltechnische Untersuchung (Heine + Jud, 
2021) kommt, basierend auf Berechnungen zum Verkehrslärm, zu 
dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 und die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. In der 
Untersuchung werden verschiedene Maßnahmen dargestellt. Es 
werden verschiedene passive Lärmschutzmaßnahmen in die Pla-
nungen aufgenommen, wie z.B. die Herstellung der Außenbauteile 
in einer entsprechenden Bauweise mit Lüftungseinrichtung u.a. 

Luftschadstoff- 
immissionen / -emissionen 

Das Plangebiet und die Umgebung sind 
bereits vor der Umsetzung der Planung 
aufgrund der umliegenden Bebauung inkl. 
der entsprechenden Nutzungen sowie der 
angrenzenden L122 vorbelastet. 

Durch den steigenden Anwohnerverkehr können sich die Lärmemis-
sionen erhöhen. Zulässig sind jedoch lediglich Einzel- und Doppel-
häuser, sodass die zu erwartenden steigenden Luftschadstoffemis-
sionen von sehr geringem Ausmaß sein werden. 

Geruchsimmissionen / -emissionen Geruchsemissionen im Plangebiet gehen 
von dem landwirtschaftlichen Betrieb 
(Flst. 866) aus. Vom bestehenden Wohn-
gebäude ist mit Geruchsemissionen zu 
rechnen, die durch die Wohnraumnutzung 
entstehen.  

In einer Geruchsausbreitungsrechnung hat das Büro iMA dargestellt, 
welche Auswirkungen die bestehenden landwirtschaftliche Nutzung 
(Mutterkuh- und Legehennenhaltung) auf die dann angrenzende 
Wohnbebauung haben wird. Daraus ergaben sich zwei erforderliche 
Maßnahmen: 

�x Das bestehende, offene Festmistlager westlich des Stalls wird 
aufgegeben  

�x Die Türen auf der nordwestlichen Stallseite werden nur noch sel-
ten geöffnet. Das Lüften erfolgt über die drei Fenster auf der Süd-
ostseite und damit abgewandt zur Wohnbebauung. 

Kultur- und Sachgüter   

Archäologische 
Fundstellen 

Archäologische Fundstellen sind nicht be-
kannt.  

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmal-
behörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. 

Baudenkmale Baudenkmale sind nicht betroffen.  Keine Auswirkung.  
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Geschützte Bereiche   

Naturparks Das Plangebiet liegt in dem Naturpark 
Südschwarzwald (Schutzge-bietsnum-
mer: 6). 

Keine Auswirkung  

Abwasser und Abfall 

Abwasser Die Abwässer der Bestandsgebäude wer-
den über die öffentliche Kanalisation ent-
sorgt. Für die unbebauten Flächen erfolgt 
keine gesonderte Entwässerung.  

Durch den Bau eines neuen Gebäudes wird sich die Abwasser-
menge etwas erhöhen. Auch diese Entsorgung erfolgt über die öf-
fentliche Kanalisation. 

Abfall Durch die aktuelle Nutzung entstehen le-
diglich Abfälle, die durch die Wohn- und 
landwirtschaftliche Nutzung entstehen. 
Die Entsorgung erfolgt über die Abfallwirt-
schaft des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald.   

Insgesamt wird es durch die Errichtung eines weiteren Einfamilien-
hauses zu einer geringen Erhöhung der anfallenden Abfallmenge 
kommen. 

Abfälle, die während der Baustelle entstehen sind fachgerecht zu 
entsorgen. 

Erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung 

 Eine Nutzung erneuerbarer Energien fin-
det bislang nicht statt. 

Im Plangebiet sind zukünftig die der Energiegewinnung dienenden 
Dachaufbauten (Solar, Photovoltaik) bei allen Dachneigungen ge-
stattet. 

Darüber hinaus werden in § 8a �Ä�3�I�O�L�F�K�W���]�X���,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���Y�R�Q��Photovol-
�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H�Q�� �D�X�I�� �'�D�F�K�I�O�l�F�K�H�Q�³�� �G�H�V�� �.�O�L�P�D�V�F�K�X�W�]�J�H�V�H�W�]�H�V�� �%�D�G�H�Q-
Württemberg folgende Vorgaben hinsichtlich der Nutzung erneuer-
barer Energien auf Gebäuden gemacht: 

(1) Bauherrinnen und Bauherren sind beim Neubau von Gebäuden 
dazu verpflichtet, auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachflä-
che eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu installieren. Die 
Pflicht nach Satz 1 gilt, wenn 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

1. beim Neubau von Nichtwohngebäuden ab dem 1. Januar 2022 

oder 

2. beim Neubau von Wohngebäuden ab dem 1. Mai 2022 

der Antrag auf Baugenehmigung bei der zuständigen unteren Bau-
rechtsbehörde oder im Kenntnisgabeverfahren die vollständigen 
Bauvorlagen bei der Gemeinde eingehen.  

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt auch bei grundlegender 
Dachsanierung eines Gebäudes, wenn mit den Bauarbeiten ab dem 
1. Januar 2023 begonnen wird.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Vorhabenbedingte Wirkungen, die zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern führen können und über die bei den einzelnen Schutz-
gütern aufgeführten Auswirkungen hinausgehen, sind nach aktuellem Kenntnisstand und bei Umsetzung der definierten Vermeidungsmaßnahmen 
nicht zu erwarten. 
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4. Vorschläge für grünordnerische Festsetzungen 
4.1 Grünordnerische Maßnahmen 
Ziele der grünordnerischen 
Festsetzungen 

Im Folgenden werden Empfehlungen für grünordnerische Festsetzun-
gen und Hinweise für den Bebauungsplan gegeben. Damit soll zum 
einen eine angemessene Durchgrünung und Gestaltungsqualität des 
Plangebiets erreicht werden, zum anderen sollen die Belange des Na-
tur- und Umweltschutzes einschließlich des besonderen Artenschut-
zes berücksichtigt werden. 
Es wird empfohlen, folgende planungsrechtliche Festsetzungen, Hin-
weise und örtliche Bauvorschriften in den Bebauungsplan zu überneh-
men: 

Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauBG 

Grundflächenzahl § 19 BauNVO 

Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. Durch Nebenanlagen 
darf die zulässige Grundfläche bis zu einer Gesamtgrundflächenzahl 
von max. 0,6 bzw. 0,8 beim landwirtschaftlichen Hof überschritten wer-
den. 

Begründung 
Durch die Festsetzung der Gesamtgrundflächenzahl auf 0,6 bzw. 
0,8 wird die maximale Versiegelung im Gebiet begrenzt, sodass 
mindestens 40 % bzw. 20 % der Grundstücke unbebaut und somit 
begrünt bleiben.  

Überbaubare Grundstücks-
flächen  
(§ 23 Abs. 1 und 3 und § 15 
Abs. 5 BauNVO) 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung des 
Bebauungsplanes in Form von Baugrenzen festgesetzt.  

Begründung 
Durch die Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen 
durch Baugrenzen, werden die verbleibenden Bereiche vor einer 
Bebauung geschützt.  

Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft  
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Reduzierung der Flächenversiegelung: 

Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Ver-
sickerung des nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer 
wasserdurchlässigen Bauweise auszuführen. 

Begründung: 
Wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen verringern den 
Eingriff in den Boden, vor allem aber reduzieren sie den oberflächi-
gen Abfluss von Niederschlagswasser, was u. U. die hydraulischen 
Problemen in den Kanälen / Vorflutern reduzieren kann.  

Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeintrag 

Kupfer-, zink- oder bleihaltige Außenbauteile sind nur zulässig, wenn 
sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. 

Begründung: 
Schwermetalle in Außenbauteilen können bei fehlender Material-
behandlung ausgelöst und in den Boden verfrachtet werden, wo es 
zu Boden- und Grundwasserbelastungen kommen kann. Mittels ei-
ner Beschichtung oder vergleichbaren Materialbehandlung kann 
dies hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 
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Außenbeleuchtung 

Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist so auszugestal-
ten, dass die Störung nachtaktiver Lebewesen (v.a. Insekten und Fle-
dermäuse) so gering wie möglich gehalten wird.  

Begründung: 
Im Plangebiet und der Umgebung befinden sich Strukturen, die von 
lichtempfindlichen Arten genutzt werden können. Zum Schutz die-
ser Arten, bspw. durch eine Anlockung und Fallenwirkung, werden 
geeignete Lampen und Vorgaben hinsichtlich der Ausrichtung fest-
gesetzt, mit denen hinreichend sicher gestellt werden kann, dass 
diese Arten nicht erheblich beeinträchtigt werden.  

Pflanzgebote und Pflanzbin-
dungen  
(§ 9 (1) Nr. 25a, b BauGB) 

Pflanzgebot für Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen 

Der vorhandene Baum ist zu erhalten und bei Abgang durch einen 
gleichwertigen Baum zu ersetzen. 

Pflanzung eines Baumes gem. Planzeichnung.  

Bei Neubebauung sind im Verhältnis zu Grundstücksgröße entspre-
chend viele neue Bäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Eine Pflanzliste mit entsprechenden Baumartenempfehlungen 
ist den Hinweisen (Kap.4.3) zu finden.  

Begründung: 
Baum -und Gehölzpflanzungen spielen hinsichtlich des dörflichen 
Charakters und des vorherrschenden Ortsbilds eine wichtige Rolle. 
Neben der rein ästhetischen Rolle der Gehölze selbst (Blüte, Blatt-
färbung etc.) können sie als gliedernde und raumteilende Elemente 
die Ortsbildqualität steigern. Größere Gehölze und Bäume wirken 
zudem als Schattenspender und tragen zur Kühlung bei, was ins-
besondere hinsichtlich der erwartbar wärmer werdenden Sommer 
von Relevanz ist. Aufgrund der speziellen Anforderungen an die 
Gehölze in bebauten Bereichen sowie den Erfordernissen hinsicht-
lich der Klimatauglichkeit wird die Anpflanzung standortgerechter 
Arten empfohlen, auf eine Festsetzung standortheimischer Arten 
jedoch verzichtet, da diese mit diesen speziellen Anforderungen 
oftmals nicht so gut zurechtkommen.  

 

4.2 Örtliche Bebauungsvorschriften mit Umweltbezug 
Gestaltung baulicher Anla-
gen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Begrünung Garagen und Tiefgaragen 

Dächer von flachgeneigten Garagen und Carports sind extensiv zu be-
grünen. Ausgenommen sind Flächen für technische Aufbauten, Solar- 
und Photovoltaikanlagen. Wellfaserzement, Dachpappe und offene Bi-
tumenbahnen sind nicht zulässig. 

Begründung: 
Dachbegrünungen stellen zum einen Lebensraum für verschie-
dene Arten, insbesondere aus der Artengruppe der Insekten dar, 
und können hierdurch einen Beitrag leisten zur Minimierung der 
durch die Versiegelung von Flächen entstehenden Lebensraum-
verluste. Zum anderen ermöglichen begrünte Dächer eine Rück-
haltung und gedrosselte Abgabe von Niederschlagswasser und 
entlasten damit Kanäle und Vorfluter. Zudem minimieren sie die 
Erwärmung im Plangebiet. 
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Gestaltung und Nutzung un-
bebauter Flächen bebauter 
Grundstücke (§ 74 Abs. 1 
Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen: 

Die Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßen werden in ihrer 
Höhe und der Materialwahl begrenzt. Erlaubt sind v.a. natürliche Ma-
terialien.  

Begründung: 
Die Festsetzungen bzgl. der Einfriedungen dienen dazu, das Plan-
gebiet in das typische Ortsbild einzufügen bzw. das typische Orts-
bild zu wahren.  

Begrünung Freiflächen und Abfallbehälter / Müllbehälterstan-
dorte  

Mülltonnenabstellplätze auf den privaten Grundstücken sind gegen 
Einblick abzuschirmen und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schüt-
zen. Die Anlagen zur Abschirmung sind �± sofern es sich bei diesen 
nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt �± mit Kletterpflanzen oder 
Spalierbäumen zu begrünen. 

Begründung: 
Die Festsetzung bzgl. der Müllstandorte dient dazu, das Plangebiet 
in das typische Ortsbild einzufügen bzw. das typische Ortsbild zu 
wahren. Störendes in Erscheinung treten der Müllbehälter sowie 
durch Hitze entstehende Geruchsbelästigungen sollen weitestge-
hend vermieden werden.  

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als 
Grünflächen zu gestalten, mit Gehölzen, Stauden oder Gräsern zu be-
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
Hinweis: Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der 
Gartenflächen (z.B. sogenannte Schottergärten) sind gemäß § 21a (2) 
NatSchG nicht zulässig.  

Erläuterung / Begründung: 
Wie bereits oben ausgeführt, sollten durch die Gestaltung der un-
bebauten Bereiche der dörfliche Charakter und das vorherr-
schende Ortsbild erhalten bleiben. Eine adäquate Planung dieser 
Flächen ist im Rahmen des Bebauungsplans jedoch nicht möglich. 
Im Rahmen des Bebauungsplans werden hier daher lediglich die 
Mindestanforderungen aufgeführt (z.B. Baum- und Strauchpflan-
zungen). Der Verweis auf das NatSchG wird als Hinweis mit auf-
genommen, da die gesetzliche Regelung unabhängig vom Bebau-
ungsplan gilt. 

 

4.3 Umweltbezogene Hinweise 

Hinweise - Bodenschutz Bei sämtlichen Erdarbeiten ist ein fachgerechter Umgang mit dem Bo-
den gemäß DIN 19639, DIN 18915 und DIN 19731 vorgeschrieben Die 
folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und 
seiner Funktion zu sichern. Gesetzliche Grundlagen finden sich § 2 des 
Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) und für den Bereich der 
Bauleitplanung in § 1 a BauGB. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen 
auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu 
achten. 
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Allgemeine Bestimmungen 
�x Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutter-

boden abgeschoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes 
unbedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von 
Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

�x Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Bo-
den (dunkelt beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier 
Witterung erfolgen. 

�x Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

�x Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum 
Zwecke des Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. 
darf der Mutterboden des Urgeländes nicht überschüttet werden, 
sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist ausschließ-
lich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

�x Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf 
nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgra-
ben usw.) benutzt werden. 

�x Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von 
Menschen oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Boden-
schutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 
�x Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf 

nicht in Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist 
anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, Boden-
verbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten (gemein-
deeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

�x Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden 
maximal 2 m hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche 
Durchlüftung gewährleistet ist. 

Hinweise - Baumfällungen Etwaige Baumfällungen sind aus Artenschutzgründen (mögliche Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und / oder Fledermäusen) 
ausschließlich im Winterhalbjahr (von Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar) zulässig. 

Hinweise �± Baumliste Für die festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen werden folgende 
Arten empfohlen. Dabei handelt es sich um gebietsheimische Gehölze 
(Bäume und Sträucher), die mit einer trockenen und mäßig trockenen 
Bodenfeuchte zurechtkommen. Dabei handelt es sich um: 
�x Feld-Ahorn (Acer campestre) 
�x Hänge-Birke (Betula-pendula) 
�x Hainbuche (Carpinus betulus) 
�x Edelkastanie (Castanea sativa) 
�x Roter Hartriegel (Cornus avellana) 
�x Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
�x Gewöhnliches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
�x Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) 
�x Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
�x Zitterpappel, Espe (Populus tremula) 
�x Schlehe (Prunus spinosa) 
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�x Trauben-Eiche (Quercus petraea) 
�x Stiel-Eiche (Quercus robur) 
�x Echter Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) 
�x Echte Hunds-Rose (Rosa canina) 
�x Wein-Rose (Rosa rubiginosa) 
�x Sal-Weide (Salix caprea) 
�x Echte Mehlbeere (Sorbus aria) 
�x Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
�x Speierling (Sorbus domestica) 
�x Elsbeere (Sorbus torminalis) 
�x Winter-Linde (Tilia cordata) 
�x Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) 
�x Feld-Ulme (Ulmus minor) 
�x Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 
 

Neben den genannten Arten wird v.a. auch die Verwendung von Alten 
Obstsorten empfohlen. Beispiele für Äpfel sind: Rheinischer Bohnap-
fel, Antonowka, Bittenfelder, Blumberger Langstiel, Danziger Kantap-
fel, Hauxapfel, Leibserdinger Langstiel, Roter Bellefleur, Sonnenwirts-
apfel, Champagner Renette und Maunzenapfel. Beispiele für Birnen 
sind: Schweizer Wasserbirne; Grüne Jagdbirne, Gute Graue und Jun-
kerbirne. Bei den Birnen ist das Problem mit dem Befallsdruck durch 
Feuerbrand zu beachten. 

 

5. Zusammenfassung 
Anlass In Wittnau soll für die Flurstücke 866, 866/1 und 866/2 der hier be-

schriebene Bebauungsplan geändert werden. Das Plangebiet befindet 
sich an der L122 zwischen dem Kirchweg und der Brückenstraße im 
Ortsteil Biezighofen.  
Ziel des Bebauungsplans ist der Bau eines Einfamilienhauses auf dem 
Flurstück 866/2. Dort ist aktuell keine Bebauung zugelassen. In diesem 
Zuge werden auch die Baufester der beiden Bestandsgebäude leicht 
vergrößert. Aktuell sind hier keine Erweiterungen geplant, es werden 
jedoch mögliche zukünftige Entwicklungen vorbereitet.  
Aktuell ist das gesamte Plangebiet als Dorfgebiet (MD) festgesetzt. Zu-
künftig wird das Dorfgebiet noch im Bereich des vorhandenen landwirt-
schaftlichen Betriebs (Flst. Nr.866) festgesetzt bleiben. Die beiden an-
deren Flurstücke werden in ein Wohngebiet umgewandelt. 
Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 1.870 m². Es wird 
für das Wohngebiet eine GRZ von 0,4 mit einer möglichen Erweiterung 
durch Nebengebäude auf 0,6 festgesetzt. Im Dorfgebiet darf die zuläs-
sige Grundflächenzahl durch Nebenanlagen, Nebengebäude, Stell-
plätze und Garagen mit Zufahrten sowie Hofflächen bis zu einer GRZ 
von 0,8 überschritten werden.  

Aufgabenstellung Der vorliegende Umweltbeitrag hat zur Aufgabe, gem. den §§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 und 1a BauGB die Umweltbelange sowie die Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung von Eingriffen zu berücksichtigen.  
Aus diesem Grund werden die derzeitigen Zustände den Auswirkungs-
prognosen der Planung gegenübergestellt.  
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Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen 

Der grünordnerischen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 
beinhalten verschiedene Maßnahmen, welche die vorhandene Durch-
grünung des Gebiets erhalten und fördern sollen. Negative Einflüsse 
auf die verschiedenen Schutzgüter (Fläche, Boden, Wasser, 
Klima / Luft, Tiere, Pflanzen & biologische Vielfalt, Landschaftsbild & 
Erholungswert sowie Mensch) sollen so gering wie möglich gehalten 
werden. 

Die Maßnahmen berücksichtigen die gebietsspezifischen Anforderun-
gen (z.B. dörfliche Lage) und die jeweilige Empfindlichkeit gegenüber 
Veränderungen.  

Hinweise: 

 

Neben den genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
werden auch verschiedene Hinweise in den Bauungsplan mit aufge-
nommen. Dabei handelt es sich Hinweise zum Bodenschutz, zu Baum-
fällungen sowie eine Baum- und Strauchliste.  

Artenschutz Ein Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten kann im 
Plangebiet nicht ausgeschlossen werden, insbesondere Vögel (Ge-
bäudebrüter), Fledermäuse und Reptilien (Eidechsen). 
Im Zuge der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurden ver-
schiedene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen formuliert, um 
das Eintreten der Verbotstatbestände zu verhindern. 

Ergebnis Aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung auf zwei der drei Grund-
stücke und der gering ausfallenden Erweiterungs- bzw. Neubaumög-
lichkeiten fallen die Umweltauswirkungen durch die vorliegende Pla-
nung gering aus.  
Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen.  
Die Prüfung der einzelnen Schutzgüter ergab, dass durch die beschrie-
ben Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Schutzgüter vermieden bzw. vermindert 
werden können. Durch die vorgesehenen grünordnerischen Maßnah-
men ist gewährleistet, dass nachteilige Umweltauswirkungen wie Ver-
siegelung abgemildert werden. So kommt es zu keinen erheblichen
Eingriffen in die Schutzgüter. 
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1. Anlass und Gebietsübersicht 
Anlass Für die Flurstücke Nr. 866, 866/1 und 866/2 in Wittnau soll eine Ände-

rung des bisher rechtskräftigen Bebauungsplans �ÄKirchweg (Gebiet 
Ortsetter �± Biezighofen)�³����für den �%�H�U�H�L�F�K���Ä�.�L�U�F�K�Z�H�J���± Brückenstraße 
�± �(�Q�J�H�O�P�D�W�W�H�³ vorgenommen werden. Ziel der Änderung ist die Errich-
tung eines Einfamilienhauses auf dem bisher unbebauten Flurstück Nr. 
866/2. Die angrenzenden Flurstücke 866 und 866/1 sind bereits be-
baut. Hier sind vorerst keine Veränderungen vorgesehen (das Ge-
bäude auf dem Flst. 866/1 wird aktuell bereits saniert). Allerdings wer-
den für diese beiden Flurstücke die vorhandenen Baufenster verän-
dert. Das Baufenster für den landwirtschaftlichen Hof wird deutlich ver-
ringert im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan, sodass es 
zukünftig nur noch leicht größer als das Bestandsgebäude ausfällt. 
Auch das Baufenster des bestehenden Wohnhauses wird nur gering-
fügig über das bestehende Gebäude herausragen. Durch soll auch zu-
künftig eine Entwicklung möglich sein.  
Im vorliegenden Gutachten wird die Betroffenheit artenschutzrechtlich 
relevanter Arten durch das B-Plan-Vorhaben untersucht. 

 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes in Wittnau (rot umrandet) 

Untersuchungsgebiet  Neben dem Plangebiet wurden auch die angrenzenden Grundstücke 
überschlägig betrachtet. Eine Erfassung der Habitatstrukturen erfolgte 
jedoch nur für das Plangebiet.  

 

2. Rahmenbedingungen und Methodik 
2.1 Rechtliche Grundlagen 
Zu prüfende Verbotstatbe-
stände 

Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten, wobei die 
streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten 
Arten darstellen. Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prüfung sind 
die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG, die 
durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt werden. 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-
hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören. 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Stand-
orte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Neben diesen Zugriffsverboten gelten Besitz- und Vermarktungsver-
bote. 

Anwendungsbereich Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten bei Eingriffen im Bereich des Bau-
rechts und bei nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassenen Ein-
griffen in Natur und Landschaft die aufgeführten Verbotstatbestände 
nur für nach europäischem Recht geschützten Arten, d. h. die in An-
hang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-RL) aufgeführ-
ten Arten und die europäischen Vogelarten. In der hier vorgelegten 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden daher nur diese Ar-
ten behandelt. 
In einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können 
�]�X�V�l�W�]�O�L�F�K���V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H���Ä�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�X�Q�J�V�D�U�W�H�Q�³���E�H�V�W�L�P�P�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�L�H���L�Q��
gleicher Weise wie die o.g. Arten zu behandeln wären. Da eine solche 
Rechtsverordnung bisher nicht vorliegt, ergeben sich hieraus aktuell 
noch keine zu berücksichtigen Arten. 

Tötungs- und Verletzungs-
verbot 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vor, wenn durch den Eingriff / das Vorhaben das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-
fikant erhöht wird und zugleich diese Beeinträchtigung nicht vermieden 
werden kann. Ebenfalls liegt dieser Verbotstatbestand nicht vor, wenn 
Tiere im Rahmen einer Maßnahme, die auf ihren Schutz vor Tötung / 
Verletzung und der Verbringung in eine CEF-Fläche dient, unvermeid-
bar beeinträchtigt werden.  

Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt ist. Gegebenenfalls können hierfür auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt wer-
den. Die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen muss zum Zeitpunkt des 
Eingriffs gegeben sein, um die Habitatkontinuität sicherzustellen. Da 
CEF-Maßnahmen ihre Funktion häufig erst nach einer Entwicklungs-
zeit in vollem Umfang erfüllen können, ist für die Planung und Umset-
zung von CEF-Maßnahmen ein zeitlicher Vorlauf einzuplanen. 

Ausnahme Wenn ein Eingriffsvorhaben bzw. die Festsetzungen eines Bebauungs-
planes dazu führen, dass Verbotstatbestände eintreten, ist die Planung 
grundsätzlich unzulässig. Es ist jedoch nach § 45 BNatSchG eine Aus-
nahme von den Verboten möglich, wenn: 
�x zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor-

liegen 
�x und es keine zumutbaren Alternativen gibt 
�x und der günstige Erhaltungszustand für die Populationen von FFH-

Arten trotz des Eingriffs gewährleistet bleibt bzw. sich der Erhal-
tungszustand für die Populationen von Vogelarten nicht ver-
schlechtert, z. B. durch Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands in der Region (FCS-Maßnahmen). 
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2.2 Methodische Vorgehensweise 
2.2.1 Schematische Abfolge der Prüfschritte 

Grobgliederung Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt in zwei Phasen:  

1. Relevanzprüfung: In Phase 1 wird untersucht, für welche nach Ar-
tenschutzrecht zu berücksichtigenden Arten eine Betroffenheit 
frühzeitig mit geringem Untersuchungsaufwand ausgeschlossen 
werden kann bzw. welche weiter zu untersuchen sind. In vielen Fäl-
len kann in dieser Prüfstufe bereits ein Großteil der Arten ausge-
schieden werden. 

2. Vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung derjenigen Arten, 
deren mögliche Betroffenheit im Rahmen der Relevanzprüfung 
nicht ausgeschlossen werden konnte, in zwei Schritten:  

�í Bestandserfassung der Arten im Gelände 

�í Prüfung der Verbotstatbestände für die im Gebiet nachgewiese-
nen, artenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Relevanzprüfung In der Relevanzprüfung kommen folgende Kriterien zur Anwendung:  

�x Habitatpotenzialanalyse: Auf Grundlage einer Erfassung der am 
Eingriffsort bestehenden Habitatstrukturen wird anhand der be-
kannten Lebensraumansprüche der Arten - und ggfs. unter Berück-
sichtigung vor Ort bestehender Störfaktoren - analysiert, welche 
Arten am Eingriffsort vorkommen könnten. 

�x Prüfung der geographischen Verbreitung, z.B. mittels der Arten-
steckbriefe der LUBW, der Brut-Verbreitungskarten der Ornitholo-
gischen Gesellschaft Baden-Württemberg OGBW, Literatur- und 
Datenbankrecherche (z.B. ornitho.de), Abfrage des Zielartenkon-
zepts (ZAK) der LUBW, evtl. auch mittels vorhandener Kartierun-
gen und Zufallsfunden aus dem lokalen Umfeld. Damit wird geklärt, 
ob die Arten, die hinsichtlich der gegebenen Biotopstrukturen auf-
treten könnten, im Plangebiet aufgrund ihrer Verbreitung überhaupt 
vorkommen können. 

�x Prüfung der Vorhabensempfindlichkeit: Für die dann noch verblei-
benden relevanten Arten wird fachgutachterlich eingeschätzt, ob 
für die Arten überhaupt eine vorhabenspezifische Wirkungsemp-
findlichkeit besteht. Dabei sind frühzeitige Vermeidungsmaßnah-
men �± im Sinne von einfachen Maßnahmen, mit denen Verbotstat-
bestände vorab und mit hinreichender Gewissheit ausgeschlossen 
werden können �± zu berücksichtigen. 

Durch die Relevanzprüfung wird das Artenspektrum der weiter zu ver-
folgenden Arten i.d.R. deutlich reduziert. Mit den verbleibenden Arten 
wird nachfolgend die "detaillierte artenschutzrechtliche Untersuchung" 
durchgeführt (s.u.). Soweit in der Relevanzprüfung bereits eine projekt-
spezifische Betroffenheit aller artenschutzrechtlich relevanten Arten 
ausgeschlossen werden kann, endet die Prüfung. Die nachfolgenden 
Prüfschritte sind dann nicht mehr erforderlich. 
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Vertiefende artenschutz-
rechtliche Untersuchung �± 
Teil 1: Bestandserhebung 

Die vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung beginnt mit einer 
Bestandserhebung im Gelände für diejenigen Arten, deren Betroffen-
heit in der Relevanzprüfung nicht mit hinreichender Gewissheit ausge-
schlossen werden konnte. Untersuchungsumfang und -tiefe richten 
sich nach dem artengruppenspezifisch allgemein anerkannten fachli-
chen Methodenstandard. 

Vertiefende artenschutz-
rechtliche Untersuchung �± 
Teil 2: Prüfung  

Die nachfolgende artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt in der Rei-
henfolge der Verbotstatbestände in § 44 BNatSchG. Es wird für die im 
Gebiet vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Arten/ Arten-
gruppen geprüft, ob durch die Vorhabenswirkungen die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können. 

Begriffsbestimmung Einige zentrale Begriffe des BNatSchG, die in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung zur Anwendung kommen, sind vom Gesetzgeber nicht 
abschließend definiert worden. Daher wird eine fachliche Interpretation 
und Definition zur Beurteilung der rechtlichen Konsequenzen notwen-
dig. Die in dem vorliegenden Gutachten verwendeten Begriffe sind in 
Anhang 1 dargestellt. Sie orientieren sich hauptsächlich an den durch 
die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege 
und Erholung (LANA, 2009) vorgeschlagenen und diskutierten Defini-
tionen. Für die ausführliche Darstellung wird darauf verwiesen. In An-
hang 2 werden nur einige Auszüge wiedergegeben. 

 

2.2.2 Festlegung der zu berücksichtigenden Arten 

 Neben allen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, welche die Ar-
tengruppen der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Kä-
fer, Libellen, Fische und Pflanzen umfasst, sind gemäß der Richtlinie 
über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 
79/409/EWG) alle in Europa natürlicherweise vorkommenden Vogelar-
ten geschützt.  
Im Rahmen der meisten Planungen kann ein Großteil der Anhang IV-
Arten der FFH-Richtlinie bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden (s. 
Kap. 5.2). Hinsichtlich der Vögel hat sich in der Gutachterpraxis ge-
zeigt, dass es notwendig ist, Differenzierungen vorzunehmen. Unter-
�V�F�K�L�H�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���S�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�O�H�Y�D�Q�W�H���$�U�W�H�Q���X�Q�G���Ä�$�O�O�H�U�Z�H�O�W�V�D�U�W�H�Q�³���� 

Nicht zu berücksichtigende 
Vogelarten 

�Ä�$�O�O�H�U�Z�H�O�W�V�D�U�W�H�Q�³, d.h. Arten die weit verbreitet und anpassungsfähig 
sind und die landesweit einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen, 
werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung i.d.R. nicht näher be-
trachtet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG verstoßen 
wird: 

�x Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG ist für diese Arten im Regelfall davon aus-
zugehen, dass die ökologische Funktion der von einem Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Abweichend von dieser Regelannahme sind aber Lebensraumver-
luste im Siedlungsbereich im Einzelfall kritischer zu beurteilen, da 
die Ausweichmöglichkeiten in einer dicht bebauten Umgebung 
möglicherweise geringer sind.  
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�x Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
kann für diese Arten auf Grund ihrer Häufigkeit grundsätzlich aus-
geschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. 

Wenn im Einzelfall eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaa-
ren einer weitverbreiteten und anpassungsfähigen Art von einem Vor-
haben betroffen sein kann, ist diese Art in die vertiefende artenschutz-
rechtliche Prüfung einzubeziehen. 

Regelmäßig zu berücksichtigen ist bei diesen Arten das Tötungs- und 
Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG), indem 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu treffen sind. 

Regelmäßig zu berücksichti-
gende Vogelarten 

Als planungsrelevante Vogelarten werden in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung regelmäßig diejenigen Arten berücksichtigt, die folgen-
den Kriterien entsprechen: 

�x Rote-Liste-Arten Deutschland (veröff. 2016, Stand 2015) und Ba-
den-Württemberg (veröff. 2016, Stand 2013) einschließlich RL-Sta-
tus "V" (Arten der Vorwarnliste) 

�x Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 
�x Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL 
�x Streng geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung (BArt-

SchVO) 
�x Koloniebrüter 

 

3. Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet 
Habitatpotenzialanalyse Um zu erfassen, welches Potenzial an Lebensraumstrukturen (Habi-

tatstrukturen) im Plangebiet besteht, wurde am 26.07.2021 eine Bege-
hung des Plangebietes durchgeführt. Dabei wurden folgende (potenzi-
elle) Habitatstrukturen festgestellt: 

�x In Sanierung befindliches Wohngebäude mit Vorsprüngen 
�x Älteres Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Spalten 

und Vorsprüngen inkl. ehemaligen Schweinestall (jetzt Hühnerstall) 
und teilweise abgerissenem Misthaufen.  

�x Nutzgarten auf der Südseite des landwirtschaftlichen Betriebs inkl. 
Gehölze  

�x Rasenbereiche im Bereich des geplanten Gebäudes 
�x Ruderalstrukturen im Bereich der Freilauffläche der Hühner und 

daran angrenzend 
�x Solitärer Zwetschgenbaum  
�x Vier Nadelbäume 
�x Ziegel-, Stein- und Holzlager / -haufen  

 

4. Wirkfaktoren des Vorhabens  
Darstellung des Vorhabens Für die Umsetzung der Planung muss eine Änderung des Bauplans 

�Ä�.�L�U�F�K�Z�H�J�³���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���:�L�W�W�Q�D�X���Y�R�P��07.10.1986�����*�H�E�L�H�W���Ä�2�U�W�V�H�W�W�H�U��
�± �%�L�H�]�L�J�K�R�I�H�Q�³�����%�H�U�H�L�F�K���Ä�.�L�U�F�K�Z�H�J���± Brückenstraße �± �(�Q�J�H�O�P�D�W�W�H�³ für 
die Flurstücke Nr. 866, 866/1 und 866/2 vorgenommen werden.  
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Der bestehende Bebauungsplan sieht auf dem Flurstück 866/2 aktuell 
keine Bebauung vor. Dort soll nun ein Wohnhaus errichtet werden. So-
mit ist eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans erforder-
lich. In diesem Zuge werden auch, für mögliche zukünftige Entwicklun-
gen, die Baufenster der Bestandsgebäude verändert. Das bisherige 
Baufenster über dem landwirtschaftlichen Hof würde eine deutlich grö-
ßere Bebauung ermöglichen, als aktuell vorhanden. Dieses Baufenster 
wird zukünftig nur noch leicht größer als das Bestandsgebäude ausfal-
len.  
Bisher war eine GRZ von 0,4 zulässig inkl. der unbegrenzten Über-
schreitung durch Nebenanlagen. Zukünftig wird auch eine GRZ von 0,4 
zulässig sein. Die Überschreitung durch Nebenanlagen wird jedoch auf 
0,6 bzw. 0,8, beim landwirtschaftlichen Hof, begrenzt. 

Relevante Vorhabensbe-
standteile 

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabensbestandteile hin 
zu untersuchen, die eine nachteilige Auswirkung auf Arten oder Arten-
gruppen haben können. Aus der Palette aller denkbaren Wirkfaktoren 
(in Anlehnung an LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) erfolgt eine Aus-
wahl der bei diesem Vorhaben relevanten Wirkfaktoren: 

Baubedingte Wirkfaktoren �x Baubedingte Emissionen in Form von Lärm, Gerüchen, Erschütte-
rungen und Luftschadstoffen (einschließlich Stäuben)  

�x Menschliche Aktivität  
Anlagenbedingte Wirkfakto-
ren 

�x Anlagebedingt kommt es zu einer Versiegelung des bisher unbe-
bauten Flurstücks 866/2  

Betriebsbedingte Wirkfakto-
ren 

�x Lärm-, Licht- und Geruchsemissionen durch die menschliche 
Wohnraumnutzung  

�x Schall- und Schadstoffemissionen durch Verkehr (An- und Ab-
fahrtsverkehr sowie Liefer- und Entsorgungsverkehr) 

 

5. Relevanzprüfung 
5.1 Europäische Vogelarten 

Weitverbreitete und anpas-
sungsfähige Vogelarten 

Aufgrund der Habitatstrukturen (s. Kap. 3) sind als Brutvögel im Plan-
gebiet und dessen nahem Umfeld weitverbreitete und anpassungsfä-
hige Vogelarten zu erwarten. Für das Plangebiet sind als typische Ver-
treter dieser Artengruppe zu nennen: Amsel (Turdus merula), Buchfink 
(Fringilla coelebs), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Mönchsgrasmü-
cke (Sylvia atricapilla), Zilpzalp (Phylloscopus collybita) und Kohlmeise 
(Parus major).  
Im Zuge des geplanten Neubaus des Wohnhauses sind keine Fällar-
beiten erforderlich. Etwaige zukünftige Baumfällungen sind aus Arten-
schutzgründen (mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln 
und / oder Fledermäusen) ausschließlich im Winterhalbjahr (von An-
fang Oktober bis Ende Februar) zulässig. Die Bestandsgebäude, v.a. 
der landwirtschaftliche Hof weißt viele Strukturen auf, welche durch 
verschiedene Gebäudebrüter genutzt werden können. Das in Sanie-
rung befindliche Einfamilienhaus weißt durch die Sanierung weniger 
Spalten auf. Dennoch sind auch hier Vorsprünge vorhanden, die durch 
Gebäudebrüter genutzt werden könnten. Diese beiden Gebäude blei-
ben nach jetzigem Stand jedoch bestehen, sodass es nicht durch Ab-
rissarbeiten zu einer Tötung- oder Verletzung von Gebäudebrütern 
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kommt. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Eingriffe in die Bestands-
�J�H�E�l�X�G�H���H�U�I�R�O�J�H�Q�����$�E�U�L�V�V�����(�U�Z�H�L�W�H�U�X�Q�J�����6�D�Q�L�H�U�X�Q�J���«����ist ein Eintreten 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu verhindern (z.B. 
�]�H�L�W�O�L�F�K�H���$�E�U�L�V�V�E�H�V�F�K�U�l�Q�N�X�Q�J���«���� Dies ist auf der jeweiligen Genehmi-
gungseben (z.B. Baugenehmigung) zu berücksichtigen.  
Gemäß den Erläuterungen in Kap. 2.2.2 werden bei diesen Arten die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr.2 und 3 BNatSchG mit hinrei-
chender Sicherheit nicht eintreten; daher erfolgt für diese Arten keine 
weitere Prüfung. 

Planungsrelevante  
Vogelarten 

Im Plangebiet kommen unterschiedliche Gehölze vor, die Strukturen 
(Rindenspalten) aufweisen könnten, Höhlen wurden allerdings nicht 
gefunden. Die vorhandenen Gehölze bleiben durch den Neubau je-
doch unberührt. Der vorhandene Obstbaum wird zum Erhalt festge-
setzt. 
Wie bereits bei den Allerweltsarten erwähnt, weisen die Bestandsge-
bäude durch verschiedene Strukturen Potenzial für ein Vorkommen 
von Gebäudebrütern auf. Die Bestandsgebäude bleiben jedoch erst 
einmal unberührt. Falls es hier zu Veränderungen (Anbau, Abriss,..) 
kommt, sind vermutlich Bestandserfassungen erforderlich. Dies ist 
dann auf Baugenehmigungsebene zu klären. Ebenso sind bei Rodung 
von Gehölzen im Zuge von Baumaßnahmen die gesetzlichen Grund-
lagen des § 39 BNatSchG zu berücksichtigen.  

�Æ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind für den 
Neubau des Einfamilienhauses nicht erforderlich. Sollten zu einem 
späteren Zeitpunkt Eingriffe in die Bestandsgebäude erfolgen sollen ist 
auf Baugenehmigungsebene zu klären, ob Erfassungen notwendig 
werden.  

 

5.2 Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV 

 In Baden-Württemberg kommen aktuell rund 76 der im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführten Tier- und Pflanzenarten vor. Ein 
Vorkommen im Plangebiet kann für einige Artengruppen aufgrund feh-
lender Lebensräume ohne detaillierte Untersuchung ausgeschlossen 
werden, nämlich für die der Amphibien, Libellen und Weichtiere. Für 
die übrigen Artengruppen gelten folgende Überlegungen: 

Säugetiere Von den im Anhang IV aufgeführten Säugetierarten erscheint für das 
Plangebiet nur das Vorkommen von Fledermäusen möglich. Da sich 
ein Bestand an Gebäuden sowie Gehölze im Plangebiet befinden, 
wurde eine Begehung des Plangebietes durchgeführt, um potenzielle 
Quartiere festzustellen. 
Im Rahmen der Begehung vom 26.07.2021 konnten im Gebäude des 
landwirtschaftlichen Betriebs verschiedene Strukturen (Spalten, Risse, 
�9�R�U�V�S�U�•�Q�J�H���«�����J�H�I�X�Q�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����G�L�H���G�X�U�F�K���)�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H���J�H�Q�X�W�]�W���Z�H�U��
den könnten. Hier sind sowohl Tagesverstecke als auch Wochenstu-
ben denkbar. Das sich in Sanierung befindliche Einfamilienhaus weißt 
deutlich weniger entsprechende Strukturen auf. Ein Vorkommen von 
Tagesverstecken kann dennoch nicht ausgeschlossen werden. In 
diese Gebäude sollen aktuell jedoch keine neuen Eingriffe erfolgen, 
sodass auf dieser Ebene auf Erfassungen verzichtet werden kann. 
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Falls diese zukünftig erfolgen sollen, muss eine erneute und vertiefte 
Betrachtung der Fledermäuse erfolgen. Ggf. werden auch Erfassun-
gen notwendig. Dies ist auf Baugenehmigungsebene zu klären.  

Die Rasenfläche, welche nun bebaut werden soll kann durch Fleder-
mäuse lediglich zur Jagd genutzt werden. Aufgrund der Kleinflächigkeit 
führt der Verlust zu keiner erheblichen Beeinträchtigung potenziell vor-
kommender Fledermäuse.   

�Æ Eine vertiefte Untersuchung der Lebensraumfunktion des Gebäude-
bestands für Fledermausarten wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfor-
derlich. Dies wird jedoch erforderlich, wenn hier zukünftig bauliche Ver-
änderungen geplant sind.  

Reptilien Ein Vorkommen von Reptilien, insbesondere der Zauneidechse (Po-
darcis muralis), konnte während der Begehung am 26.07.2021 im 
Plangebiet sowie dessen Umgebung nicht ausgeschlossen werden. Es 
wird davon ausgegangen, dass die benachbarten Grundstücke geeig-
nete Habitate darstellen und somit das Plangebiet als Aufenthaltsort in 
Frage kommt, da geeignete Strukturen vorhanden sind (Holzstapel, 
Steinhaufen). Aus diesem Grund werden folgende Vermeidungsmaß-
nahmen umgesetzt:  

�x V1: Vor Baubeginn werden die für Eidechsen geeigneten Struk-
turen im Eingriffsbereich, wie zum Beispiel die Holzstapel oder 
Steinhaufen, vorsichtig abgetragen  

�x V2: Der Eingriffsbereich wird ab März des Eingriffsjahres wei-
terhin regelmäßig kurz gemäht, um den Eidechsen keine attrak-
tiven Strukturen zu bieten.  

�x V3: Vor Baubeginn ist im Süden des Plangebiets zwischen den 
Flurstücken 866 und 866/2 ein Reptilienzaun aufzustellen. Die-
ser soll das Einwandern von Eidechsen in die Baugrube verhin-
dern. Dieser wird solange benötigt, bis auf der Baustelle keine 
offenen, leicht grabbaren Bodenbereiche mehr vorhanden sind, 
da diese Strukturen sich für die Eiablage der Eidechsen eige-
nen.  

�Æ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich 

Schmetterlinge Die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Arten besiedeln v. a. ma-
gere Feucht- oder Trockenstandorte außerhalb von Siedlungsgebie-
ten. Aus diesem Grund kann ihr Vorkommen im Plangebiet mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

�Æ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich 

Käfer Von den in Anhang IV aufgeführten Käferarten sind im Plangebiet auf-
grund der sehr spezifischen Lebensraumansprüche (Alt-/Totholz, 
Wasser) grundsätzlich keine Vorkommen möglich. 

�Æ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich 
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Pflanzen Es gibt keine Hinweise auf Vorkommen von Pflanzen des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie im Plangebiet. 

�Æ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich 

 

5.3 Ergebnis der Relevanzprüfung 

Ergebnis Anhand der Übersichtsbegehung am 26.07.2021 konnte ein Vorkom-
men von Vögeln, Fledermäusen und Zauneidechsen im Plangebiet 
nicht ausgeschlossen werden. Die ersten beiden Gruppen werden in 
diesem Gutachten nicht weiter beachtet, da die Bestandsgebäude, 
welche die entsprechenden Habitatstrukturen aufweisen, bestehen 
bleiben. Für die Zauneidechsen werden hingegen folgende Vermei-
dungsmaßnahmen umgesetzt: 

�x V1: Vor Baubeginn werden die für Eidechsen geeigneten Struk-
turen vorsichtig abgetragen  

�x V2: Der Eingriffsbereich wird ab März des Eingriffsjahres wei-
terhin regelmäßig kurz gemäht. 

�x V3: Vor Baubeginn ist im Süden des Plangebiets zwischen den 
Flurstücken 866 und 866/2 ein Reptilienzaun aufzustellen. Die-
ser wird solange benötigt, bis auf der Baustelle keine offenen, 
leicht grabbaren Bodenbereiche mehr vorhanden sind. 

Etwaige Baumfällungen sind aus Artenschutzgründen (mögliche Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und / oder Fledermäusen) 
ausschließlich im Winterhalbjahr (von Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar) zulässig. 

Hinweis �± Spätere Baumaß-
nahmen 

Wie bereits erwähnt, sind an den beiden Bestandsgebäuden aktuell 
keine Veränderungen vorgesehen (das Wohngebäude befand sich 
zum Zeitpunkt der Übersichtsbegehung in Sanierung). Kommt es zu 
einem späteren Zeitpunkt zu Eingriffen (Abriss, Erweiterung, Sanie-
�U�X�Q�J���«�� an den Bestandsgebäuden, ist der Artenschutz auf Bauge-
nehmigungsebene neu zu berücksichtigen. Die Tiergruppen Vögel, 
Fledermäuse und Eidechsen müssen in Abhängigkeit zum geplanten 
Eingriff ggf. untersucht werden. Falls sich hieraus eine Betroffenheit 
ergibt, werden Vermeidungs-, Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen 
erforderlich.  
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Anhang  

Begriffsbestimmungen 

 

Europäisch geschützte Arten: Zu den europäisch geschützten Arten gehören alle heimischen europäi-
schen Vogelarten sowie alle Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Für die nachfolgende Beurteilung 
sind demnach alle europäischen Vogelarten sowie (potenzielle) Vorkommen der Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie zu beachten. Diese sind einer Auflistung der LUBW (2008) entnommen. 

 

Erhebliche Störung: Eine Störung liegt nach LAUFER (2014) vor, wenn Tiere aufgrund einer unmittelbaren 
Handlung ein unnatürliches Verhalten zeigen oder aufgrund von Beunruhigungen oder Scheuchwirkun-
gen, z. B. infolge von Bewegungen, Licht, Wärme, Erschütterungen, häufige Anwesenheit von Menschen, 
Tieren oder Baumaschinen, Umsiedeln von Tieren, Einbringen von Individuen in eine fremde Population 
oder aber auch durch Zerschneidungs-, Trenn- und Barrierewirkungen. 

Eine erhebliche Störung (und somit der Verbotstatbestand) liegt aber gem. §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
nur dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

 

Fortpflanzungsstätte: Alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsge-
schehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten sind z. B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, 
Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Are-
ale, die von Larven oder Jungen genutzt werden. 

 

Ruhestätte: Alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu 
Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten, z. B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Son-
nenplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere. 

 

Lokale Population: Nach den Hinweisen der LANA (2009) ist eine lokale Population definiert als Gruppe 
von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zu-
sammen¬hängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflanzungsinteraktio-
nen oder andere Verhaltensbeziehungen zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und Mit-
gliedern anderer lokaler Populationen derselben Art. 

Hinsichtlich der Abgrenzung von lokalen Populationen wird auf die Hinweise der LANA (2009) verwiesen, 
�L�Q���Z�H�O�F�K�H�Q���O�R�N�D�O�H���3�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�H�Q���Ä�D�Q�K�D�Q�G���S�U�D�J�P�D�W�L�V�F�K�H�U���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���D�O�V���O�R�N�D�O�H���%�H�V�W�l�Q�G�H���L�Q���H�L�Q�H�P���V�W�|�U�X�Q�J�V�U�H��
levanten Zusammenhang" definiert sind. Dies ist für Arten mit klar umgrenzten, kleinräumigen Aktionsräu-
men praktikabel. Für Arten mit einer flächigen Verbreitung, z. B. Feldlerche, sowie bei revierbildenden Ar-
ten mit großen Aktionsräumen, z. B. Rotmilan, ist eine Abgrenzung der lokalen Population mitunter nicht 
möglich. 

Daher wird vom MLR (2009) empfohlen, als Abgrenzungskriterium für die Betrachtung lokaler Populatio-
nen solcher Arten auf die Naturräume 4. Ordnung abzustellen. Wenn ein Vorhaben auf zwei (oder meh-
rere) benachbarte Naturräume 4. Ordnung einwirken kann, sollten beide (alle) betroffenen Naturräume 4. 
Ordnung als Bezugsraum für die "lokale Population" der beeinträchtigten Art betrachtet werden. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Europäische Vogelarten 

Das MLR (2009) empfiehlt zur Beurteilung des Erhaltungszustands auf die Rote Liste und kommentiertes 
Verzeichnis der Brutvogelarten in Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016) zurückzugreifen, solange keine 
offizielle Einstufung des Erhaltungszustandes vorliegt. Bei einer Einstufung in einer RL-Gefährdungskate-
gorie zwischen 0 und 3 sowie bei Arten der Vorwarnliste ist von einem ungünstigen Erhaltungszustand 
�D�X�V�]�X�J�H�K�H�Q�����6�R�Q�V�W�L�J�H���9�R�J�H�O�D�U�W�H�Q���V�L�Q�G���E�L�V���]�X�P���9�R�U�O�L�H�J�H�Q���J�H�J�H�Q�W�H�L�O�L�J�H�U���(�U�N�H�Q�Q�W�Q�L�V�V�H���D�O�V���Ä�J�•�Q�V�W�L�J�����H�L�Q�]�X��
�V�W�X�I�H�Q���³���'�L�H�V�H�U���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J���Z�L�U�G���J�H�I�R�O�J�W�� 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie 

Die Informationen über die aktuellen Erhaltungszustände der Arten des Anhang IV der FFH-RL in Baden-
Württemberg sind der LUBW-Aufstellung aus dem Jahre 2013 entnommen. 
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Fotodokumentation 

Ruderalstrukturen südlich des Gebäudes des landwirtschaftli-
chen Betriebs auf Flurstück 866 mit der Freilauffläche für die 
Hühner. 

Lagerschuppen und Hühnerstall am südlichen Ende des landwirt-
schaftlichen Gebäudes. 

Für Zauneidechsen geeignete Strukturen im Bereich der 
Hühner Freilauffläche. 

 Ruderalvegetation, Gehölze  und Materiallager am südlichen Rand 
des Plangebiets 

Bestehendes Wohngebäude auf dem Flurstück 866/1, welches 
aktuell saniert wird. 

Blick von Westen auf das landwirtschaftliche Gebäude mit Spalten 
und Vorsprüngen und teilweise abgerissenen Misthaufen. 
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Decke des Innenraums des ehemaligen Schweinestall 
(Hühnerstalls). 

Dachvorsprung des landwirtschaftlichen Gebäudes mit  
geeingeten Strukturen für Fledermäuse. 

Blick auf den Bereich westlich des bestehenden Wohngebäu-
des. 

Solitärer Zwetschgenbaum am südlichen Ende des Plangebiets.. 

Steinlager auf der Fläche, die zukünftig bebaut werden soll. 
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1 Aufgabenstellung 

�/�u���Z���Z�u���v�������Œ�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���v�����Œ�µ�v�P���c�<�]�Œ���Z�Á���P�^���]�v�������Œ���'���u���]�v������Wittnau 
(Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die Nutzungsänderung der Flurstü-
cke 866/1 und 866/2 geplant. Es sind die schalltechnischen Auswirkungen des 
Straßenverkehrs der angrenzenden Landesstraße L 122 auf das Bebauungspl-
angebiet zu ermitteln. 

Die Beurteilungsgrundlage der Untersuchung ist die DIN 180051,2. Die Immissi-
onen des Straßenverkehrs werden anhand den RLS-193 berechnet. Bei Über-
schreiten der gültigen Orientierungswerte der DIN 18005 sind Vorschläge zu 
Schallschutzmaßnahmen zu konzipieren und Hinweise für die weitere Planung 
zu geben. 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Verkehrskennwerten und Be-
stimmung der Straßenverkehrsemissionen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung, 

o Ermittlung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Ori-
entierungswerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 

mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�<�]�Œ���Z�Á���P�^�U���'���u���]�v�������t�]�š�š�v���µ�U���s���Œ�Á���o�š�µ�v�P�•�P���u���]�v�•���Z���(�š��
�c�,���Æ���v�š���o�^�U���D���í�W�ñ�ì�ì�U���^�š���v�����K�l�š�}�����Œ���í�õ�ô�ò�X 

o IV. Bebauungsplanänderung �µ�v���� ���Œ�o���•�•�� �‚�Œ�š�o�]���Z���Œ�� �����µ�À�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v�� �c�<�]�Œ���Z�r
�Á���P�^�U���'���u���]�v�������t�]�š�š�v���µ, Maßstab 1:500, Stand 18. November 2021. 

o Verkehrskennwerte der Landesstraße L 122, Straßenverkehrsmonito-
ring 2019, Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg (SVZ BW). 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; 
Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. 1987. 

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung. 2002. 

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 

o DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen. 2018. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichun-
gen für die kommunale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 

o Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): 
Städtebauliche Lärmfibel - Hinweis für die Bauleitplanung. 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum 
Ersatz der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, 
Ausgabe 2019. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

o VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. 
1987. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Das Beiblatt 1 der DIN 18005-1 enthält schalltechnische Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung.  

Tabelle 1 �t Orientierungswerte der DIN 180051 

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55 / 50 

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, 
der höhere für Verkehrslärm. 

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen 
Lärmquelle begründen. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
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3.2 Weitere Abwägungskriterien im Bebauungsplanverfahren 

Neben den Orientierungswerten der DIN 180051 stellen die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV2 ���]�v���Á���]�š���Œ���•�������Á���P�µ�v�P�•�l�Œ�]�š���Œ�]�µ�u�������Œ�X�����]�����c�^�š�����š�������µ�r
�o�]���Z�����>���Œ�u�(�]�����o�^3 führt hierzu folgendes aus:  

Für die Abwägung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist die 
16. BImSchV insofern von inhaltlicher Bedeutung, als bei Überschreitung von 
�c�^���Z���o�o�š�����Z�v�]�•���Z���v�� �K�Œ�]���v�š�]���Œ�µ�v�P�•�Á���Œ�š���v�^�� �����Œ�� ���/�E�� �í�ô�ì�ì�ñ-1 Beiblatt 1 mit den 
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwelle, nämlich die Zu-
mutbarkeitsgrenze ���Œ�Œ���]���Z�š���Á�]�Œ���X�^ 

Tabelle 2 �t Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, Urbane 
Gebiete 

64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zusam-
menhang mit der Anwendung der DIN 18005 führt Kuschnerus (2010)4 außer-
dem folgendes aus: Von praktischer Bedeutung ist die DIN 18005 vornehmlich 
für die Planung neuer Baugebiete, die ein störungsfreies Wohnen gewährleis-
ten sollen. �c�t���Œ�����v�� �����Œ���]�š�•�� �À�}�Œ�����o���•�š���š���� �'�����]���š���� �º�����Œ�‰�o���v�š�U�� ���]���� �~���µ���Z�•�� �Ì�µ�u��
Wohnen genutzt werden, können die Werte der DIN 18005 häufig nicht einge-
halten werden. Dann muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine städ-
tebaulichen Missstände auftreten bzw. verfestigt werden. Insoweit zeichnet sich 

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): Städtebauliche Lärm-
fibel - Hinweis für die Bauleitplanung. 

4 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-
munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
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in der Rechtsprechung des BVerwG die Tendenz ab, die Schwelle der Gesund-
heitsgefahr, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen greifen, bei ei-
nem Dauerschallpegel von 70 dB(A) am Tag [und 60 �����~���•���v�����Z�š�•�•�����v�Ì�µ�•���š�Ì���v�^�X 

In �cAußenwohnbereichen [...] können im Einzelfall auch höhere Werte als 
55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn das Wohnen im Freien ist 
nicht in gleichem Maße schutzwürdig wie das an die Gebäudenutzung gebun-
dene Wohnen. �cZur Vermeidung erheblicher Belästigungen unter lärmmedizini-
schen Aspekten tagsüber�  ̂scheidet allerdings eine angemessene Nutzung von 
Außenwohnbereichen bei (Dauer-�•�W���P���o�v���À�}�v���u���Z�Œ�����o�•���ò�î�������~���•�����µ�•�X�^  

3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. Das zu untersuchende Bebauungsplangebiet 
wird derzeit als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen1. Zukünftig soll das Plangebiet 
eine Nutzungsänderung erfahren. 

Im Rahmen der IV. Bebauungsplanänderung2 sollen die Grundstücke Nr. 866/1 
und 866/2 zukünftig als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. 
Für das Grundstück Nr. 866 soll weiterhin der Schutzanspruch eines Dorfgebie-
tes (MD) bestehen. 

Abbildung 1 �t Geplante Gebietsausweisung im Änderungsbereich 

 

                                                      
1 ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�<�]�Œ���Z�Á���P�^���]�v�������Œ���'���u���]�v�������t�]�š�š�v���µ�U���s���Œ�Á���o�š�µ�v�P�•�P���u���]�v�•���Z���(�š���c�,���Æ���v�š���o�^�U��

M 1:500, Stand Oktober 1986. 
2 �/�s�X�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���v�����Œ�µ�v�P���µ�v�������Œ�o���•�•���‚�Œ�š�o�]���Z���Œ�������µ�À�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v���c�<�]�Œ���Z�Á���P�^�U���'���u���]�v�������t�]�š�š�r

nau, Maßstab 1:500, Stand 18. November 2021. 
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3.4 Zusammenfassung der Orientierungs-, Richt- und Grenzwerte 

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Orientierungs- bzw. Immissions-
grenzwerte für allgemeine Wohngebiete (WA) und Dorfgebiete (MD) darge-
stellt. 

Tabelle 3 �� Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohnge-
biete und Dorfgebiete 

Regelwerk Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte für 
WA und MD in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

DIN 18005 (Verkehr / Gewerbe)   

allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 1 

Dorfgebiete (MD) 60 50 / 45 1 

16. BImSchV   

allgemeine Wohngebiete (WA) 59 49 

Dorfgebiete (MD) 64 54 

Außenwohnbereiche 62 - 

Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefährdung 

70 60 

 

  

                                                      
1 Der höhere Wert gilt für Straßenverkehr, der niedrigere für die anderen Lärmarten. 
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4 Örtliche Gegebenheiten 

Östlich des Plangebiets verläuft die Landesstraße L 122. Der Straßenverkehr der 
L 122 stellt die maßgebliche Schallquelle dar. Die zulässige Höchstgeschwindig-
keit auf dem Straßenabschnitt beträgt 70 km/h. 

Abbildung 2 - Luftbild mit Änderungsbereich1 

 

                                                      
1 Hintergrundkarte: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Würt-

temberg, www.lgl-bw.de �t letzter Abruf 20.08.2021. 
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Abbildung 3 - Lage der Immissionsorte1 

 

  

                                                      
1 Hintergrundkarte: IV. Bebauungsplanänderung �µ�v���� ���Œ�o���•�•�� �‚�Œ�š�o�]���Z���Œ�� �����µ�À�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v�� �c�<�]�Œ���Z�r

�Á���P�^�U���'���u���]�v�������t�]�š�š�v���µ, Maßstab 1:500, Stand 18. November 2021. 
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5 Bildung der Beurteilungspegel 

5.1 Verfahren 
5 Straßenverkehr (RLS-19) 

Emissionsberechnung 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-
gel. Die Beurteilungspegel wurden für den Tag (von 600 bis 2200 Uhr) und die 
Nacht (2200 bis 600 Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach 
den RLS-191 werden bei einer zweistreifigen Straße Linienschallquellen in 0,5 m 
über den Mitten dieser Fahrstreifen angenommen. Stehen drei oder vier Fahr-
streifen in eine Fahrtrichtung zur Verfügung wird die Linienschallquelle 0,5 m 
über der Trennlinie zwischen den beiden äußersten Fahrstreifen angenommen. 
Bei fünf oder mehr Fahrstreifen liegt die Linienschallquelle 0,5 m über der Mitte 
des zweitäußersten Fahrstreifens.  

In die Berechnung der Schallemissionen des Straßenverkehrslärms gehen ein: 

o die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus 
der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV), 

o die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw ohne Anhänger und Busse (Lkw1) für Tag 
und Nacht, 

o die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw mit Anhänger (Lkw 2) für Tag und Nacht,  

o die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw, 

o die Steigung und das Gefälle der Straße, 

o die Korrekturwerte für den Straßendeckschichttyp. 

Verkehrskennwerte 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt anhand der RLS-19. Die Ver-
kehrszahlen der Landesstraße L 122 sind dem Verkehrsmonitoring 20192 (Zähl-
stellen-Nr. 83953) entnommen und der durchschnittliche tägliche Verkehr 
(DTV) wurde mit einer jährlichen Steigerung von 1 % auf das Prognosejahr 2035, 
bei gleichbleibendem Schwerverkehrsanteil, übertragen. 

  

                                                      
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 

mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
2 Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in 

Baden-Württemberg, Hrsg: RP Tübingen, Abt. 9 Landesstelle für Straßentechnik i.A. des Mi-
nisteriums für Verkehr und Infrastruktur BW, Bearbeiter: DTV-Verkehrsconsult GmbH 
(Aachen), Stand August 2020. 
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Tabelle 4 �t Verkehrskennwerte der Landesstraße L 122 (Prognose 2035) 

Straße DTV * SV-Anteil**  

Lkw1 
tags /nachts1 

SV-Anteil**  

Lkw2 
tags /nachts1 

Anteil**  

Motorräder 
tags /nachts 

Geschwindigkeit 
Pkw, Motorräder /  

Lkw1 und Lkw2 
tags und nachts 

Kfz/24 h % % % km/h 

Landesstraße 
L 122 

10.022 1,9 / 2,8 0,7 / 1,0 1,1 / 1,7 70 / 70 

*Durchschnittlicher täglicher Verkehr, **  Schwerverkehrsanteil nach Fahrzeuggruppen Lkw1 
und Lkw2  

Straßendeckschicht 

Die Straßenoberfläche geht mit einem Korrekturwert von ± 0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein. 

Steigungen und Gefälle 

Für die Fahrzeuggruppe Pkw treten Gefälle < - 6% bzw. Steigungen > 2% auf, so 
dass gemäß RLS-192 Zuschläge zu vergeben sind. 

Für die Fahrzeuggruppe Lkw1 und Lkw2 treten Gefälle < - 4% bzw. Steigungen 
> 2% auf, so dass gemäß RLS-19 ebenfalls Zuschläge zu vergeben sind. 

Mehrfachreflexionen 

Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen gemäß RLS-19 wurde nicht vergeben. 

Knotenpunkte 

In den relevanten Abschnitten sind keine Lichtsignalanlagen bzw. Kreisverkehre 
vorhanden. Dementsprechend wurde kein Zuschlag gemäß RLS-19 für Knoten-
punkte vergeben. 

  

                                                      
1 Der Schwerverkehr wurde entsprechend den Anhaltswerten der Tabelle 2 der RLS-19 auf den 

Tag- und Nachtzeitraum verteilt. 
2 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). RLS-19: Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 

mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
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5.2 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan 8.2 auf der Ba-
sis der DIN ISO 9613-21. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 2. Reflexion, 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen). 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 1 m und in einer Höhe von 4 m über Gelände 
wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet berechnet 
und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) bestimmt. 

Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtönen die Ori-
entierungswerte der DIN 180052,3 für allgemeine Wohngebiete (WA) über-
schritten werden. 

Die Pegelverteilung innerhalb des Plangebiets wird in den Lärmkarten 1 und 2 
im Anhang dargestellt. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen. 

  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
2 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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6 Ergebnisse und Beurteilung 

Die Pegelverteilung innerhalb des Plangebiets wurde bei freier Schallausbrei-
tung (ohne die geplante Bebauung) berechnet. 

Durch die Schallimmissionen des Straßenverkehrs der Landesstraße L 122 wer-
den an den Baugrenzen 

o im Dorfgebiet (MD) Beurteilungspegel bis 67 dB(A) tags und 58 dB(A) 
nachts erreicht. 

o im allgemeinen Wohngebiet (WA) Beurteilungspegel bis 63 dB(A) tags und 
54 dB(A) nachts erreicht. 

Die Beurteilung erfolgt mit den Orientierungswerten der DIN 180051,2. Als wei-
teres Abwägungskriterium im Bebauungsplanverfahren können die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV3 herangezogen werden. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden an den Baugrenzen 

o im Dorfgebiet tags rund 7 dB und nachts rund 8 dB überschritten. 

o im allgemeinen Wohngebiet tags rund 8 dB und nachts rund 9 dB über-
schritten. 

Zusätzlich werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

o im Dorfgebiet tags bis 3 dB und nachts bis 4 dB überschritten. 

o im allgemeinen Wohngebiet tags bis 4 dB und nachts bis 5 dB überschritten. 

Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung4 von 70 dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts werden eingehalten. 

Es werden Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Straßenverkehr erfor-
derlich. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

4 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-
munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
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7 Diskussion von Schallschutzmaßnahmen 

Die Orientierungswerte der DIN 180051 werden im Geltungsbereich durch die 
Schallimmissionen des Straßenverkehrs der Landesstraße L 122 tags und nachts 
überschritten. Als weiteres Abwägungskriterium wurden die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV2 herangezogen. Diese Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV stellen die Schwelle der Zumutbarkeit dar und werden im Plange-
biet tags und nachts ebenfalls überschritten. 

In Bereichen, in denen Überschreitungen der Orientierungswerte der 
DIN 18005 zu erwarten sind, werden Schallschutzmaßnahmen empfohlen. In 
Bereichen, in denen zusätzlich die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
überschritten werden, sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Neben den Festsetzungen hinsichtlich der akustischen Dimensionierung der 
Umfassungsbauteile der Gebäude sind im Bebauungsplan auch Aussagen zum 
Schutz der Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen, Hausgärten etc.) und zu 
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume zu treffen. 

7.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Grundsätzlich gilt, dass aktive Schallschutzmaßnahmen (Wände, Wälle) dem 
passiven Schallschutz (Schallschutzfenster, etc.) vorzuziehen sind. Zum voll-
ständigen Schutz aller Geschosse müsste durch einen aktiven Schallschutz in 
Form von Wänden oder Wällen zumindest die Sichtverbindung zwischen dem 
jeweiligen, betroffenen Gebäude und der Schallquelle unterbrochen werden. 

Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine 
Wohngebiete (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts) wäre im vorliegenden Fall 
und bei einer zweigeschossigen Bebauung eine abgewinkelte Lärmschutzwand 
mit einer Höhe von 5 m und einer Länge von 75 m entlang der nord- und süd-
östlichen Grenze des Geltungsbereichs notwendig. 

Da die Erschließung des Plangebiets über den Kirchweg erfolgt, wäre bei einer 
Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der nordöstlichen Grenze des Plan-
gebiets grundsätzlich die Erschließung des Geländes neu zu gestalten. 

Die Errichtung einer solchen Lärmschutzwand scheidet nach einer ersten Vor-
prüfung aus städtebaulichen Gründen aus. Der Schallschutz an den geplanten 
Gebäuden soll über passive Maßnahmen sichergestellt werden. 

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 
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7.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Als passiver Schallschutz sind bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfenster 
und Lüftungseinrichtungen sowie eine geeignete Grundrissgestaltung zu nen-
nen. Dabei sollten: 

o weniger schutzbedürftige Räume, wie Abstellräume, Küche und Badezim-
mer, sich an den lärmbelasteten Seiten befinden sollten. 

o schutzbedürftige Räume (Schlafzimmer und Aufenthaltsräume) zur lärmab-
gewandten Seite hin orientiert werden sollten. 

Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm (DIN 4109) 

Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile erfolgt 
im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gültigen DIN 4109. Im 
vorliegenden Fall werden die Lärmpegelbereiche der Fassung von Januar 2018 
aufgeführt. 

Nach DIN 41091, Abschnitt 7.1, werden für die Festlegung der erforderlichen 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm verschie-
dene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt. Den Lärmpegelbereichen sind die 
�À�}�Œ�Z���v�����v���v���}�����Œ���Ì�µ�����Œ�Á���Œ�š���v�����v���c�u���˜�P����lic�Z���v�����µ�˜���v�o���Œ�u�‰���P���o�^���Ì�µ�Ì�µ�}�Œ���r
nen. 

�����Œ�� �c�u���˜�P�����o�]���Z���� ���µ�˜���v�o���Œ�u�‰���P���o�^�� �Á�]�Œ���� �v�����Z�� ���/�E�� �ð�í�ì�õ�� ���v�Z���v���� �����•�� �'���r
samtpegels aller Schallimmissionen bestimmt. 

Die DIN 4109 vom Januar 20182 berücksichtigt bei der Ermittlung der Lärmpe-
gelbereiche den Tagwert (600 �t 2200 Uhr) und den Nachtwert (2200 �t 600 Uhr). 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen 
Beurteilungspegel und einem Zuschlag von 3 dB(A) sowie für die Nacht aus dem 
zugehörigen Beurteilungspegel, einem Zuschlag von 3 dB(A) und einem Zu-
schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (10 dB(A) 
bei Verkehrslärm sowie bei Gewerbe). 

Gemäß DIN 4109 (2018) sind die Außenbauteile auf den entsprechend höheren 
Wert auszulegen. 

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
2 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der An-

forderungen. 2018. 
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Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-�D���˜���� �Z�[W,ges 
der Außenbauteile1 von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel2: 

�Z�[W,ges = La - KRaumart  
  

Mit:   

La Maßgeblicher Außenlärmpegel, gemäß DIN 4109-2:    
2018, 4.4.5 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Mindestens einzuhalten sind:  

�Z�[W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

�Z�[W, ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

 

  

                                                      
1 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-�D���˜�����Z�[W,ges sind in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgebli-
chen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. 

2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Tabelle 5 �t Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Au-
ßenlärmpegel gemäß DIN 41091 Tabelle 7 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

in dB 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80* 
* Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Im vorliegenden Fall wird nach DIN 4109 an der geplanten Bebauung maximal 
der Lärmpegelbereich V erreicht. Die Lärmpegelbereiche innerhalb des Gel-
tungsbereichs werden in Form einer Rasterlärmkarte dargestellt. 

Die Ergebnisse können der Karte 3 im Anhang entnommen werden. 

Die Ergebnisse des Einzelnachweises können von den in der Untersuchung aus-
gewiesenen Werten (Lärmpegelbereiche) aufgrund von Eigenabschirmung des 
Gebäudes, Gebäudestellung, Regelwerke etc. abweichen.  

  

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Lüftungseinrichtungen 

Da die Schalldämmung von Fenstern nur dann sinnvoll ist, wenn die Fenster 
geschlossen sind, muss der Lüftung von Aufenthaltsräumen besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Bei einem Mittelungspegel nachts über 
50 dB(A) sind nach der VDI 27191 Schlafräume bzw. die zum Schlafen geeigne-
ten Räume mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen auszuführen oder zur lärm-
abgewandten Seite hin auszurichten. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum 
Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzeitiges Öffnen der Fenster 
zugemutet werden (Stoßlüftung). Nach DIN 18005 Beiblatt 12 ist bei Beurtei-
lungspegeln nachts über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern 
ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich.  

Bei freier Schallausbreitung ist im gesamten Plangebiet mit Beurteilungspegeln 
> 50 dB(A) nachts zu rechnen. 

Abbildung 4 - Bereiche > 50 dB(A) nachts (Rechenhöhe 4 m ü. Gel.)3 

 
                                                      
1 VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. August 1987. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Hintergrundkarte: IV. Bebauungsplanänderung �µ�v���� ���Œ�o���•�•�� �‚�Œ�š�o�]���Z���Œ�� �����µ�À�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v�� �c�<�]�Œ���Z�r

�Á���P�^�U���'���u���]�v�������t�]�š�š�v���µ, Maßstab 1:500, Stand 18. November 2021. 
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Außenwohnbereiche 

Neben den Nutzungen innerhalb der Gebäude sind für den Tagzeitraum auch 
die Außenwohnbereiche (AWB) wie Terrassen, Balkone, etc. zu schützen. Ent-
sprechend Kuschnerus (2010)1 sind zumindest bei Beurteilungspegeln von über 
62 dB(A) tags auch für die Außenwohnbereiche Lärmschutzmaßnahmen zu er-
greifen. 

Maßnahmen sind u.a.: Verglaste Balkone (Loggien), Wintergärten, Gabionen-
wände in Gärten oder das Ausnutzen der Eigenabschirmung von Gebäuden. 

In der nachstehenden Abbildung sind die Bereiche, in denen Beurteilungspegel 
> 62 dB(A) tags zu erwarten sind, rot gekennzeichnet. 

Abbildung 5 - Bereiche > 62 dB(A) tags (Rechenhöhe 4 m ü. Gel.)2 

 

  

                                                      
1 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-

munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
2 Hintergrundkarte: IV. Bebauungsplanänderung �µ�v���� ���Œ�o���•�•�� �‚�Œ�š�o�]���Z���Œ�� �����µ�À�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v�� �c�<�]�Œ���Z�r

�Á���P�^�U���'���u���]�v�������t�]�š�š�v���µ, Maßstab 1:500, Stand 18. November 2021. 
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7.3 Vorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan 

Wir empfehlen folgende Festsetzungen und Hinweise in den Bebauungsplan 
aufzunehmen1: 

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sind zum Schutz vor Straßenverkehrslärmeinwirkungen die Außenbauteile ein-
schließlich Fenster, Türen und Dächer entsprechend den Anforderungen der 
���/�E���ð�í�ì�õ���c�^���Z���o�o�•���Z�µ�š�Ì���]�u���,�}���Z�����µ��- ���v�(�}�Œ�����Œ�µ�v�P���v���µ�v�����E�����Z�Á���]�•���^���À�}�u��Ja-
nuar 2018 auszubilden.  

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-�D���˜���� �Z�[W,ges 
der Außenbauteile2 von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel3: 

�Z�[W,ges = La - KRaumart  

Mit:  

La Maßgeblicher Außenlärmpegel, gemäß DIN 4109-2:    
2018, 4.4.5 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Mindestens einzuhalten sind:  

�Z�[W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

                                                      
1 Die Empfehlung erfolgt ausschließlich unter schalltechnischen Gesichtspunkten. Die verwal-

tungsrechtliche Zulässigkeit der Festsetzungen kann von unserer Seite nicht gewährleistet 
werden. 

2 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-�D���˜�����Z�[W,ges sind in Abhängigkeit 
vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgebli-
chen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. 

3 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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�Z�[W, ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

Es werden entsprechend die Lärmpegelbereiche festgesetzt, in welchen fol-
gende erforderliche Schalldämm-�D���˜�����~���Œ�(�X���Z�[w, ges gemäß DIN 4109) durch die 
Außenbauteile einzuhalten sind: 

Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 
gemäß DIN 41091 Tabelle 7 

Lärmpegel-
bereich 

Maßgeblicher Außenlärmpegel  

La 

in dB 

I bis 55 

II 56 bis 60 

III 61 bis 65 

IV 66 bis 70 

V 71 bis 75 

VI 76 bis 80 

VII > 80* ) 
*) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus den festgesetzten Lärm-
pegelbereichen nach DIN 4109. Der Nachweis dafür ist im Baugenehmigungs-
verfahren für die Gebäude/Fassaden, die in den gekennzeichneten Bereichen 
liegen zu erbringen (Kennzeichnung vgl. Lärmkarte 3). 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer ge-
eigneten Gebäudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) können die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend der 
Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

  

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Lüftungseinrichtungen 

Für die Gebäude/Fassaden, die in den gekennzeichneten Bereichen (Kennzeich-
nung vgl. Abbildung 4) liegen, sind in den für das Schlafen genutzten Räumen, 
schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen, wenn der notwendige Luftaus-
tausch während der Nachtzeit nicht auf andere Weise (z.B durch ein weiteres, 
an einer lärmabgewandten Fassade befindliches Fenster) sichergestellt werden 
kann. 

Das Schalldämm-Maß R�[w,ges des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, 
Fenster, Lüftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. 

Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 
Maßnahmen sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wäh-
rend der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teil-
geöffneten Fenster nicht überschritten werden. 

Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erforderlich, soweit im Bauge-
nehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 2200 und 
0600 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 50 dB(A) nicht überschritten 
wird oder der Schlafraum über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden 
kann (Kennzeichnung vgl. Abbildung 4). 

Orientierung der Aufenthaltsräume 

Zum Schutz vor dem Verkehrslärm sind dem ständigen Aufenthalt von Perso-
nen dienende Räume (Aufenthaltsräume i. S. der DIN 4109) zu den lärmabge-
wandten Gebäudeseiten zu orientieren. Sofern eine Anordnung aller Wohn- 
und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäu-
deseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kin-
derzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

Außenwohnbereiche 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind für die Gebäude/Fassaden in den gekenn-
zeichneten Bereichen baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, 
Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich 
verbundenen Außenwohnbereich zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet 
sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig (Kennzeich-
nung vgl. Abbildung 5). Für andere Ausführungslösungen ist im Baugenehmi-
gungsverfahren der Nachweis zu führen, dass ein Beurteilungspegel von 
62 dB(A) nicht überschritten wird. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung z�µ�Œ���/�s�X�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���v�����Œ�µ�v�P���c�<�]�Œ���Z�Á���P�^��
in Wittnau kann wie folgt zusammengefasst werden: 

o Zur Beurteilung der Schallimmissionen der Landesstraße L 122 wurden die 
Orientierungswerte der DIN 18005, sowie die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete (WA) und Dorfgebiete (MD) her-
angezogen. 

o Die Beurteilungspegel an den Baugrenzen im Plangebiet betragen 

bis 67 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts im Dorfgebiet (MD). 

bis 63 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts im allgemeinen Wohngebiet (WA). 

o Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden 

im Dorfgebiet (MD) bis 7 dB tags und 8 dB nachts überschritten. 

im allgemeinen Wohngebiet (WA) bis 8 dB tags und 9 dB nachts überschrit-
ten. 

o Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV stellen die Schwelle der Zu-
mutbarkeit dar und werden 

im Dorfgebiet (MD) bis 3 dB tags und 4 dB nachts überschritten. 

im allgemeinen Wohngebiet (WA) bis 4 dB tags und 5 dB nachts überschrit-
ten. 

o Es werden Schallschutzmaßnahmen gegenüber den Schallimmissionen des 
Straßenverkehrs erforderlich. Im vorliegenden Fall scheiden aktive Maß-
nahmen aus städtebaulichen Gründen aus. Der Schutz der geplanten Be-
bauung ist über passive Maßnahmen zu gewährleisten. 

o Als passiver Schallschutz sind bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfens-
ter und Lüftungseinrichtungen, sowie eine geeignete Grundrissgestaltung 
zu nennen. Dabei gilt, dass: 

�x weniger schutzbedürftige Räume sich an den lärmbelasteten Seiten 
befinden sollen. 

�x schutzbedürftige Räume (Schlaf- und Aufenthaltsräume) zur lärm-
abgewandten Seite hin orientiert werden sollen. 

o Es werden Lüftungseinrichtungen an den geplanten Gebäuden erforderlich 
um einen gesunden Nachtschlaf zu gewährleisten. 

o Es sind Schallschutzmaßnahmen für die nord- und südöstlich gelegenen Au-
ßenwohnbereiche zu ergreifen. 

o Im Bebauungsplangebiet wird maximal der Lärmpegelbereich V erreicht. 
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9 Anhang 

Ergebnistabellen 

Rechenlaufinformation Anlage A1 

Eingangsdaten Straßenverkehr Anlage A2 �� A3 

  

Lärmkarten 
 

Pegelverteilung tags Karte 1 

Pegelverteilung nachts Karte 2 

Lärmpegelbereiche (DIN 4109) Karte 3 
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1 �6�L�W�X�D�W�L�R�Q���X�Q�G���$�X�I�J�D�E�H�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J 

Herr Markus Lorenz beabsichtigt die Errichtung eines Wohnhauses auf dem Flurstück Nr. 866/2 
in 79299 Wittnau. Hierzu ist ein Bebauungsplan aufzustellen. 

Da sich a�X�I���G�H�P���1�D�F�K�E�D�U�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N���³�.�L�U�F�K�Z�H�J�������³���H�L�Q��landwirtschaftlicher Betrieb mit Mutter-
kuh- und Legehennenhaltung befindet, sollen die zu erwartenden Geruchsimmissionen auf dem 
Grundstück ermittelt werden.  

Hierzu wurden die Geruchsemissionen des landwirtschaftlichen Betriebs auf Basis der der VDI-
Richtlinie 3894 Bl. 1:2011-09 (/4/) ermittelt und eine Geruchsausbreitungsrechnung nach den 
Vorgaben der TA Luft:2021-08 (/1/) sowie der VDI 3783 Blatt 13:2010-01 �Ä�4�X�D�O�L�W�l�W�V�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���L�Q��
�G�H�U���$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J�³ (/2/) durchgeführt.  

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG, Messstelle nach § 29b BImSchG und akkreditiert 
nach DIN 17025 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft und nach TA Luft und VDI-Richtlinie 
3783 Blatt 13 (D-PL-14202-01-00), wurde von Herrn Markus Lorenz mit der Erstellung des  
Gutachtens beauftragt.  

2 �9�R�U�J�H�K�H�Q�V�Z�H�L�V�H 

Die örtlichen Verhältnisse (Gelände, Umgebung, Standort, Baulichkeiten und weitere für die 
Bearbeitung notwendige Informationen) wurden anlässlich eines Vor-Ort-Termins am 
18.12.2020 aufgenommen.  

Der Vor-Ort-Termin wurde zusammen mit der Betriebsleiterin der landwirtschaftlichen Tierhal-
tung durchgeführt, bei der die betrieblichen und emissionstechnischen Randbedingungen be-
sichtigt wurden. 

Für die Immissionsprognose wurden folgende Untersuchungsschritte durchgeführt: 

a) Aufbau des Modell-Setups (Gelände, Emissionsquellen, Rechengitter) für die landwirt-
schaftliche Tierhaltung im genehmigten Zustand. 

b) Emissionsberechnung zur Ermittlung der Geruchsemissionen aus der Tierhaltung und 
den zugehörigen Nebenquellen gemäß den Vorgaben der VDI 3894 Bl. 1:2011-09 (/4/) 
zzgl. vergleichbarer Konventionswerte. Die Emissionsberechnung mit der Quellen-Zu-
ordnung wurde anhand der von den Betreibern, Angaben und Unterlagen und der beim 
Vor-Ort-Termin festgehaltenen Randbedingungen festgelegt.  

c) Windfeldberechnungen mit einem prognostischen Modell nach VDI 3783 Bl. 9:2017-05 
(/6/) zur Berücksichtigung des Einflusses der quellnahen Gebäude. 

d) Ausbreitungsrechnung unter Berücksichtigung der benachbarten landwirtschaftlichen 
Tierhaltung nach den Vorgaben der TA Luft:2021-08, Anhang 2 (/1/) und der VDI 3783 
Blatt 13:2010-01 �Ä�4�X�D�O�L�W�l�W�V�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���L�Q���G�H�U���$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J����/2/). 

e) Darstellung der Ergebnisse.  

f) Beurteilungsvorschlag.  
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3 �*�H�U�•�F�K�H���X�Q�G���L�K�U�H���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J 
Basis für die Untersuchung bildet die Erste Allgemeinde Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetzt (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA-Luft:2021-08; 
/1/), insbesondere Anhang 2 �³�$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J�³���X�Q�G���$�Q�K�D�Q�J�������³�)�H�V�W�O�H�J�X�Q�J���X�Q�G���%�H�X�U�W�H�L��
�O�X�Q�J���Y�R�Q���*�H�U�X�F�K�V�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�³.  

Kenngröße 

Die Kenngröße zur Beurteilung von Gerüchen ist die relative Häufigkeit von Geruchsstunden in 
Bezug auf die Jahresstunden (IG), ausgedrückt in Prozent der Jahresstunden. 

Bei Emissionen aus der Tierhaltung ist gemäß TA Luft:2021-08 (/1/) die belästigungsrelevante 
Immissionskenngröße zu ermitteln. Diese ergibt sich aus der Kenngröße durch Multiplikation 
mit einem tierartspezifischen Faktor (s.u.).  

Immissionswerte und Beurteilung im vorliegenden Fall 

Die TA Luft:2021-08 (/1/) spricht von erheblichen Beeinträchtigungen oder Belästigungen, wenn 
der Immissionswert überschritten wird. Die Immissionswerte werden nach Gebietstypen folgen-
dermaßen unterschieden: 

 Wohn-/Mischgebiet:  10 % 

 Gewerbe-/Industriebetrieb: 15 % 

 Dorfgebiet:   15 %  (nur bei Tierhaltungen anzusetzen) 

Beurteilt werden nur Bereiche, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten.  

Maßgeblicher Immissionsort für die vorliegende Untersuchung ist das geplante Wohnbauvorha-
ben auf dem Flurstück Nr. 886/2 in 79299 Wittnau (Abb. 4-3).  

Der Immissionswert gilt für alle Geruchswahrnehmungen, denen ein Immissionsort ausgesetzt 
ist. Im vorliegenden Fall befindet sich direkt südöstlich des geplanten Bauvorhabens eine land-
wirtschaftliche Tierhaltung (Kirchweg 22, gelb in Abbildung 4-2) die maßgeblich für eine Ge-
ruchsbelastung auf dem Plangrundstück verantwortlich ist. In jede andere Richtung ist das Bau-
vorhaben von bestehenden Wohnnutzungen umgeben 

Es ist daher nicht zu erwarten, dass neben den Gerüchen aus der Tierhaltungen Kirchweg 22 
noch andere Betriebe relevante Geruchsimmissionen am geplanten Wohnbauvorhaben verur-
sachen.  

Beurteilung im vorliegenden Fall 

Bei dem Bauvorhaben ist eine reine Wohnnutzung geplant. Nach TA Luft:2021-08 (/1/) beträgt 
der Immissionswert für Wohngebiete 10 % relative Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr. Ggf. 
kann ein Zwischenwert bis 15 % angesetzt werden, da das Grundstück an einen gewerblichen 
Betrieb angrenzt. 

Tierartspezifische Faktoren 

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist 
nach TA Luft:2021-08 (/1/) eine belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung zu be-
rechnen und diese mit den Immissionswerten zu vergleichen. 
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Zur Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb ist die Gesamtbelastung IG mit dem 
Faktor fgesamt zu multiplizieren. 

Die TA Luft:2021-08 (/1/) legt folgende Gewichtungsfaktoren f zur Ermittlung der Gesamtbelas-
tung fest: 

 

Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel 1,5 

Mastschweine 
(bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitätsgesicherten Haltungs-
verfahren mit Auslauf und Einstreu, die nachweislich dem Tierwohl 
dienen) 

0,65 

Mastschweine 
(bis zu einer Tierplatzzahl von 5.000 bzw. unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl 
von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen 0,5 

Pferde 0,5 

Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren 0,5 

Milchziegen mit Jungtieren 0,5 

 

Alle anderen Tierarten sollen ohne Faktor bzw. mit Faktor 1,0 behandelt werden.  

Der tierartspezifische Faktor z.B. für die Milchviehhaltung beträgt demnach 0,5. Das bedeutet 
z.B., dass für Beiträge aus einer Milchviehhaltung aus berechneten 20 % �± multipliziert mit 0,5 
�± zu bewertende belästigungsrelevante 10 % werden. 
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4 �g�U�W�O�L�F�K�H���9�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�V�H 

Die Gemeinde Wittnau liegt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald an den Westhängen des 
Hochschwarzwaldes (Abb. 4-1). Das Bauvorhaben ist auf dem Flurstück 866/2 in der Straße 
�µ�(�Q�J�H�O�P�D�W�W�H�Q�µ���G�L�U�H�N�W���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G���D�Q���G�L�H���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H���7�L�H�U�K�D�O�W�X�Q�J���.�L�U�F�K�Z�H�J������, vorgese-
hen (Abb. 4-2).   

Abb. 4-1: Topographische Karte der Umgebung mit Wittnau (rötliche Flächen), dem Bauvorhaben 
(blauer Punkt) und dem landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieb (roter Punkt) (Quelle: LUBW). 

 

Das Gelände im Untersuchungsgebiet ist mäßig gegliedert. Von Wittnau aus fällt es in nordöst-
liche und südwestliche Richtung ab. Nach Nordwesten und Südosten hin steigt das Gelände 
hingegen an. 

Die nicht bebaute Umgebung der Betriebe besteht weitgehend aus landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, insbesondere Grünland und Obstwiesen.  
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Abb. 4-2: Luftbild des Untersuchungsgebietes in Wittnau mit dem Grundstück für das Bauvorhaben 
(blau markiert) und dem landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieb (rot markiert) (Quelle: Geo-
portal BW). 

Abb. 4-3: Lageplan zum Bauvorhaben Lorenz in Wittnau. (Stand Januar 2021) 
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5 �*�H�U�X�F�K�V�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���X�Q�G���4�X�H�O�O�H�Q 
5.1 Ermittlung der Geruchsemissionen 

Die folgende Abbildung 5 zeigt die Bauwerke und Emissionsquellen der Hofstelle der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung.  

Abb. 5: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) des landwirtschaftlichen Tierhaltungsbe-
triebes im Kirchweg 22. Die farbigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissi-
onsquellen, die Abkürzungen entsprechen den im Text verwendeten Bezeichnungen 
für die einzelnen Quellen bzw. die Quell-Bereiche.  

 

Zur landwirtschaftlichen Tierhaltung im Kirchweg 22 gehören die Stallbereiche S1 für eine Mut-
terkuhhaltung und S2 für eine Legehennenhaltung (Abb. 5, blau). 

Neben den Geruchsbeiträgen aus den Stallgebäuden sind die Geruchsemissionen eines Aus-
laufs AL für die Legehennenhaltung zu berücksichtigen. 

In den nachfolgenden Tabellen 5.1 und 5.2 sind die Emissionsberechnungen für die Tierhaltung 
im Kirchweg 22 dargestellt. Zur Orientierung dient der Lageplan in Abbildung 5. Die Berechnung 
stützt sich auf die Angaben der Eigentümer/Betreiber und auf die einschlägigen Konventions-
werte für spezifische Geruchsemissionen (z.B. VDI 3894 Blatt 1:2011-09, /4/). 
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Tab. 5.1: Emissionen aus der Milchviehhaltung (Tierbesatz) Betrieb Stengel. 

Stall/ 
Kennung 

Tierart Tierzahl 

Einzeltier-
masse **1 

Großvieh- 
einheiten 

Spez.  
Emissions-

faktor **1 

Geruchs-
emissionen **2 

GV/Tier GV GE/(GV·s) GE/s 

S1 

Kühe und Rinder 
über 2 Jahre 

7 1,2 8,4 

12 

101 

Männl. Rinder 
0,5 �± 1 Jahr 

2 0,5 1,0 12 

Weibl. Rinder 
0,5 bis 1 Jahr 

1 0,4 0,4 5 

Kälber 
bis 6 Monate 

3 0,19 0,57 7 

S2 
Legehennen 35 0,0034 0,12 

42 
5 

Hähne 3 0,0068 0,02 1 

**1):  aus VDI 3894 Bl. 1:2011-09 (/4/)  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  

 

Die Summe der Geruchsemissionen aus dem Stall S1 beträgt 125 GE/s. 

Die Summe der Geruchsemissionen aus dem Stall S2 beträgt 6 GE/s. 

Die Rinder befinden sich in den Sommermonaten (Juni, Juli, August, September) dauerhaft auf 
der Weide. Für diesen Zeitraum wird für den Rinderstall ein Stallgeruch (Eigengeruch) ange-
setzt, welcher 10 % der Emissionen aus der aktiven Tierhaltung (hier 125 GE/s x 10 % = 
13 GE/s) entspricht. 

Die nachfolgende Tabelle 5.2 zeigt die Berechnung der Geruchsemissionen aus betrieblichen 
Nebenquellen, die im Zusammenhang mit der Milchviehhaltung stehen. Zur Orientierung dient 
der Lageplan in Abbildung 5. 

Quelle/ 
Kennung 

Einrichtung 
Grundfläche 

Spez.  
Emissions-

faktor **1 

Zuschlag/ 
Minderung 

Geruchs-
emissionen **2 

m² GE/(m²·s) % GE/s 

AL Auslauf Legehennen 6**3 0,1**4 - 1 

**1):  aus VDI 3894 Bl. 1:2011-09 (/4/)  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3):  Stallemission S2 
**4):  Auslauf für Freilandhaltung �± zusätzlich 10 % der Stallemissionen 

 

Die Immissionen der Mutterkuhhaltung wurden in der Ausbreitungsrechnung mit dem tierartspe-
zifischen Faktor 0,5 nach TA Luft:2021-08 (/1/) berücksichtigt, die Immissionen der Legehen-
nenhaltung erhielten den tierartspezifischen Faktor 1,0. 
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5.2 Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Da in der Ausbreitungsrechnung die Gebäude explizit als Strömungshindernisse zu berücksich-
tigen sind, werden die Emissionen aus den Stallgebäuden auf verschiedene Quellen �± hier 
Fenster und Tore �± verteilt. Die Aufteilung erfolgt unter konservativen Gesichtspunkten.  

Die Freisetzung über die offenen Bereiche an den Stall-Seitenflächen wird gewichtet nach dem 
jeweiligen Einzel-Anteil einer Teilfläche an der Gesamt-Seitenfläche vorgenommen. Die Maße 
zur Berechnung der Flächen wurden vor Ort aufgenommen. 

Die Gesamtemissionen stehen durch die Emissionsberechnung fest (siehe Kapitel 5.1). Durch 
ganzzahliges Aufrunden der Emissionen der Einzelquellen kommt es zu einer oberen Abschät-
zung der Quellstärken. Geringfügige Verschiebungen der Zahlenwerte der Geruchsstoffströme 
(wie sie bei leicht geänderten Abmessungen entstehen können) haben in der Regel keine be-
urteilungsrelevanten Auswirkungen auf das Ergebnis. 

Rinderstall S1 

Für den Rinderstall wird zwischen zwei Situationen unterschieden: 

In den kalten Monaten (Januar, Februar, März, April, Mai, Oktober November und Dezember) 
sind die Rinder im Stall. In dieser Zeit werden die Stallemissionen in voller Höhe (125 GE/s) 
berücksichtigt.  

In den warmen Monaten (Juni, Juli, August und September) sind die Rinder dauerhaft auf der 
Weide. Für diesen Zeitraum wird für den Rinderstall ein Stallgeruch (Eigengeruch) angesetzt, 
der 10 % der Emission aus der aktiven Tierhaltung (hier 125 GE/s x 10 % =  
13 GE/s) entspricht. 

Rinderstall S1 �± kalte Monate 

Die Emissionen des Rinderstalls S1 (125 GE/s) werden dauerhaft (125 GE/s) an der südöstli-
chen Fassade freigesetzt, da nur dort Fenster vorhanden sind.  

Um eine gelegentliche Nutzung der Türen auf der Nordwestseite des Stalls S1 zu berücksichti-
gen, werden die Emissionen für 1 Stunde pro Tag auch über die offenen Teile der Seitenwände 
des Stalls gemäß ihren Austrittsflächen wie folgt verteilt:  

Südostseite: 71 GE/s 

�x ½ Fläche eines Flügeltors (Gesamtfläche Flügeltor: B x H = 3 m x 3 m) 

�x 1 Fenster (B x H = 1,2 m x 1,2 m) 

�x 2 Fenster (B x H = 1,2 m x 1 m) 

Nordwestseite (Nord): 17 GE/s 

�x 1 Tür (B x H = 1 m x 2 m) 

Nordwestseite (Süd): 38 GE/s 

�x ½ Fläche eines Flügeltors (Gesamtfläche Flügeltor: B x H = 3 m x 3 m) 
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Rinderstall S1 �± warme Monate  

Die Emissionen des Rinderstalls S1 in den warmen Monaten (13 GE/s) werden dauerhaft zu 
100 % (13 GE/s) über die Fenster auf der südöstlichen Fassade freigesetzt.  

Die gelegentliche Nutzung der Tür auf der Nordwestseite des Stalls S1 wird für 1 Stunde pro 
Tag berücksichtigt, wobei folgende Verteilung angesetzt wird: 

�x Südostseite: 8 GE/s 

o ½ Fläche eines Flügeltors (Gesamtfläche Flügeltor: B x H = 3 m x 3 m) 

o 1 Fenster (B x H = 1,2 m x 1,2 m) 

o 2 Fenster (B x H = 1,2 m x 1 m) 

�x Nordwestseite: 2 GE/s 

o 1 Tür (B x H = 1 m x 2 m) 

�x Nordwestseite: 4 GE/s 

o ½ Fläche eines Flügeltors (Gesamtfläche Flügeltor: B x H = 3 m x 3 m) 

Legehennenstall  

Die Emission des Legehennenstalls S2 (6 GE/s) wird zu je 100 % über die offenen Teile der 
Südostfassade freigesetzt. In alle anderen Richtungen ist der Stall geschlossen.  

5.3 Minderungsmaßnahmen 

Aufgrund der räumlichen Nähe zu den Stallbereichen und zu einem bestehenden Festmistlager 
wurde zwischen dem Antragsteller und der Betreiberin der Hofstelle besprochen, welche Min-
derungsmaßnahmen ergriffen werden können, um die Geruchsbelastung auf dem Flurstück 
866/2 zu reduzieren. 

Im Falle einer Genehmigung des Bauvorhabens Lorenz würde sich die Betreiberin der Hofstelle 
bereit erklären, folgende geruchsmindernde Maßnahmen umzusetzen. 

Festmist 

Westlich des Stallgebäudes S1 befindet sich derzeit ein offenes Festmistlager. Unter die-
sem befindet sich eine Jauchegrube- und Sickergrube. 

Maßnahme: Der Festmist wird kurzzeitig im Stallgebäude S1 zwischengelagert und von 
dort aus direkt abgefahren. Die Emissionen des Festmists sind hierdurch mit den Stalle-
missionen aus der Tierhaltung nach VDI 3894 Blatt 1:2011-09 (/4/) abgedeckt und stellen 
keine eigenständige Geruchsquelle dar. 

Ggf. offenstehende Schächte der Jauchegrube werden mit einem Riffelblech verschlos-
sen und stellen nach VDI 3894 Bl. 1:2011-09 (/4/) außerhalb der Hofstelle keine Geruchs-
quelle mehr dar. 
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Stallöffnungen 

Die Geruchsemissionen des Stalles S1 können über zwei Türen an der nordwestlichen 
Stallseite und über eine Tür sowie drei Fenster auf der südöstlichen Stallseite freigesetzt 
werden. Eine der Türen auf der Nordwestseite wird nur zum Entmisten des Stalls geöffnet. 
Die zweite Tür ist dauerhaft geschlossen. Die Tür auf der Südwestseite ist ebenfalls dau-
erhaft geschlossen. 

Maßnahme: Mit dem Entfall des Festmistlagers auf der nordwestlichen Stallseite wird 
künftig auch die Tür auf dieser Seite nur noch selten verwendet. Die Stallemissionen wer-
den dann zum weitaus größten Teil über die Fenster auf der Südostseite freigesetzt.  

Um eine gelegentliche Nutzung der Türen auf der Nordwestseite des Stalls S1 zu berück-
sichtigen, werden die Emissionen im Modell für 1 Stunde pro Tag auch über die Türen auf 
der Nordwestseite freigesetzt (siehe nachfolgend dargestellte Verteilung auf die Quellen). 
Während der restlichen Zeit werden die Emissionen ausschließlich auf der Südostseite 
des Stalls freigesetzt. 

Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung in diesem Gutachten gilt nur bei Umsetzung der o.g. 
Maßnahmen.  
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6 �0�H�W�H�R�U�R�O�R�J�L�V�F�K�H���(�L�Q�J�D�Q�J�V�G�D�W�H�Q���I�•�U���G�L�H���$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J 

6.1 Allgemeines 
Für die Ausbreitungsrechnung ist nach TA Luft:2021-08 (/1/) prinzipiell der Zeitraum eines Jah-
res in stündlicher Auflösung zu betrachten (8.760 Jahresstunden), da die Kenngröße zur Beur-
teilung als Geruchsstunden in Prozent der Jahresstunden anzugeben ist. 

Die relevanten meteorologischen Daten sind gemäß Anhang 2 der TA Luft:2021-08 (/1/) die 
Größen Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand (Ausbreitungsklasse). Die 
beiden ersten Parameter geben Auskunft über die Verlagerung mit dem Wind. Die Turbulenz 
steuert maßgeblich die Verdünnung der Gerüche. 

Als Format für die Daten sind in der TA Luft:2021-08, Anhang 2, Abschnitt 9 (/1/) stundenfein 
aufeinander folgende meteorologische Daten (AKTerm) vorgesehen. Alternativ kann nach TA 
Luft:2021-08 (/1/) Anhang 2 Nr. 13 eine Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) verwendet werden. 
Diese Daten sollen für das Untersuchungsgebiet repräsentativ sein. 

Geeignete meteorologische Messungen liegen im Bereich Wittnau nicht vor. 

Für das Bundesland Baden-Württemberg sind modellierte Ausbreitungsklassenzeitreihen  
(AKTerm) und -statistiken (AKS) in einer Rasterweite von 500 m verfügbar (/13/). Aufgrund der 
Zeitabhängigkeit einiger Quellen wird in der Ausbreitungsrechnung eine AKTerm verwendet. Als 
standortbezogene repräsentative meteorologische Eingangsdaten wird die zum Untersu-
chungsgebiet und der geplanten Milchviehhaltung nächstgelegene geeignete AKTerm ausge-
wählt, die nicht von Gebäuden beeinflusst wird (gelb in Abb. 6-1).  

Die Daten wurden im 500 m-Raster berechnet für die Koordinaten (UTM 32)  

�x Ostwert = 411.959 

�x Nordwert = 5.310.813 

Auf Grund der geringen Entfernungen zwischen den Quellen, den Gebäuden der Hofstelle und 
dem Bauvorhaben werden die Windfelder gemäß TA Luft_2021-08 Anhang 2 Nr. 11 mit einem 
prognostischen Modell berechnet. Da mit diesem Modell nur beschränkt große Ausdehnungen 
des Modellgebietes möglich sind, werden die meteorologischen Daten an einen zum Untersu-
chungsgebiet näher gelegenen Punkt mit folgenden Koordinaten (UTM 32) verschoben: 

�x Ostwert = 411.534 

�x Nordwert = 5.310.402 

Diese Verschiebung führt zu keiner relevanten Änderung der Windverhältnisse. 
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Abb. 6-1 : Standortbezogene synthetische AKTerm. Die verwendeten meteorologischen Daten sind gelb 
markiert, (LUBW, /10/). Rot: Bereich mit den berücksichtigten Tierhaltungsbetrieben. Blau: das 
Plangebiet �³�*�U�D�E�H�Q�E�•�K�O�³�� 

 

 

Die nachfolgende Abbildung 6-2 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen, Abbildung 
6-3 der Windgeschwindigkeiten und Abbildung 6-4 der Ausbreitungsklassen der standortbezo-
genen meteorologischen Eingangsdaten.  
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Abb. 6-2:  Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen der für die Ausbreitungsrechnung verwendeten 
standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 

 

Der Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit beträgt 2,2 m/s (Abbildung 6-2).  
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Abb. 6-3:  Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten (Klassierung nach TA Luft) der für die Aus-
breitungsrechnung verwendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 

 

Abb. 6-4:  Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen (Turbulenzzustand der bodennahen Atmo-
sphäre, I, II = stabil, III/1, III/2 = neutral, IV, V = labil) der für die Ausbreitungsrechnung ver-
wendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 
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6.2 Kaltluftabflüsse 
Kaltluftabflüsse entstehen in wolkenarmen Nächten bei großräumig windschwachen Wetterla-
gen. Über Grünland und Ackerland kühlt die Luft deutlich stärker ab als über Wald- und Sied-
lungsgebieten. Die kühlere Luft setzt sich, da sie schwerer ist, zunächst dem lokalen Gelände-
gefälle folgend hangabwärts in Bewegung (Kaltluftabfluss). Mehrere solcher Kaltluftabflüsse 
können sich zu Kaltluftströmungen und Kaltluftströmungssystemen zusammenschließen, die 
auch in ebenes Gelände hineinreichen und niedrige Hügel überströmen können.  

Kaltluftabflüsse gelten als turbulenzarm. In ihnen können Gerüche über längere Strecken relativ 
wenig verdünnt transportiert werden. Aufgrund der Natur der Kaltluftströmungen sind dabei 
auch geländebedingte Richtungswechsel während der Verlagerung möglich.  

Da es sich bei Kaltluftabflüssen um bodennahe Strömungssysteme handelt, muss man insbe-
sondere bei Tierhaltungsbetrieben davon ausgehen, dass sie bei entsprechenden Wetterlagen 
in diese turbulenzarmen Strömungen hinein emittieren. 

Um die Relevanz von Kaltluftabflüssen am geplanten Stallstandort zu prüfen, wurde das Kalt-
luftabfluss-Mode�O�O���*�$�.�����Ä�*�H�U�X�F�K�V�D�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J���L�Q���.�D�O�W�O�X�I�W�D�E�I�O�•�V�V�H�Q�³����/9/) eingesetzt. Dieses Mo-
dell wurde von uns im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg entwickelt.  

Eine Überprüfung der Kaltluftströmungen mit dem Modellsystem GAK (/9/) zeigt, dass sich Kalt-
luftströmungen bis 0,5 m/s während der Nachtstunden ausprägen. Bei Einsetzen der Kaltluft 
kommt diese in der ersten halben Stunde zunächst aus südwestlicher Richtung (200° - 260°), 
und dreht im Anschluss (30 Minuten nach Einsetzen bis 3 Stunden nach Einsetzen) auf nördli-
che Richtungen (320° - 012°). Das Bauvorhaben befindet sich nordwestlich der Tierhaltung. Mit 
diesen Windrichtungen kann daher kein Geruch an das Bauvorhaben transportiert werden.  

Im späteren Verlauf der Nacht (ab 4 Stunden nach Einsetzen der Kaltluftsituation) dreht die 
Strömung auf nordöstliche Richtungen (034° - 040°). Die in den meteorologischen Daten ent-
haltenen Windrichtungen der Ausbreitungsklasse I (diese liegen bei Kaltluftabfluss-Situationen 
vor) weisen ein Maximum bei Nordost auf. Diese Windrichtungen stimmen mit der Kaltluftströ-
mung überein, sind also in den meteorologischen Eingangsdaten enthalten. 

Eine gesonderte Behandlung der Kaltluftströmungen ist daher in der Ausbreitungsrechnung 
nicht erforderlich.  
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7 �$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J 
7.1 Verwendetes Programmsystem 

Zur Ausbreitungsrechnung wurde das Modellsystem LASAT (Version 3.4.23, /7/) eingesetzt. 
AUSTAL (/8/) basiert auf LASAT, so dass LASAT die Anforderungen des Anhangs 2 der TA 
Luft:2021-08 (/1/) und der VDI-Richtlinie 3945 Blatt 3:2020-04 (/3/) erfüllt. 

7.2 Beurteilungsgebiet, Berechnungsgebiet und Rechengitter 

Der maßgebliche Beurteilungspunkt für diese Untersuchung ist das Bauvorhaben auf dem Flur-
stück Nr. 886/2. Damit ist auch das Beurteilungsgebiet im Umfang festgelegt. 

Das Berechnungsgebiet wurde zur Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Tierhaltung und 
der Bebauung in der Strömungsberechnung etwas größer gewählt.  

Die Emissionsquellen befinden sich zum Teil nur wenige Meter von der geplanten Bebauung 
entfernt. Aus diesem Grund wurde für die Ausbreitungsrechnung eine räumlich hohe Auflösung 
gewählt. Die horizontale Auflösung und der vertikale Abstand der Rechenflächen in Bodennähe 
beträgt im inneren Rechengitter 1 m (horizontal) und 1 m bis 1,5 m (vertikal). Mit dieser sehr 
feinen Auflösung können die Gebäude-Effekte im Berechnungsgebiet detailliert erfasst werden. 

Tab.7-1:  Eigenschaften des verwendeten Rechengitters. Bezugspunkt (Nullpunkt des Modells) ist 
UTM32 - Ost: = 411.620, Nord = 5.310.510.  
�/�8�(���V�W�H�K�W���I�•�U���Ä�O�L�Q�N�H���X�Q�W�H�U�H���(�F�N�H�³�����5�2�(���I�•�U���Ä�U�H�F�K�W�H���R�E�H�U�H���(�F�N�H�³�� 

Nummer 
Maschen-
weite in 
Meter 

Anzahl 
Maschen 
West-Ost 

Anzahl  
Maschen 
Süd-Nord 

Ausdehnung 
West-Ost in 

Meter 

Ausdehnung 
Süd - Nord in 

Meter 

Rechts- und 
Hochwert 

LUE 

Rechts- und Hoch-
wert ROE 

1 1 174 194 174 194 
411.538 

5.310.406 
411.712 

5.310.600 

2 2 106 116 212 232 411.518 
5.310.386 

411.730 
5.310.618 

 

Der vertikale Abstand der Rechenflächen beträgt in Bodennähe bis in eine Höhe von 23 m über 
Grund 1 m, um die Gebäude zu berücksichtigen. Darüber steigt der Abstand der Rechenflächen 
zunächst geringfügig, dann schneller an, bis das Modellgebiet mit 47 Rechenflächen eine Höhe 
von 338 m über Grund erreicht. 
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Abb. 7- 1: Lage des Rechengitters und somit des Berechnungsgebietes. Der Gitterursprung (Nullpunkt 
des Berechnungsgitters, rot) und der Ansatzpunkt der meteorologischen Eingangsdaten 
(blau) sind ebenfalls markiert. Der Bereich des Bauvorhabens ist blau hervorgehoben. 
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7.3 Berücksichtigung des Gebäudeeinflusses 

Die Gebäude im Berechnungsgebiet beeinflussen als Strömungshindernisse die Verfrachtung 
der Emissionen unmittelbar nach der Freisetzung bzw. während der Verlagerung. Aus diesem 
Grund wurden die Gebäude explizit in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt (siehe  
Abbildung 7-2). Die Digitalisierung erfolgte auf Basis der anlässlich des Vor-Ort-Termins aufge-
nommen Daten und der Liegenschaftskarte der LUBW.  

Abb. 7-2 : In der Ausbreitungsrechnung berücksichtigte Gebäude (Blick nach Norden). Das Bauvorha-
ben auf dem Flurstück Nr. 866/2 ist durch eine blau gestrichelte Linie markiert. (Die Linie siehe 
ich nicht, bitte mache sie dicker und ggf. blau). Ich habe die Grafik mit einem Rahmen verse-
hen. 

 

Eine Berücksichtigung der Gebäude ist sachgerecht nur möglich, wenn räumlich eine ausrei-
chend hohe Auflösung gewählt wird. Mit der Auflösung von 1 m im inneren Gitter wird diese 
Anforderung umgesetzt. 
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Abb. 7-3 : Abbildung des in der Ausbreitungsrechnung verwendeten Gebäuderasters. 

 

7.4 Berücksichtigung des Geländeeinflusses 

Im vorliegenden Fall ist das direkte Umfeld der Emissionsquelle zu berücksichtigen. Da es in 
diesem Bereich keine großen Geländehöhenunterschiede gibt, ist eine Berücksichtigung der 
Geländeform nicht erforderlich. 

7.5 Berücksichtigung des Geländerauigkeit 

Als Maß für die Bodenrauigkeit im Beurteilungsgebiet wird die Rauigkeitslänge z0 verwendet. 
Sie wird automatisch vom Modell in einem Kreis mit dem zehnfachen Radius der Quellhöhe aus 
dem Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE) des Bundesamts für Kartographie und Ge-
odäsie ermittelt. Im vorliegenden Fall wird der Wert z0  = 1,0 m ausgegeben.  
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Da der Einfluss der Gebäude auf die Windströmung explizit im Windfeldmodell berücksichtigt 
wird, ist diese Rauigkeitslänge zu korrigieren. D.h., es ist eine Rauigkeitslänge zu verwenden, 
die ohne die im Modell digitalisierten Gebäude vorliegen würde. Im vorliegenden Fall sind zur 
Ermittlung der Rauigkeitslänge nur die zwischen den Gebäuden vorhandenen Wiesenflächen 
zu berücksichtigen. Diese besitzen nach Anhang 2 der TA Luft die Rauigkeitslänge z0 = 0,1 m, 
die in der Windfeld- und Ausbreitungsrechnung verwendet wird. Die Verdrängungshöhe d0 be-
trägt dann nach TA Luft:2021-08 und VDI 3783 Bl. 8:2017-04 (/5/) den Wert 0,6 m. 

7.6 Windfeldmodell 

Gemäß Anhang 2 Nr. 11 der TA Luft:2021-08 (/1/) wird ein prognostisches Windfeldmodell ver-
wendet, da sich die Immissionsorte innerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs eines quellna-
hen Gebäudes befinden. Im vorliegenden Fall wird das prognostische Strömungsmodell  
MISKAM verwendet (/11/, /12/), das die Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9:2017-05 (/13/) 
erfüllt. 

7.7 Anemometerposition 

Die meteorologischen Daten liegen im 500 m-Raster für die Koordinaten (UTM 32)  

�x Ostwert = 411.959 

�x Nordwert = 5.310.813 

vor.  

Da mit dem prognostischen Windfeldmodell nur beschränkt große Ausdehnungen des Modell-
gebietes möglich sind, werden die meteorologischen Daten an einen zum Untersuchungsgebiet 
näher gelegenen Punkt mit folgenden Koordinaten (UTM 32) verschoben: 

�x Ostwert = 411.534 

�x Nordwert = 5.310.402 

Als Anemometerhöhe wird entsprechend der Angaben im Kopf der AKTerm die mit der Rauig-
keitsklasse 4 (z0 = 0,1 m) korrespondierende Höhe von 8,6 m über Grund angesetzt. 

7.8 Emissionen und Quellen im Modell 

Die Berechnung der Emissionen und die Festlegung der Quellen im Modell sind ausführlich in 
Kapitel 5 dieses Berichtes dargestellt. 

Eine Zusammenfassung der Quellen, der modellinternen Quellenbezeichnungen, der in der 
Ausbreitungsrechnung zugeordneten Geruchsstoffströme und der Quellgeometrien in der No-
menklatur des Ausbreitungsmodells sind im Anhang 1 aufgelistet. 
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7.9 Zeitliche Charakteristik der Emissionen im Modell 

Alle Emissionsquellen werden als ganzjährig dauerhaft rund um die Uhr aktiv angesetzt. Der 
sommerliche Weidegang wird in einer Emissionszeitreihe vorgegeben. 

Um die gelegentliche Nutzung der Türen auf der Nordwestseite des Stalls S1 zu berücksichti-
gen, werden die Emissionen im Modell für 1 Stunde pro Tag auch über die Türen auf der Nord-
westseite freigesetzt (siehe Verteilung auf die Quellen auf der nächsten Seite). Die restliche Zeit 
werden die Emissionen ausschließlich auf der Südostseite des Stalls freigesetzt. 

7.10 Überhöhung 

Alle Quellen werden in der Ausbreitungsrechnung ohne Überhöhung angesetzt. 

7.11 Zählschwelle 

Zur realistischen Bestimmung der Geruchsstundenhäufigkeit wird eine Konzentration von 
0,25 GE/m³ als Zählschwelle verwendet (Standardwert nach Janicke, /7/). 

7.12 Qualitätsstufe (statistische Sicherheit) 

Die Qualitätsstufe wird - entsprechend der AUSTAL2000-Nomenklatur- �P�L�W���Ä��2�³����entsprechend 
einer Freisetzungsrate von 8 Partikel/Sekunde) gewählt. Die statistische Schwankung der Be-
rechnungsergebnisse liegt im ausgewerteten Modellgitter großflächig bei weniger als 0,1 %. 
Das Maximum liegt nahe den Emissionsquellen mit Werten bis 0,2 %  

7.13 Aufaddieren der Rechenunsicherheit 

Die verbleibende statistische Rechenunsicherheit wird in konservativer Betrachtungsweise auf 
die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung hinzuaddiert. 

7.14 Tierartspezifischer Faktor 

Für die Quellen der Mutterkuhhaltung wird der tierartspezifische Faktor f = 0,5 berücksichtigt.  

Für alle anderen Quellen wird kein tierartspezifischer Faktor (f = 1,0) berücksichtigt. 

7.15 Ergebnisdarstellung nach TA Luft 

Die TA Luft:2021-08 (/1/) fordert im Anhang 7 Nr. 4.4.3 eine Darstellung der Berechnungser-
gebnisse auf quadratischen Beurteilungsflächen, deren Kantenlänge 250 m beträgt. Das quad-
ratische Gitternetz ist dabei so festzulegen, dass der Emissionsschwerpunkt in der Mitte einer 
Beurteilungsfläche liegt. Im begründeten Einzelfall kann von dieser Vorgabe abgewichen wer-
den.  

Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand zwischen Quellen und Immissionsort z.T. weniger als 
10 m. Für eine bessere räumliche Differenzierung erfolgt die Auswertung für das Bauvorhaben 
auf den Flächen des inneren Rechengitters mit einer Kantenlänge von 2 m sowie gemittelt für 
das Baugrundstück auf einer Beurteilungsfläche von 20 m �Â 20 m.  
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8 �(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H 
Abbildung 8-1 zeigt das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung für das innere Rechengit-
ter auf 2 m �Â 2 m großen Rasterflächen. Abbildung 8-2 zeigt das gleiche Berechnungsergebnis 
in einem Ausschnitt für das Bauvorhaben. Abbildung 8-3 enthält das Ergebnis für das Bauvor-
haben gemittelt auf eine TA Luft-konforme 20 m �Â 20 m große Beurteilungsfläche, die das ge-
plante Wohnhaus vollständig umfasst.   

Der Immissionswert für Wohngebiete von 10 ���� �L�V�W�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �)�D�U�E�•�E�H�U�J�D�Q�J�� �³blau-g�U�•�Q�³�� �P�D�U��
kiert. Ggf. kann für das Bauvorhaben ein Zwischenwert bis 15 % angesetzt werden, da das 
Grundstück an einen gewerblichen Tierhaltungsbetrieb angrenzt. 

Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung zeigt in Abbildung 8-1, genauer noch in  
Abbildung 8-2, dass die 10 % Linie das geplante Wohnhaus lediglich an der südwestlichen Ge-
bäudefassade erreicht. Der Immissionswert für Wohngebiete wäre für das geplante Wohnhaus 
nicht überschritten und damit eingehalten. 

Im Flächenmittel, also auf einer TA Luft-konformen 20 m �Â 20 m großen Beurteilungsfläche, wird 
eine Geruchsimmission von 6 % ausgewiesen, so dass der Immissionswert von 10 % deutlich 
unterschritten wird (Abb. 8-3). 

Das hier gezeigte Ergebnis gilt unter folgenden Voraussetzungen: 

Festmist 

Der Festmist wird kurzzeitig im Stallgebäude S1 zwischengelagert und von dort aus direkt 
abgefahren.  

Ggf. offenstehende Schächte der Jauchegrube werden mit einem Riffelblech verschlos-
sen. 

Stallöffnungen 

Die Tür an der nordwestlichen Stallseite wird nur noch selten verwendet. Die Stallemissi-
onen werden dann zum weitaus größten Teil über die Fenster auf der Südostseite freige-
setzt.  

 

Die verwaltungsrechtliche Bewertung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten. 
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Abb. 8-1:  Ergebnis der Ausbreitungsrechnung für das innere Rechengitter mit 2 m Maschenweite. 
Dargestellt ist die belästigungsrelevante Immissionskenngröße in % der Jahresstunden für 
das gesamte Berechnungsgebiet. Der Immissionswert für Wohngebiete von 10 % ist durch 
den Farbsprung von Blau nach Grün gekennzeichnet.  
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Abb. 8-2:  Ergebnis der Ausbreitungsrechnung als Ausschnitt für das Baugrundstück. Dargestellt ist die 
belästigungsrelevante Immissionskenngröße in % der Jahresstunden auf den Flächen des 
inneren Berechnungsgitters mit einer Kantenlänge von 2 m. Der Immissionswert für Wohn-
gebiete von 10 % ist durch den Farbübergang von Blau nach Grün gekennzeichnet. 
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Abb. 8-3:  Ergebnis der Ausbreitungsrechnung für das Bauvorhaben auf Flurstück Nr. 866/2. Darge-
stellt ist die belästigungsrelevante Immissionskenngröße in % der Jahresstunden auf einer 
nach TA Luft:2021-08 gemittelten Beurteilungsfläche mit einer Kantenlänge von 20 m. Das 
Berechnungsergebnis wird als Zahlenwert (Prozent) dargestellt. 
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9 �=�X�V�D�P�P�H�Q�I�D�V�V�X�Q�J 
Herr Markus Lorenz beabsichtigt die Errichtung eines Wohnhauses auf dem Flurstück Nr. 866/2 
in 79299 Wittnau. Hierzu ist ein Bebauungsplan aufzustellen. 

Da sich a�X�I���G�H�P���1�D�F�K�E�D�U�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N���³�.�L�U�F�K�Z�H�J�������³���H�L�Q���O�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�U���%�H�W�U�L�H�E���P�L�W���0�X�W�W�H�U��
kuh- und Legehennenhaltung befindet, waren die zu erwartenden Geruchsimmissionen auf dem 
Baugrundstück zu ermitteln.  

Hierzu wurden die Geruchsemissionen des landwirtschaftlichen Betriebs auf Basis der der VDI-
Richtlinie 3894 Bl. 1:2011-09 (/4/) ermittelt und eine Geruchsausbreitungsrechnung nach den 
Vorgaben der TA Luft:2021-08 (/1/) sowie der VDI 3783 Blatt 13:2010-01 �Ä�4�X�D�O�L�W�l�W�V�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���L�Q��
�G�H�U���$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J�³ (/2/) durchgeführt.  

Maßgeblicher Immissionsort ist das geplante Wohnhaus auf dem Flurstück Nr. 886/2  
(Abb. 4-3).  

Beurteilung im vorliegenden Fall 

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine reine Wohnnutzung. Nach TA Luft:2021-08 (/1/) 
beträgt der Immissionswert für Wohngebiete 10 % relative Geruchsstundenhäufigkeit. Ggf. kann 
ein Zwischenwert bis 15 % angesetzt werden, da das Grundstück an einen gewerblichen Betrieb 
angrenzt. 

Ergebnis und Beurteilungsvorschlag 

Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung zeigt in der Abbildung 8-1, genauer noch in der Abbil-
dung 8-2, dass die 10 % Linie das geplante Wohnhaus lediglich an der südwestlichen Gebäu-
defassade erreicht. Der Immissionswert für Wohngebiete wäre für das geplante Wohnhaus nicht 
überschritten und damit eingehalten. 

Im Flächenmittel, also auf einer TA Luft-konformen 20 m �Â 20 m großen Beurteilungsfläche, die 
das gesamte Wohnhaus vollständig erfasst, wird eine Geruchsimmission von 6 % ausgewiesen 
so dass der Immissionswert von 10 % sogar deutlich unterschritten wird (Abb. 8-3). 

Das hier gezeigte Ergebnis gilt unter folgenden Voraussetzungen: 

Festmist 

Der Festmist wird kurzzeitig im Stallgebäude S1 zwischengelagert und von dort aus direkt 
abgefahren.  

Ggf. offenstehende Schächte der Jauchegrube werden mit einem Riffelblech verschlos-
sen. 

Stallöffnungen 

Die Tür an der nordwestlichen Stallseite wird nur noch selten verwendet. Die Stallemissi-
onen werden dann zum weitaus größten Teil über die Fenster auf der Südostseite freige-
setzt.  

Die verwaltungsrechtliche Bewertung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten. 

 



 

Markus Lorenz �± Bauvorhaben Flst.-Nr. 866/2 Wittnau Seite 29 von 35 
Projekt-Nr.: 20-11-18-FR/1.0,  10.05.2022 
Geruchsimmissionsprognose 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 
Meteorologie 
Akustik 
 

 
 
Gerlingen, den 10. Mai 2022 

 

 

 

 

Dr. Jost Nielinger      Stephan Fischer 
Niederlassungsleiter Stuttgart     Projektleiter Immissionsprognosen 

Anerkannter Beratender Meteorologe     Sachverständiger 
der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft e.V. 
Ausbreitung von Luftbeimengungen 
Stadt- und Regionalklima 

 

 
Claus-Jürgen Richter 
Geschäftsführer 
Öffentlich bestellte und vereidigter Sachverständiger für landwirtschaftlichen Immissionsschutz  
und Fragen des Kleinklimas 
 
 
Dieser Bericht darf nur für projektbezogene Zwecke vervielfältigt oder weitergegeben werden. 



 

Markus Lorenz �± Bauvorhaben Flst.-Nr. 866/2 Wittnau Seite 30 von 35 
Projekt-Nr.: 20-11-18-FR/1.0,  10.05.2022 
Geruchsimmissionsprognose 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 
Meteorologie 
Akustik 
 

�/�L�W�H�U�D�W�X�U 

/1/ TA Luft : Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft �± TA Luft) v. 18. August 2021 (GMBl 
2021  
Nr. 48 �± 54 vom 14.09.2021 S. 1049). 

/2/ VDI-Richtlinie 3783 Bl. 13 : Umweltmeteorologie - Qualitätssicherung in der Immissi-
onsprognose - Anlagenbezogener Immissionsschutz - Ausbreitungsberechnung ge-
mäß TA Luft. VDI Düsseldorf, Januar 2010, Beuth Verlag, Berlin. 

/3/ VDI-Richtlinie 3945 Bl. 3 : Umweltmeteorologie �± Atmosphärische Ausbreitungsmo-
delle - Partikelmodell. VDI Düsseldorf, April 2020, Beuth Verlag, Berlin. 

/4/ VDI-Richtlinie 3894 Bl. 1 : Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen - 
Haltungsverfahren und Emissionen - Schweine, Rinder, Geflügel, Pferde. VDI Düssel-
dorf, September 2011, Beuth Verlag, Berlin. 

/5/ VDI-Richtlinie 3783 Bl . 8: Umweltmeteorologie �± Messwertgestützte Turbulenzpara-
metrisierung für Ausbreitungsmodelle. VDI Düsseldorf, April 2017, Beuth Verlag GmbH 
Berlin. 

/6/ VDI-Richtlinie 3 783 Bl . 9: Umweltmeteorologie �± Prognostische mikroskalige Wind-
feldmodelle �± Evaluierung für Gebäude- und Hindernisumströmung. VDI Düsseldorf, 
Mai 2017, Beuth Verlag GmbH Berlin. 

/7/ Janicke, L.  (1985): Particle simulation of dust transport and deposition and comparison 
with conventional models (LASAT) . Air Pollution Modelling and its Application, IV, (ed. 
C. de Wispelaere). Plenum Press, N.Y.; 759-769. 

/8/ Janicke, L., Janicke, U.  (2004): Die Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUS-
TAL2000G. Berichte zur Umweltphysik Nr. 5, 122 S. 

/9/ GAK Baden-Württemberg : Ausbreitung von Spurenstoffen in Kaltluftabflüssen. 

/10/ Standortbezogene Synthetische Ausbreitungsklassenzeitreihe  AKTerm aus dem 
Datensatz WS-Expert, LUBW. 

/11/ Eichhorn, J. (1994): MISKAM  �± Numerische Immissionsprognose am PC.- In: For-
schungsmagazin der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Sonderausgabe 1994, S. 
11 �± 16. 

/12/ Eichhorn, J.  (2013): MISKAM - Handbuch zu Version 6, Giese-Eichhorn umweltmete-
orologische Software, Wackernheim. 

/13/ VDI-Richtlini e 3783 Bl. 9 : Umweltmeteorologie �± Prognostische mikroskalige Wind-
feldmodelle �± Evaluierung für Gebäude- und Hindernisumströmung, Mai 2017, Beuth-
Verlag, Berlin. 



 

Markus Lorenz �± Bauvorhaben Flst.-Nr. 866/2 Wittnau Seite 31 von 35 
Projekt-Nr.: 20-11-18-FR/1.0,  10.05.2022 
Geruchsimmissionsprognose 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 
Meteorologie 
Akustik 
 

�$�Q�K�D�Q�J�������±���4�X�H�O�O�H�Q�����(�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q���X�Q�G���4�X�H�O�O�J�H�R�P�H�W�U�L�H�Q���L�P���0�R�G�H�O�O 
Die Berechnung der Emissionen und die Zuordnung zu den Quellen sind ausführlich im Kapitel 
5 dieses Berichtes dargestellt. 

Hier folgt nun eine Zusammenfassung der Quellen mit den modellinternen Quellenbezeichnun-
gen, den in der Ausbreitungsrechnung zugeordneten Geruchsstoffströmen (Tabelle A1-1) und 
den Quellgeometrien (Tabelle A1-2) in der Nomenklatur des Ausbreitungsmodells. 

Die Quellen sind in der Ausbreitungsrechnung als Flächen- bzw. Volumenquelle realisiert, deren 
relative Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung in der Tabelle A1-2 angeben sind.  

 

Tab. A1-1: Auflistung der Quellen im Modell und der Geruchsstoffströme. 

Quell-Nr. Quelle Quellname 
Emissionen Planfall 

in GE/s 
Tierartspez. Faktor 

1 

S1 

qS1-SO 125 / 71 / 13 / 8**1 

0,5 2 qS1-NWn 0 / 17 / 2**1 

3 qS1-NWs 0 / 38 / 4**1 

4 S2 qS2 6 1,0 

5 AL qAL 1 1,0 

**1): zeitabhängige Quellen 
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Tab. A1-2:  Quellgeometrien. Alle Koordinaten bezogen auf den Bezugspunkt des Modells und in Meter. 
(FQ = Flächenquelle, VQ=Volumenquelle) 
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Name 
X1 Y1 H1 X2 Y2 H2 Cq   
m m m m m m °   

qS1-SO  25.41 -9.94 1.50 18.24 -17.56 1.50 1.00 vFQ 

qS1-NWn 17.59 -2.89 0.00 16.96 -2.29 0.00 2.00 vFQ 

qS1-NWs 10.69 -10.31 0.00 8.86 -12.09 0.00 3.00 vFQ 

qS2     14.49 -21.06 0.00 13.74 -21.91 0.00 1.00 vFQ 
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Name 
Xq Yq Hq Aq Bq Cq Wq   
m m m m m m °   

AL 4.99 -17.54 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 VQ 
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Die Dateien mit zeitabhängigen Größen sind in Auszügen wiedergegeben, da der Umfang im  Rahmen 
dieser Textdokumentation nicht übersichtlich dargestellt würde . 

====================================================================================== param.def  
. 
  Flags = +RATEDODOR  
  OdorThr = 0.25  
  Series = {variable_odor_ztr.def}  
  Seed = 11111  
  Intervall =    1:00:00      
  Start =     0.00:00:00      
  Ende =    365.00:00:00      
  Average = 8760              
  RefDate = 2010 - 01- 01T00:00:00+0100   
====================================================================================== grid.def  
. 
  sk = { 0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 
18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.2 25.6 27.3 29.3 31.7 34.6 38.1 42.3 47.3 53.3 60.5  69.1 79.4 
91.8 106.7 124.6 146.1 171.9 202.9 240.1 284.7 338.2 }   
  nzd = 5   
  refx = 411620.0   
  refy = 5310510.0   
  flags = +NESTED+BODIES   
--  
!  Nm    | Nl Ni Nt Pt   Dd    Xmin    Ymin   Nx   Ny  Nz   Rf  
--------- +----------------------------------------------------  
N  N1    |  1  1  2  3  2.0  - 102.0  - 124.0  106  116  47  0.0  
N  N2    |  2  1  2  3  1.0   - 82.0  - 104.0  174  194  47  1.0  
--------- +----------------------------------------------------  
==================================================================================== stoffe.def  
. 
  Name = gas  
  Einheit = g       
  Rate = 8        
  Vsed = 0.0  
!  Bezeichnung      Vdep       RefC      RefD     
K  odor           |     0.00        1.0       1.0  
K  odor_050       |     0.00        1.0       1.0  
K  odor_100       |     0.00        1.0       1.0  
- 
==================================================================================== staerke.def  
. 
!  Source |     gas.odor  gas.odor_050 gas.odor_100  
-      ---  +          ---          ---          ---  
E      AL |        0.000        0.000        1.000  
E  qS1 - SO |        0.000            ?        0.000  
E qS1 - NWn |        0.000            ?        0.000  
E qS1 - NWs |        0.000            ?        0.000  
E     qS2 |        0.000        0.000        6.000  
-      ---  +          ---          ---          ---  
==================================================================================== sources.def  
. 
  xpoly = {  4.99       2.21       8.59      16.66      38.89      31.99      11.69       4.99 }  
  ypoly = { - 17.54     - 20.06     - 25.71     - 32.06      - 9.71      - 3.49     - 24.11     - 17.54 }  
  npoly  = {  "AL"       "AL"       "AL"       "AL"       "AL"       "AL"       "AL"       "AL" }  
!  Name           |         Xq         Yq       Hq       Aq       Bq       Cq       Wq  
------------------ +-------------------------------------------------------------------  
- Q  qFM           |      21.41     - 19.84     0.00     2.50     5.00     1.50   - 39.40  
Q  AL             |       4.99     - 17.54     0.00     0.00     0.00     1.00     0.00  
- 
!  Name           |         X1         Y1       H1         X2         Y2       H2       Bq       Cq 
------------------ +----------------------------------------------------------------------------  
Q  qS1-SO         |      25.41      -9.94     1.50      18.24     -17.56     1.50     0.00     1.00 
Q  qS1-NWn        |      17.59      -2.89     0.00      16.96      -2.29     0.00     0.00     2.00 
Q  qS1-NWs        |      10.69     -10.31     0.00       8.86     -12.09     0.00     0.00     3.00 
Q  qS2            |      14.49     -21.06     0.00      13.74     -21.91     0.00     0.00     1.00 
- 
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====================================================================================== meteo.def  
. 
  Version = 5.3   
  z0 = 0.1   
  d0 = 0.6   
  xa = - 86.0   
  ya = - 108.0   
  ha = 8.6   
  Ua = ?          
  Ra = ?          
  KM = ?          
-   ZgMean = 397    
  WindLib = ~.. \ mislib     
  RefDate = 2010 - 01- 01T00:00:00+0100  
-    
!            T1             T2     Ua     Ra    KM  
- (ddd.hh:mm:ss) (ddd.hh:mm:ss)  (m/s)  (deg) (K/M)  
Z      00:00:00       01:00:00  3.800    179     2  
Z      01:00:00       02:00:00  3.800    165     2  
Z      02:00:00       03:00:00  3.900    183     2  
�« 
Z  364.21:00:00   364.22:00:00  3.800    211   3.1  
Z  364.22:00:00   364.23:00:00  3.900    210   3.1  
Z  364.23:00:00   365.00:00:00  4.500    231   3.1  
-----------------------------------------------------------------  
========================================================================== variable_odor_ztr.def  
. 
  Eq.qS1 - SO.gas.odor_050 = qS1 - SO 
  Eq.qS1 - NWn.gas.odor_050 = qS1 - NWn 
  Eq.qS1 - NWs.gas.odor_050 = qS1 - NWs 
!           T1           T2         qS1 - SO        qS1 - NWn        qS1 - NWs 
Z     00:00:00     01:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     01:00:00     02:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     02:00:00     03:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     03:00:00     04:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     04:00:00     05:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     05:00:00     06:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     06:00:00     07:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     07:00:00     08:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     08:00:00     09:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     09:00:00     10:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     10:00:00     11:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     11:00:00     12:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     12:00:00     13:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     13:00:00     14:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     14:00:00     15:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     15:00:00     16:00:00    7.10000E+01    1.70000E+01    3.80000E+01  
Z     16:00:00     17:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     17:00:00     18:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     18:00:00     19:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     19:00:00     20:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     20:00:00     21:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     21:00:00     22:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     22:00:00     23:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z     23:00:00   1.00:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
�« 
Z 151.00:00:00 151.01:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.01:00:00 151.02:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.02:00:00 151.03:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.03:00:00 151.04:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.04:00:00 151.05:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.05:00:00 151.06:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.06:00:00 151.07:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.07:00:00 151.08:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.08:00:00 151.09:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.09:00:00 151.10:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.10:00:00 151.11:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.11:00:00 151.12:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.12:00:00 151.13:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.13:00:00 151.14:00:00    8.00000E+00    2.00000E+00    4.00000E+00  
Z 151.14:00:00 151.15:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
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Z 151.15:00:00 151.16:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.16:00:00 151.17:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.17:00:00 151.18:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.18:00:00 151.19:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.19:00:00 151.20:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.20:00:00 151.21:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.21:00:00 151.22:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.22:00:00 151.23:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 151.23:00:00 152.00:00:00    1.30000E+01    0.00000E+00    0.00000E+00  
�« 
Z 273.00:00:00 273.01:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.01:00:00 273.02:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.02:00:00 273.03:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.03:00:00 273.04:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.04:00:00 273.05:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.05:00:00 273.06:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.06:00:00 273.07:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.07:00:00 273.08:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.08:00:00 273.09:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.09:00:00 273.10:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.10:00:00 273.11:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.11:00:00 273.12:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.12:00:00 273.13:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.13:00:00 273.14:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.14:00:00 273.15:00:00    7.10000E+01    1.70000E+01    3.80000E+01  
Z 273.15:00:00 273.16:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.16:00:00 273.17:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.17:00:00 273.18:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.18:00:00 273.19:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.19:00:00 273.20:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.20:00:00 273.21:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.21:00:00 273.22:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.22:00:00 273.23:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 273.23:00:00 274.00:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
�« 
Z 364.21:00:00 364.22:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 364.22:00:00 364.23:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
Z 364.23:00:00 365.00:00:00    1.25000E+02    0.00000E+00    0.00000E+00  
=========================================================================================  
 


